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LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,


die BMW Group nimmt ihre gesellschaftliche und soziale Verantwortung 
sehr ernst. Die Einhaltung von Menschenrechten und fairen Arbeits-
bedingungen sind integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. 


Der Vorstand und der Gesamtbetriebsrat der BMW AG haben im Oktober 
2018 diesen Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen unter-
zeichnet. Der Kodex orientiert sich an den wesentlichen internationalen 
Standards zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen wie beispiels-
weise an den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte  
sowie an den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Er 
ergänzt die bestehende „Gemeinsame Erklärung über Menschenrechte 
und Arbeitsbedingungen“ aus dem Jahr 2005, die 2010 bestätigt wurde.


Dieser Kodex erläutert, wie unser Unternehmen Menschenrechte und 
gute Arbeitsbedingungen fördert und die Kernarbeitsnormen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO) umsetzt. Wichtige Themen wie  
beispielsweise die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter, das Recht auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz oder der Schutz persönlicher 
Daten von Mitarbeitern und Kunden sind ebenfalls enthalten.


Der Kodex gilt für Mitarbeiter, Lieferanten und autorisierte Vertriebs- 
partner. Damit leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag für unseren 
langfristigen Unternehmenserfolg.


Ihr


Oliver Zipse 
Vorsitzender des Vorstands der BMW AG


LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,


die Interessen der Menschen zu vertreten, die für die BMW Group arbeiten, 
ist der essenzielle Auftrag des BMW Betriebsrates. Dafür arbeiten wir 
Arbeitnehmervertreter weltweit. Dieser Auftrag entspringt einer weltum-
fassend geltenden moralischen und ethischen Verantwortung. 


Daher begrüßt der BMW Betriebsrat das Bekenntnis der BMW Group zur 
Einhaltung der Menschenrechte und der Garantie guter Arbeitsbedingun-
gen. Der Menschenrechtekodex gilt global und ohne Ländergrenzen – so- 
wohl für unser Produktionsnetzwerk als auch für unsere Lieferanten. 


Lasst mich deshalb ein Beispiel anführen: Je wichtiger die Elektromobilität 
wird, desto mehr wandelt sich die Lieferkette. Der Betriebsrat und das 
Unternehmen setzen sich deshalb engagiert mit neuen Geschäftsfeldern 
auseinander. Beim Einkauf neuer Materialien wie Kobalt oder Lithium 
arbeiten der Betriebsrat und die BMW Group intensiv zusammen, um die 
Einhaltung von fairen Arbeitsbedingungen und Menschenrechten sicher- 
zustellen. Wir alle tragen die Verantwortung für die Wertegemeinschaft 
innerhalb der BMW Group sowie bei Lieferanten und Vertriebspartnern. 
Für diese Werte müssen wir uns täglich stark machen.


Viele Kolleginnen und Kollegen waren intensiv am Entstehungsprozess  
dieses klaren Bekenntnisses beteiligt – dafür sage ich herzlichen Dank. 
Denn nur ein nachhaltig agierendes Unternehmen ist langfristig wirtschaft-
lich erfolgreich. Erfolg hat für den Betriebsrat jedoch noch eine weitere 
Dimension: Erfolg ist für die Arbeitnehmervertreter, wenn es den Men-
schen besser geht. Das ist unser Auftrag. Dafür treten wir gemeinsam ein.


Ihr


Manfred Schoch
Vorsitzender BMW EURO- und Gesamtbetriebsrat
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Verantwortungsvolles, nachhaltiges und recht-
mäßiges Handeln gehört zu den wesentlichen 
Werten der BMW Group und ist in ihrer Un-
ternehmensstrategie fest verankert. 


Die BMW Group ist Mitglied des UN Global 
Compact und nimmt ihre ökologische und 
soziale Verantwortung sehr ernst. Auf diese 
Weise hat sie eine solide Grundlage geschaf-
fen, um ihren langfristigen Unternehmens-
erfolg zu sichern. 


Die BMW Group bekennt sich zur Achtung 
der international anerkannten Menschen-
rechte. Sie hat ihre Position bereits im Jahr 
2005 mit der „Gemeinsamen Erklärung über 
Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 
in der BMW Group“ deutlich gemacht, die 
von Vorstand, Arbeitnehmervertretung und 
Gewerkschaft unterzeichnet und 2010 be-
stätigt wurde. Der vorliegende BMW Group 
Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbe-
dingungen ergänzt die bestehenden „Gemein-
samen Erklärungen“. 


Es entspricht dem Selbstverständnis der BMW 
Group und ist erklärtes Ziel, Verletzungen von 
Menschenrechten zu vermeiden. Die Verant-
wortung der BMW Group auf dem Gebiet 
der Menschenrechte konzentriert sich auf 
Themen und Handlungsfelder, in denen sie 


Der vorliegende Kodex definiert und erläu-
tert, wie die BMW Group Menschenrechte 
fördert und die ILO Kernarbeitsnormen  
in ihrer Geschäftstätigkeit umsetzt. Er gilt 
weltweit an allen Standorten und für alle  
Geschäftsbereiche der BMW Group und  
konzentriert sich auf die Themenfelder, die 
für das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
von besonderer Relevanz sind. 


Der BMW Group Kodex zu Menschenrechten und 
Arbeitsbedingungen gilt insbesondere für:
• Mitarbeiter (siehe Kapitel 2),
• Lieferanten (siehe Kapitel 3),
• autorisierte Vertriebspartner der
 BMW Group (siehe Kapitel 3).
 
Der vorliegende BMW Group Kodex zu Men-
schenrechten und Arbeitsbedingungen be-


ihren Einfluss als Wirtschaftsunternehmen 
geltend machen kann. Insoweit ergänzt sie die 
Pflichten der Staaten und souveränen Institu-
tionen, Menschenrechte zu schützen. 


Menschenrechte sind Grundnormen, die der 
Sicherung der Würde und Gleichheit aller 
dienen. Sie sind universelle, unveräußerliche 
und unteilbare Rechte, die jedem Menschen 
gleichermaßen zustehen. Diese Definition ist 
in der „Internationalen Charta der Menschen-
rechte“ niedergelegt.


Das Handeln der BMW Group berücksichtigt die 
folgenden internationalen Standards:
• die ILO  Erklärung über die grundlegenden 
 Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (ILO 
 Declaration on fundamental Principles and 
 Rights at Work),
• die OECD Leitsätze für multinationale 
 Unternehmen (OECD Guidelines for Multi-
 national Enterprises),
• die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und 
 Menschenrechte (UN Guiding Principles 
 on Business and Human Rights),
• die zehn Prinzipien des UN Global Compact.


kräftigt und präzisiert das Bekenntnis zur 
Achtung der Menschenrechte. Er ergänzt den 
BMW Group Verhaltenskodex sowie alle an-
deren bestehenden Unternehmensgrundsät-
ze, Richtlinien und Anweisungen. Er ist im 
Einklang mit den geltenden Rechtsvorschrif-
ten der jeweiligen Märkte und Standorte und 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Kulturen umzusetzen. 


Falls nationales Recht der Umsetzung ein-
zelner Aspekte des BMW Group Menschen-
rechtskodex entgegensteht, strebt die BMW 
Group an, den Menschenrechten unter den 
gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen 
ein Höchstmaß an Geltung zu verschaffen. 


1.1. GRUNDLAGEN.


1.2. DER BMW GROUP KODEX ZU MENSCHENRECHTEN 
UND ARBEITSBEDINGUNGEN – ZIELE.


1. EINLEITUNG.
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2.1. VERBOT VON KINDERARBEIT.


2.2. VERBOT VON ZWANGSARBEIT.


2. FÖRDERUNG VON MENSCHENRECHTEN 
UND GUTEN ARBEITSBEDINGUNGEN BEI 
DER BMW GROUP.


Die BMW Group respektiert die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter und zielt darauf 
ab, mit ihren Arbeitsbedingungen die Mindeststandards zu übertreffen. Die Zu-
sammenarbeit in der BMW Group ist durch gegenseitigen Respekt und die in der 
Unternehmensstrategie der BMW Group niedergelegten Werte geprägt. Diese be-
stimmen Einstellung und Verhalten der Mitarbeiter weltweit und beinhalten Aspekte 
wie Verantwortung, Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Offenheit. Den  
Führungskräften der BMW Group kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. 
Sie leben die Werte vor und bringen diese so im Führungsalltag zur Geltung. 


Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die für die BMW Group wesentlichen 
Schwerpunktthemen zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen.


Die BMW Group duldet keinerlei Form von Kinderarbeit. 


Kinder dürfen nicht durch Erwerbstätigkeit von ihrer Ausbildung abge-
halten und auf diese Weise in ihrer Entwicklung eingeschränkt werden. 
Ihre Würde ist zu respektieren und ihre Sicherheit und Gesundheit  
sind zu schützen. Im Einklang mit den ILO Kernarbeitsnormen hält  
die BMW Group das Mindestalter für Beschäftigung ein und lehnt  
Kinderarbeit strikt ab. Dies gilt insbesondere für die schlimmsten For- 
men der Kinderarbeit, wie zum Beispiel gefahrengeneigte Tätigkeiten,  
welche die Gesundheit, Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern 
schädigen können.


Die BMW Group duldet keinerlei Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit. 


In Einklang mit den ILO Kernarbeitsnormen lehnt die BMW Group  
den Einsatz von Zwangs- bzw. ungesetzlicher Pflichtarbeit im Rahmen 
ihrer Geschäftsaktivitäten ab. 


2.3. VEREINIGUNGSFREIHEIT UND RECHT 
AUF KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN.


Die BMW Group erkennt das Recht aller Mitarbeiter an, Arbeitnehmer- 
vertretungen zu bilden und Kollektivverhandlungen zur Regelung  
von Arbeitsbedingungen zu führen.


Die Kultur der BMW Group ist von einer vertrauensvollen und konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen 
geprägt. Auch bei strittigen Diskussionen bleibt es das Ziel, eine trag- 
fähige Zusammenarbeit zum Wohle des Unternehmens und der Mitar-
beiter zu bewahren. Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Zugehörigkeit 
bzw. Nichtzugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder Arbeitnehmer- 
vertretung weder bevorzugt noch benachteiligt. An Standorten, die über 
keine Arbeitnehmervertretung verfügen, fördert die BMW Group den 
regelmäßigen Dialog zwischen Mitarbeitern und dem Unternehmen.
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2.4. SCHUTZ VOR DISKRIMINIERUNG.


2.6. VERGÜTUNG.


Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter ist ein grundlegendes Prinzip unserer Unter-
nehmenspolitik.


Die BMW Group toleriert keine Diskriminierung ihrer Mitarbeiter. Niemand darf 
aufgrund von Merkmalen  wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Nationalität, politi-
schen oder sonstigen Überzeugungen, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, 
sexueller Orientierung oder jedweden anderen Merkmalen, die durch lokale Geset-
ze geschützt sind, wie z. B. Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Schwan-
gerschaft oder ehemalige Militärzugehörigkeit (Veteranenstatus) benachteiligt, be-
günstigt oder belästigt werden. Die BMW Group unterstützt staatliche Programme, 
die dazu dienen, die Folgewirkungen von diskriminierenden Praktiken oder ande-
ren Benachteiligungen aus der Vergangenheit zu überwinden. Darüber hinaus fördert 
die BMW Group im Rahmen ihrer Diversity Strategie aktiv die Vielfalt im Unter-
nehmen und eine offene, integrative Unternehmenskultur.


Der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter haben für die BMW 
Group höchste Priorität. 


Das Unternehmen hält die geltenden Arbeitsschutzgesetze weltweit konsequent ein 
und setzt darüber hinausgehende eigene Standards zur Verbesserung der Arbeits-
sicherheit. Effektive Managementsysteme und Zertifizierungen (z. B. OHSAS 18001) 
ermöglichen es, die entsprechenden Vorgaben in Bezug auf den Arbeitsschutz und 
die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze einer regelmäßigen Überprüfung 
zu unterziehen, um so das Risiko von Unfällen zu verringern. 


Die zuständigen Führungskräfte nehmen ihre Pflichten nach den jeweils gültigen 
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen der BMW Group wahr. Sie stellen sicher, 
dass die betroffenen Mitarbeiter regelmäßig in den relevanten Aspekten zu Gesund-
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Dazu werden die Führungs-
kräfte regelmäßig geschult. Zusätzlich fördert das Unternehmen mit Initiativen im 
Bereich Gesundheitsmanagement aktiv die physische und psychische Gesundheit  
der Mitarbeiter. 


Die BMW Group trifft außerdem angemessene Schutzmaßnahmen, um die Sicher- 
heit ihrer Mitarbeiter und Besucher an allen Standorten zu gewährleisten. Auf  
der Grundlage von standortsspezifischen Risikoanalysen werden entsprechende 
Maßnahmen im Einklang mit geltendem Recht umgesetzt.


Die BMW Group bietet ihren Mitarbeitern eine wettbewerbsfähige und leistungsge- 
rechte Vergütung, die durch Zusatzleistungen ergänzt wird. 


Die BMW Group vergütet ihre Mitarbeiter fair, sowohl im internen als auch im ex- 
ternen Vergleich. Einheitliche Grundsätze stellen die Basis für ein weltweit ausge- 
wogenes Vergütungssystem dar. Soweit vorhanden, werden bei der Vergütung die 
jeweils gesetzlich garantierten Mindestentgelte bzw. Mindestnormen der jeweiligen 
Wirtschaftsbereiche eingehalten. Darüber hinaus strebt die BMW Group eine über-
durchschnittliche Positionierung des Gesamtvergütungspakets (Vergütung und 
Zusatzleistungen) für ihre Mitarbeiter im Vergleich zum jeweils relevanten Arbeits-
markt an. 


An allen Standorten der BMW Group sind Leistungsverhalten und Arbeitsergeb-
nisse ein zentraler Maßstab für die Vergütung. Das Unternehmen entlohnt Mitar-
beiter für ihre individuellen oder gemeinschaftlichen Leistungen im Einklang mit 
lokalen Grundsätzen.


2.5. RECHT AUF GESUNDHEIT UND 
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ.
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2.7. ARBEITSZEITEN.


Die BMW Group hält mindestens die jeweils gültigen nationalen Arbeitszeitrege-
lungen ein. Darüber hinaus beschreiben unsere Arbeitszeitprinzipien die in der 
BMW Group geltenden Grundsätze bezüglich Ruhezeiten, Freizeit, Urlaub und 
Life Balance. Sie unterstützen weltweit Gesellschaften der BMW Group bei der 
Gestaltung ihrer Arbeitszeitvorgaben. 


Die Arbeitszeit- und Pausengestaltung berücksichtigt sowohl betriebliche als 
auch individuelle Belange. Sie orientiert sich an arbeitswissenschaftlichen Krite-
rien, wie z. B. medizinisch anerkannten physischen und psychischen Belastungs-
parametern. 


Die BMW Group fördert die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Sie 
bietet ihren Mitarbeitern eine große Zahl unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle, 
Betreuungsangebote für Kinder sowie Beratung bei der Pflege von Angehörigen, 
um diesen in unterschiedlichen Karriere- und Lebensphasen eine ausgewogene 
Life Balance zu ermöglichen. Jeder Standort der BMW Group entwickelt mit 
Blick auf seine regional- und landesspezifischen Gegebenheiten entsprechende 
Maßnahmen.


Die BMW Group fördert die langfristige Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Sie 
stellt neue Mitarbeiter auf Basis ihrer individuellen Fähigkeiten ein und fördert bzw. 
entwickelt sie dementsprechend. Das Unternehmen entwickelt die Kompetenzen und 
Talente der Mitarbeiter gezielt durch zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildungsan-
gebote, um langfristig eine hohe Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. 
Dabei steht nicht nur die fachliche Qualifizierung im Vordergrund, sondern auch die 
persönliche Entwicklung. Der Zugang zu Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen 
beruht auf dem Grundsatz der Chancengleichheit aller Mitarbeiter.


2.8. QUALIFIZIERUNG.


Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern und Kunden bezüglich der 
Nutzung ihrer persönlichen Daten hält die BMW Group hohe Datenschutzstandards 
ein. Die BMW Group orientiert sich grundsätzlich an den deutschen und europäi-
schen Datenschutzstandards, um in allen BMW Group Konzerngesellschaften welt-
weit die Achtung von Persönlichkeitsrechten bestmöglich zu gewährleisten. 


Innovative Informationstechnologien und die fortschreitende mediale Vernetzung 
können große Herausforderungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten im 
Unternehmensalltag darstellen. Der Konzerndatenschutz wirkt darauf hin, dass die 
Verwendung solcher Daten gesetzeskonform erfolgt, Auswirkungen auf die Privats-
phäre so gering wie möglich gehalten werden und die Rechte jedes Einzelnen ge-
wahrt bleiben, einschließlich des Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung zu beziehungsweise von Daten.


Die BMW Group respektiert an ihren Standorten die Menschenrechte der lokalen 
Gemeinschaften, die durch die Geschäftstätigkeit der BMW Group betroffen sein 
könnten. Darüber hinaus ist es das erklärte Ziel des Unternehmens, im Rahmen der 
Grundstücksaufbereitung und Bebauung sowie während des laufenden Betriebs 
Beeinträchtigungen der Bevölkerung vor Ort so gering wie möglich zu halten. Dazu 
werden ökologische und soziale Analysen zu verschiedenen Faktoren wie Wasser-
verfügbarkeit, Verkehrsbedingungen und Emissionen durchgeführt. Die BMW Group 
ist an ihren Standorten darauf bedacht, umweltschonende und ressourceneffiziente 
Prozesse und Verfahren einzusetzen und negative Auswirkungen auf die lokale 
Bevölkerung zu minimieren.


2.9. RECHT AUF PRIVATSPHÄRE – 
SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN.


2.10. RECHTE LOKALER GEMEINSCHAFTEN 
NAHE STANDORTEN DER BMW GROUP.
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Die BMW Group erwartet von ihren Händlern, 
Vertriebsagenten und Importeuren, dass diese 
die Menschenrechte respektieren und insbe-
sondere die ILO Kernarbeitsnormen einhal-
ten. Das Unternehmen ergreift aktiv Maßnah-
men, um die Umsetzung innerhalb seiner Ver-
triebsorganisation zu fördern. Dazu werden 


Die BMW Group erwartet von ihren Lieferan-
ten, dass diese im Rahmen ihrer Geschäftstä-
tigkeit die Menschenrechte respektieren. Für 
die BMW Group ist das Bekenntnis der Liefe-
ranten, ihrer sozialen Verantwortung gerecht 
zu werden und insbesondere die ILO Kern-
arbeitsnormen einzuhalten, unabdingbare 
Voraussetzung für dauerhafte Geschäfts-
beziehungen. 


Als global agierendes Unternehmen arbeitet 
die BMW Group mit einem umfassenden Lie-
ferantennetzwerk. Durch zunehmende Inter-
nationalisierung des Einkaufs und immer 
komplexere Lieferketten steigt das Risiko, 
direkt oder indirekt mit Menschenrechtsver-
letzungen in Verbindung gebracht zu wer-
den. Um die Einhaltung sozialer Standards 
in ihrem Lieferantennetzwerk zu fördern, 
engagiert sich die BMW Group in industrie-
übergreifenden Initiativen und Netzwerken, 
führt Befähigungsmaßnahmen mit Lieferan-
ten durch und hat einen mehrstufigen Risiko-
managementprozess aufgesetzt. 


Der BMW Group Nachhaltigkeitsstandard 
für das Lieferantennetzwerk informiert Liefe-
ranten über Grundprinzipien, einzuhaltende 
Standards und Anforderungen in Bezug  


miert. Auf diese Weise unterstützt das Unter-
nehmen die Lieferanten auch dabei, die ge-
setzten Standards einzuhalten. 


Die Achtung der Menschenrechte ist ein Be-
wertungskriterium im Lieferantenauswahl-
prozess und inhaltlicher Bestandteil eines 
dreistufigen Risikomanagementprozesses. 
Dieser beinhaltet einen Risikofilter, eine Me-
dienbeobachtung, einen Nachhaltigkeitsfrage-
bogen der Automobilbranche, einen BMW 
Group spezifischen modularen Fragebogen 
sowie interne Vor-Ort-Prüfungen und externe 
Audits. Diese Maßnahmen unterstützen die 
BMW Group dabei, Lieferantenstandorte und 
Produktgruppen zu identifizieren, bei denen 
das Risiko besonders hoch ist, in Menschen-
rechtsverletzungen involviert zu sein. 


3.2. AUTORISIERTE VERTRIEBSPARTNER DER BMW GROUP.


3.1. LIEFERANTEN.


beispielsweise spezifische Klauseln in neue 
oder aktualisierte vertragliche Vereinbarun-
gen aufgenommen, das Thema auf interna-
tionalen Vertriebskonferenzen vorgestellt 
und Informationen für Vertragshändler zur 
Verfügung gestellt.


auf soziale Verantwortung. Er ist fester Be- 
standteil der Anfrageunterlagen für neue  
Lieferanten. 


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
die Internationalen Einkaufsbedingungen 
der BMW Group verpflichten Lieferanten, 
die Menschenrechte zu respektieren und ins-
besondere die ILO Erklärung über grundle-
gende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
zu beachten. Sie werden zudem dazu aufge-
fordert, dies in angemessener Weise auch bei 
ihren jeweiligen Zulieferern einzufordern, 
z. B. indem sie Nachhaltigkeitsgrundsätze 
mit ihren Lieferanten vereinbaren. 


Neben dem Verbot von Kinder- und Zwangs-
arbeit, dem Verbot von Diskriminierung so- 
wie der Wahrung der Vereinigungsfreiheit, 
müssen Lieferanten Gesundheits- und Arbeits-
schutzstandards einhalten und für angemes-
sene Arbeitsbedingungen sorgen. 


Die BMW Group bietet verschiedenste ziel-
gruppenspezifische Schulungen für Einkäufer 
und Lieferanten an. In den Schulungen wer-
den die Teilnehmer für Menschenrechte und 
Arbeitsstandards sensibilisiert und bezüglich 
der Anforderungen des Unternehmens infor-


Potenzielle Verstöße gegen die geforderten 
Standards werden von einem Supply Chain 
Response Team nachverfolgt. Bei Bedarf wird 
ein Eskalationsprozess in Gang gesetzt und 
korrektive Maßnahmenpläne werden gemein-
sam mit dem Lieferanten entwickelt. Sollte 
ein Lieferant keine effektiven Korrekturmaß-
nahmen ergreifen, kann dies in letzter Kon-
sequenz zur Beendigung der Geschäftsbezie-
hung durch die BMW Group führen.


Die BMW Group toleriert keinerlei unrecht-
mäßiges Verhalten seitens des Sicherheitsper-
sonals gegenüber Mitarbeitern oder Dritten. 
Die BMW Group strebt an, dass Sicherheits-
dienstleister vertraglich zur Achtung der Men-
schenrechte verpflichtet sind, entsprechend 
beraten und bei Bedarf geschult werden.


3. UMGANG MIT 
GESCHÄFTSPARTNERN.
Die BMW Group erwartet von ihren Geschäftspartnern die Einhaltung der 
Menschenrechte, insbesondere der ILO Kernarbeitsnormen, der Prinzipien  
des UN Global Compact sowie der UN Leitprinzipien für Wirtschaft und  
Menschenrechte. Sie wirkt aktiv auf die Einhaltung und Umsetzung dieser  
Prinzipien entlang der Wertschöpfungskette hin.
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4. UMSETZUNG DES BMW GROUP 
KODEX ZU MENSCHENRECHTEN 
UND ARBEITSBEDINGUNGEN.


Die BMW Group orientiert sich bei der Umsetzung des BMW Group Menschenrechtskodex 
an den Anforderungen der UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Basie-
rend auf einer systematischen internen Risikoanalyse wird der Managementprozess zu 
Menschenrechten im Unternehmen und in Bezug auf unsere Geschäftspartner ständig 
weiterentwickelt. Menschenrechte sind integraler Bestandteil der Unternehmenskultur 
der BMW Group, operativer Managementprozesse wie z. B. des Risikomanagements 
sowie wesentlicher Investitionsentscheidungen. 


Der BMW Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen wird an alle Mit-
arbeiter kommuniziert. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter zu den damit verbundenen 
Standpunkten und Ansprüchen des Unternehmens geschult.


Die Führungskräfte sind für die Umsetzung des BMW Group Menschenrechts- 
kodex in ihrem Bereich verantwortlich. 


Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter über Inhalt und Bedeutung 
dieses Kodex zu informieren und sie bei der Anwendung der Grundsätze im täg-
lichen Handeln zu beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig müssen Führungs-
kräfte bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben, z. B. im Umgang mit 
Mitarbeitern oder als Grundlage für ihre unternehmerischen Entscheidungen, 
den Menschenrechtskodex beachten. Alle Anhaltspunkte auf mögliche Men-
schenrechtsverstöße sind von der Führungskraft umsichtig und zügig zu klären. 


Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, den vorliegenden BMW Group Menschen-
rechtskodex einzuhalten und sein berufliches Handeln an den darin formu-
lierten Grundsätzen auszurichten. 


Bei Hinweisen auf mögliche Menschenrechtsverstöße kann der Mitarbeiter 
die eigene Führungskraft ansprechen oder sich an eine der nachfolgend auf-
geführten Kontaktstellen wenden. Alle Fragen und Hinweise werden vertrau-
lich behandelt. Das Human Rights Response Team geht den Hinweisen nach 
und leitet erforderlichenfalls korrigierende Maßnahmen ein. Damit können 
Probleme eventuell frühzeitig gelöst und größere Nachteile für Betroffene 
vermieden werden.


4.1. VERANTWORTLICHKEIT.


Der Stand der Umsetzung des BMW Group Kodex zu Menschenrechten und 
Arbeitsbedingungen wird im BMW Group Compliance Committee sowie im 
BMW Group Nachhaltigkeitskreis und im BMW Group Nachhaltigkeitsboard 
berichtet. Außerdem findet ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem 
BMW EURO-Betriebsrat statt, der auch einen Bericht zu eingegangenen Hin-
weisen und deren Bearbeitung im Human Rights and Supply Chain Response 
Team umfasst. Die BMW Group veröffentlicht aktuelle Informationen zur Ver-
ankerung von Menschenrechten im Unternehmen und bei Geschäftspartnern 
in ihrem Nachhaltigkeitsbericht.


4.2. PRÜFUNG UND REGELMÄSSIGE 
BERICHTERSTATTUNG.
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4.3. REVIEW UND DIALOG.


4.4. KONTAKTSTELLEN.


Der vorliegende Menschenrechtskodex wurde im Dialog mit zuständigen Fachstel-
len der BMW Group, dem BMW EURO-Betriebsrat sowie externen Fachexperten 
und Stakeholdern, z. B. Non-Governmental Organizations (NGOs) und Verbänden 
entwickelt. 


Da sich die Herausforderungen zur Achtung von Menschenrechten für Unterneh-
men kontinuierlich verändern, wird die BMW Group ihre Menschenrechtsposition 
und deren Umsetzung laufend auf Aktualität und Wirksamkeit überprüfen. Wichtige 
Veränderungen im unmittelbaren Umfeld der BMW Group können so aufgenommen 
und interne Prozesse entsprechend angepasst werden. Die BMW Group reflektiert 
ihre Position kritisch im Rahmen von internationalen Stakeholder-Dialogen.


Die BMW Group hat zwei Kontaktstellen für Fragen und Hinweise rund um das 
Thema Menschenrechte eingerichtet. 


Der BMW Group Compliance Contact beantwortet Fragen rund um den BMW 
Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen und berät bei der 
Bewertung möglicher Verstöße und der weiteren Vorgehensweise. 


Die Helpline steht allen Mitarbeitern von Montag bis Freitag von jeweils 07.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr (MEZ) zur Verfügung. Der Service wird auf Deutsch und Englisch 
angeboten. Anfragen werden auf Wunsch anonym behandelt.


BMW GROUP COMPLIANCE CONTACT 
Telefon: +49 89 382-60000
E-Mail: compliance@bmwgroup.com


Zusätzlich bietet die BMW Group ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Hinweise 
auf mögliche Menschenrechtsverstöße im Unternehmen anonym und vertraulich 
über die BMW Group SpeakUP Line zu melden. Die BMW Group SpeakUP Line 
ist in allen Ländern, in denen BMW Group Mitarbeiter tätig sind, über lokale, 
kostenfreie Rufnummern in insgesamt 34 Sprachen durchgängig zu erreichen. 
Alternativ können Mitarbeiter ihre Meldungen online eingeben. 


Der BMW Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen tritt mit  
dem Tag seiner Unterzeichnung in Kraft und ergänzt die bisherige „Gemeinsame  
Erklärung über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in der BMW Group“  
in ihrer letzten Fassung. Aus ihm können keinerlei individuelle Ansprüche oder  
Ansprüche Dritter hergeleitet werden. Verbindlich ist nur die deutsche Fassung  
dieses Kodex.


SCHLUSSBESTIMMUNG.


4.5. BEARBEITUNG VON FRAGEN UND HINWEISEN.


Die Bearbeitung eingehender Fragen und Hinweise erfolgt durch ein Human Rights 
Response Team, dem auch ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung des betroffenen 
Standorts angehört. An internationalen Standorten wird zusätzlich ein Vertreter des 
EURO-Betriebsrats hinzugezogen. Fallweise werden auch relevante Fachabteilungen 
oder externe Stakeholder eingebunden. Das Team überprüft die gemeldeten Sach-
verhalte und leitet die erforderlichen Schritte ein. 


Sollte die Überprüfung ergeben, dass die BMW Group direkt oder indirekt einen 
Verstoß verursacht oder dazu beigetragen hat, werden angemessene korrektive 
Maßnahmen eingeleitet. Verstöße von Mitarbeitern gegen die im Kodex beschrie-
benen Menschenrechtsprinzipien können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
entsprechend der lokalen Gesetzgebung führen. 
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HUMAN RIGHTS. 
COMMITTED TO RESPECT.


Mehr zum Thema Menschenrechte finden Sie auf der 
Website der BMW Group unter www.bmwgroup.com.



https://www.bmwgroup.com/de/unternehmen/compliance.html





VERANTWORTUNG.
Wir treffen konsequente Entscheidungen und 
stehen persönlich dafür ein. Dies eröffnet 
Freiräume für unternehmerisches Handeln.


WERTSCHÄTZUNG.
Wir hinterfragen uns selbst und 
zeigen gegenseitigen Respekt, 
Klarheit im Feedback und die 
Anerkennung von Leistung.


TRANSPARENZ.
Wir beschönigen nicht und zeigen 
Widersprüche konstruktiv auf. 
Wir handeln integer.


OFFENHEIT.
Wir denken in Chancen und sind 
mutig für Veränderungen. Wir 
wachsen an unseren Fehlern.


VERTRAUEN.
Wir verlassen uns aufeinander. 
Nur so sind wir schnell und 
erreichen unsere Ziele.
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High-Level Commitment der BMW Group 
für nachhaltigen Naturkautschuk 


 
Der Schutz von Wäldern und anderen natürlichen Ökosystemen ist entscheidend für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, die Bekämpfung des Klimawandels und die Erhaltung von Lebensgrundlagen.  
Im Rahmen unserer allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie setzt sich die BMW Group dafür ein, die 
Entwaldung und Konversion natürlicher Ökosysteme in den Lieferketten aufzuhalten und die Menschenrechte 
in all unseren Tätigkeiten und im Lieferantennetzwerk zu wahren. Da Naturkautschuk ein bekannter Treiber 
der Entwaldung ist, veranschaulicht dieses Dokument unser Engagement für die Beschaffung von 
nachhaltigem Naturkautschuk. Es ist basiert auf dem Policy Framework der Global Platform for Sustainable 
Rubber (GPSNR), welcher in der Generalversammlung vom September 2020 verabschiedet wurde. 


 


Das Dokument steht ebenfalls in Einklang mit den Grundsätzen und Leitlinien der UN-Leitprinzipien für 


Wirtschaft und Menschenrechte und den IAO-Grundkonventionen.  


 


Geltungsbereich 
 
Die Bestimmungen in diesem Dokument gelten für sämtliche Produkte, die Naturkautschuk enthalten und im 
Rahmen unserer Einkaufstätigkeiten bezogen werden. Des Weiteren tragen sie der Notwendigkeit Rechnung, 
bestimmte Produkte oder Produkttypen auf der Grundlage einer Risikobewertung für die Durchsetzung von 
Sorgfaltspflichtsmaßnahmen zu priorisieren. Unsere Lieferantenanforderungen sind in der BMW 
Group Nachhaltigkeitsstandard für das Lieferantennetzwerk detailliert beschrieben. Diese dient als Grundlage 
für die Bewertung unserer Lieferanten im Hinblick auf nachhaltige Lieferketten und für die Erreichung unserer 
Nachhaltigkeitsanforderungen. 


 


Commitment   
 
Wir achten in operativen Geschäften und in der Lieferkette vermehrt auf die Nutzung von Naturkautschuk, der 


den GPSNR Anforderungen entspricht, insbesondere: 


o Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Gesetze 


o Bekämpfung der Korruption 


o Vermeidung der Entwaldung oder Zerstörung kritischer Lebensräume für wildlebende Tiere  


o Schutz hoher Erhaltungswerte (HCVs) und von Wäldern mit hohem Kohlenstoffgehalt (HCS) (Das 


Datum, sogenanntes cutoff-date, nachdem Entwaldung oder HCV-Degradation als nicht mehr 


konform mit der Richtlinie gilt, ist der 1. April 2019). 


o Schutz von Wasser- und Bodenressourcen 


o Wahrung international anerkannter Menschenrechte und UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 


Menschenrechte (UNGP) 


o Möglichkeit indigener Völker und lokaler Gemeinschaften (IPLCs), ihr vorheriges Einverständnis 
(FPIC) zu allen Aktivitäten zu geben oder zurückzuhalten, welche ihre Rechte beeinträchtigen 
könnten 


o Anerkennung der formellen und üblichen Landrechte der IPLCs in Kautschuk produzierenden 
Regionen im Einklang mit der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker 
(UNDRIP)  


 



https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2020/BMW_GROUP_Nachhaltigkeitsstandard_Lieferantennetzwerk_Version_2.0.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2020/BMW_GROUP_Nachhaltigkeitsstandard_Lieferantennetzwerk_Version_2.0.pdf





 


 


o Einhaltung des grundlegenden Übereinkommens der IAO und aller anwendbaren lokalen Gesetze 
über Arbeitnehmerrechte in folgenden Punkten: 


a) Keine Kinderarbeit 
b) Keine Zwangsarbeit 
c) Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 
d) Keine Diskriminierung 
e) Keine Ausbeutung von Arbeitskräften  
f) Gesetzliche Arbeitszeiten 
g) Sichere Arbeitsplätze 
h) Gerechte Löhne 
i) Geschlechtergleichheit 


o Bemühung, international anerkannte Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten  
o Unterstützung der Existenzgrundlagen der Kautschukproduzenten, insbesondere der Kleinbauern und 


der Gemeinden in den Kautschukanbaugebieten.  
 


Sorgfaltspflicht 


Das Mitwirken der BMW Group spielt eine maßgebliche Rolle bei der branchenweiten Transformation. Um 
den Fortschritt zu unserem Commitment aufzuzeigen, setzt die BMW Group im Einklang mit den BMW Group 
Sorgfaltsplichten-Aktivitäten folgende Maßnahmen weiter um bzw. wird sie umsetzen:  
 


- Rückverfolgbarkeit: Wir werden Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen in unserer 
Lieferkette auf der entsprechenden regionalen Ebene fördern, an dem die Einhaltung überprüft 
werden kann, beziehungsweise in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der bevorstehenden 
GPSNR-Implementierungsleitlinien steht.  


- Risikobewertung: Wir werden die tatsächlichen und potenziellen Umwelt- und Sozialrisiken 
innerhalb unserer Naturkautschuk-Lieferketten abschätzen und Risikominderungsmaßnahmen im 
Sinne der bevorstehenden GPSNR-Implementierungsleitlinien priorisieren. 


- Lieferantenmanagement: Wir werden mit unseren Lieferanten die bestehende Zusammenarbeit 
verstärken, um Umwelt- und Sozialschäden in Naturkautschuk-Lieferketten, die gegen dieses 
Commitment verstoßen, zu identifizieren, zu verhindern und zu mildern. Vor der Zusammenarbeit mit 
einem neuen Lieferanten/Partner wird deren ökologische und soziale Leistung bewertet. Wir 
verlangen von unseren Lieferanten, dass sie einen Sorgfaltspflichten-Prozess gemäß der GPSNR 
policy framework zur Herstellung und Beschaffung von Naturkautschuk etablieren. Ebenfalls 
verlangen wir die Umsetzung der erforderlichen, zeitlich begrenzten Maßnahmen im Sinne der 
bevorstehenden GPSNR-Umsetzungsleitlinien. Beratungen und Schulungen sollen den Lieferanten 
dabei helfen, die Anforderungen in den Naturkautschuk-Lieferketten besser zu verstehen. Dabei 
leistet die GPSNR technischen Support.  


- Streitschlichtung: Wir verfügen über eine Beschwerdestelle (telefonisch unter +49 89 382-71230 
oder per E-Mail unter humanrights.sscm@bmwgroup.com.) für jegliche Einwände zu unseren 
Tätigkeiten oder die eines unserer Lieferanten. Wir erwarten von unseren Lieferanten ebenfalls einen 
korrekten und angemessenen Umgang mit Beschwerden. 


- Eskalation: Sollte unsere Lieferketten nicht mit unserem Nachhaltigkeitsstandards übereinstimmen, 
werden wir zeitgebundene Umsetzungspläne entwickeln. Diese helfen dabei, eine Übereinstimmung 
zu erreichen und vergangene oder laufende Schäden gemäß unseres Eskalationsprozesses zu 
beheben.  


- Berichterstattung: Wir werden unsere Fortschritte bei der Umsetzung dieses Commitments 
berichten, basierend auf den GPSNR-Berichtsempfehlungen.  


- Multistakeholder Engagement: Wir verpflichten uns sowohl zur Beteiligung an Multi-Stakeholder-, 
Landschafts- und Lieferketteninitiativen wie dem GPSNR, als auch zu weiteren Einflussmaßnahmen, 
die einen nachhaltigen Abbau von Naturkautschuk auf dem globalen Markt ermöglichen und 
verbessern.   


 


BMW-Kontakt: sscm@bmw.de 


Stand: Februar 2022 



https://sustainablenaturalrubber.org/

https://sustainablenaturalrubber.org/

mailto:sscm@bmw.de
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https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0333569DE/der-erste-bmw-ix

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0332589DE/nachhaltige-reifen-fuer-den-bmw-x5-plug-in-hybrid:-bmw-group-setzt-als-erster-automobilhersteller-neue-pirelli-reifen-mit-fsc-zertifiziertem-naturkautschuk-und-rayon-ein

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0328669DE/fuer-einen-schnellen-ausbau-der-e-mobilitaet:-bmw-group-erhoeht-nachhaltigen-bezug-von-lithium-fuer-die-batteriezellfertigung

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0335509DE/fuer-den-schutz-wertvoller-ressourcen:-bmw-group-baut-geschlossenen-materialkreislauf-fuer-produktionswerkzeuge-aus-wolfram-auf

https://www.bmwgroup.com/de/news/2020/kobaltabbau.html

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0325353DE/mit-der-kraft-der-wuestensonne:-bmw-group-bezieht-mit-solarenergie-hergestelltes-aluminium

https://www.bmwgroup.com/de/news/2020/verantwortungsvoller-bergbau.html
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Die Unternehmenskultur der BMW Group basiert auf Werten. Das sind Offenheit, Wertschät-
zung, Vertrauen, Transparenz und Verantwortung. Entsprechend richten wir unsere Unter- 
nehmensführung nach ethischen Grundsätzen aus. 


So ist die BMW Group Mitglied des UN Global Compact und bekennt sich zur Internationalen 
Menschenrechtscharta. Das beinhaltet eine klare Position des Unternehmens zu Menschen-
rechten sowie zu hohen Umwelt- und Sozialstandards. Wir verpflichten uns, diese bei unse-
ren weltweiten Geschäftsaktivitäten einzuhalten. Das erwarten wir ebenso von unseren 
Zulieferern. Dabei setzen wir auf vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen, zu denen auch ein 
angemessenes Maß an Kontrolle gehört. Das macht uns glaubwürdig. Unser ganzheitlicher 
und strategischer Ansatz bildet dabei die Grundlage unseres konzernweiten Handelns zur 
Achtung der Menschenrechte und der damit einhergehenden Umweltrechte. 


Die individuelle Mobilität im Premium- und Luxussegment ist unser Geschäftsmodell. Wir 
machen sie Schritt für Schritt nachhaltig entlang verbindlich definierter Meilensteine und 
der gesetzten Klimaziele weltweit. Dabei denken wir langfristig und ganzheitlich. Das be-
ginnt bei der Beachtung der Menschenrechte und nachhaltigen Gewinnung von Rohstof-
fen in unserem weitverzweigten Lieferantennetzwerk und reicht bis in unsere Vertriebs-
netzwerke hinein. 


Wir sind fest überzeugt: Eine vorbildliche Unternehmensführung kann nur auf der Achtung  
vor dem Menschen und auf der Achtung unserer Umwelt beruhen. 


Oliver Zipse  Dr. Martin Kimmich
BMW AG BMW AG
Vorsitzender des Vorstands Gesamtbetriebsratsvorsitzender


W I R  N E H M E N  U N S E R E  
V E R A N T W O R T U N G  WA H R


OLIVER ZIPSE DR. MARTIN KIMMICH
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AUF WELCHE MENSCHEN- UND UMWELTRECHTSBEZOGENEN 
RISIKEN WIR EINFLUSS HABEN


Verbot von Kinderarbeit


Verbot von Zwangsarbeit


Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen


Schutz vor Diskriminierung


Recht auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz


Recht auf angemessene Vergütung


Arbeitszeiten


Einsatz von Sicherheitskräften


Rechte lokaler Gemeinschaften und indigener Völker


Umgang mit risikobehafteten Rohstoffen


Schutz persönlicher Daten 
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Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung und ist sich besonders der unternehmerischen 
Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte und dies-
bezüglicher Umweltrechte bewusst. Wir achten Menschen-
rechte und damit einhergehende Umweltrechte nicht nur 
im eigenen Geschäftsbereich, sondern wirken auch in un-
seren globalen vor- und nachgelagerten Lieferketten auf 
die Einhaltung dieser fundamentalen Rechte hin. Um die-
sem Anspruch gerecht werden zu können, verpflichten 
wir neue und bestehende Lieferanten sowie weitere Ge-
schäftspartner, die Einhaltung unserer Standards eben-


Wir verpflichten uns zur Einhaltung der folgenden 
internationalen Standards: 
 Die Internationale Menschenrechtscharta, bestehend 


 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
 der Vereinten Nationen sowie dem Zivilpakt (ICCPR) 
 und dem Sozialpakt (ICESCR), 
 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 


 (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), 
 die ILO-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien 


 und Rechte bei der Arbeit (ILO Declaration on Funda-
 mental Principles and Rights at Work), 
 die Grundsatzerklärung über multinationale Unterneh-


 men und Sozialpolitik (MNE-Erklärung) der ILO und die 
 ILO-Norm 169, 
 die Leitsätze für multinationale Unternehmen der Orga-


 nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
 wicklung (OECD) sowie die
 Zehn Prinzipien des UN Global Compact, den wir 2001 


 unterzeichnet haben.


Der BMW Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeits-
bedingungen ergänzt seit dem Jahr 2018 die Gemeinsame 
Erklärung über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 


falls sicherzustellen – auch gegenüber deren Lieferanten 
und Geschäftspartnern. Betroffenen von Menschenrechts- 
und damit einhergehenden Umweltrechtsverstößen, ins- 
besondere vulnerablen Gruppen, ermöglichen wir Zugang 
zu Abhilfemaßnahmen. Bei unserem Handeln beziehen 
wir, sofern erforderlich, relevante externe Stakeholder mit 
ein. Als Leitplanken dienen uns interne Regelungen und 
Anweisungen, mit Hilfe derer wir die gesetzlichen Bestim-
mungen hinsichtlich menschenrechtlicher und umweltbe- 
zogener Sorgfaltspflichten erfüllen – und vielfach darüber 
hinausgehen.  


in der BMW Group aus dem Jahr 2010.  Die vorliegende 
Grundsatzerklärung erweitert und konkretisiert den  
BMW Group Menschenrechtskodex um gesetzliche 
Anforderungen aus dem deutschen Lieferkettensorg- 
faltspflichtengesetz. 


Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann wirksam sein, 
wenn es die gesamte Lieferkette umfasst. Daher stel-
len wir nicht nur hohe Anforderungen an uns selbst, son-
dern fordern ökologische und soziale Standards eben-
falls von unseren Lieferanten und weiteren Geschäfts-
partnern ein. Mit bestehenden Lieferanten gehen wir 
auf Basis unserer Verträge und des Supplier Code of 
Conduct in den Dialog und arbeiten gemeinsam an Ver-
besserungen. Neue Lieferanten werden direkt durch 
unsere Ausschreibungsunterlagen eingebunden. Wir 
verpflichten sie auch dazu, die Einhaltung der Menschen-
rechte und Umweltstandards wiederum gegenüber ihren 
Lieferanten und Geschäftspartnern einzufordern. Gleich-
zeitig arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Prozesse, 
Maßnahmen und Aktivitäten zu verbessern, und binden 
dazu auch externe Partner ein.


U N S E R  B E K E N N T N I S  Z U R  A C H T U N G 
D E R  M E N S C H E N R E C H T E  U N D  D A M I T 
E I N H E R G E H E N D E R  U M W E LT S TA N D A R D S
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V E R B OT V O N  K I N D E R A R B E I T 


Kinder dürfen nicht durch Erwerbstätigkeit von ihrer Ausbil-
dung abgehalten und auf diese Weise in ihrer Entwicklung 
eingeschränkt werden. Ihre Würde ist zu respektieren und 
ihre Sicherheit und Gesundheit sind zu schützen. Im Ein-
klang mit den ILO-Kernarbeitsnormen halten wir das Min-
destalter für Beschäftigung gemäß den geltenden nationa-
len Vorschriften ein und lehnen Kinderarbeit strikt ab.  Dies 
gilt insbesondere für die schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, wie zum 
Beispiel gefahrengeneigte, sklavereiähnliche oder unsittli-
che Tätigkeiten. Wir überprüfen daher zum Beispiel, ob 
Bewerber und Mitarbeitende das Mindestalter für eine 
Beschäftigung erreicht haben und welche Aufgaben unter 
18-Jährige nachgehen dürfen. 


V E R E I N I G U N G S F R E I H E I T 
U N D  R E C H T A U F  K O L L E K T I V -
V E R H A N D L U N G E N


Wir achten das Recht von Erwerbstätigen, Arbeitnehmer- 
vertretungen zu bilden und Kollektivverhandlungen zur 
Regelung von Arbeitsbedingungen zu führen. Die Kultur 
der BMW Group ist von einer vertrauensvollen und kon-
struktiven Zusammenarbeit mit den jeweiligen Arbeitneh-
mervertretungen geprägt. Auch bei unterschiedlichen 
Sichtweisen bleibt es das Ziel, eine tragfähige Zusammen-
arbeit zum Wohle der Mitarbeitenden und des Unterneh-
mens zu bewahren. Mitarbeitende werden aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu einer Gewerk-
schaft oder Arbeitnehmervertretung weder bevorzugt noch 
benachteiligt. An Standorten, die über keine Arbeitneh-
mervertretung verfügen, fördern wir den regelmäßigen 
Dialog zwischen Mitarbeitenden und dem Management. 


V E R B OT V O N  Z W A N G S A R B E I T


Generell dulden wir keinerlei Form von Zwangs- oder 
Pflichtarbeit. In Einklang mit den ILO-Kernarbeitsnormen 
lehnen wir den Einsatz von Zwangs- bzw. ungesetzlicher 
Pflichtarbeit im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten bis 
zum Ursprung der Lieferkette strikt ab. Das beinhaltet auch 
alle Formen moderner Sklaverei und des Menschenhan-
dels. Sämtliche Arbeitsverträge der BMW Group oder bei 
von ihr beauftragten Unternehmen und Lieferanten müs-
sen stets auf Freiwilligkeit beruhen. Alle Arbeitsverhält-
nisse können unter Einhaltung einer angemessenen bzw. 
gesetzlich geregelten Frist gekündigt werden. 


In unserer Risikoanalyse prüfen wir menschenrechtliche und umweltbezogene 
Risiken, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten entstehen können.  Wir 
gehen jedem Hinweis auf Menschenrechtsverletzungen nach. Um möglichst 
proaktiv und präventiv zu handeln, setzen wir den Fokus unserer menschen-
rechtlichen Sorgfaltsprozesse auf die Themen, bei denen wir die größten men-
schenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken identifiziert haben. Sie hängen 
entweder mit unseren geschäftlichen Aktivitäten direkt an unseren Standorten 
zusammen oder liegen indirekt in unseren globalen Lieferketten. Wir üben unse-
ren Einfluss daher auch in der vor- und nachgelagerten Lieferkette aus und ver-
pflichten bestehende und neue Lieferanten sowie weitere Geschäftspartner, 
die im Folgenden beschriebenen Risiken angemessen zu adressieren und diese 
Erwartung wiederum an ihre eigenen Lieferanten und weitere Geschäftspartner 
zu stellen. Regelmäßig aktualisierte Informationen zu den von uns betrachteten 
und ermittelten sowie priorisierten menschenrechtlichen und umweltbezogenen 
Risiken finden Sie hier online.


A U F  W E L C H E  M E N S C H E N -  U N D  U M W E LT R E C H T S B E Z O G E N E N  R I S I K E N  W I R  E I N F L U S S  H A B E N
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S C H U T Z  V O R  D I S K R I M I N I E R U N G


Gleichbehandlung ist ein grundlegendes Prinzip unserer Unternehmenspolitik. 
Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung oder Ungleichbehandlung. In unserer 
gesamten Lieferkette setzen wir uns daher dafür ein, dass niemand aufgrund 
von Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Nationalität, politischen 
oder sonstigen Überzeugungen, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexu-
eller Orientierung oder jedweder anderer Merkmale, die durch lokale Gesetze 
geschützt sind, wie z. B. Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Schwan-
gerschaft oder ehemalige Militärzugehörigkeit (Veteranenstatus), benachteiligt, 
begünstigt oder belästigt werden darf. 


Wir unterstützen staatliche Programme, die dazu dienen, die Folgewirkungen 
von diskriminierenden Praktiken oder anderen Benachteiligungen aus der Ver-
gangenheit zu überwinden. Darüber hinaus fördern wir im Rahmen unseres 
Diversitätskonzepts aktiv die Vielfalt im Unternehmen und eine offene, inte- 
grative Unternehmenskultur. 


R E C H T A U F  A N G E M E S S E N E 
V E R G Ü T U N G


Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine wettbewerbsfähi-
ge und leistungsgerechte Vergütung, die durch Zusatzleis-
tungen ergänzt wird. Einheitliche globalgültige Grundsät-
ze stellen die Basis für ein weltweit angemessenes Vergü-
tungssystem dar. Soweit vorhanden, werden bei der Ver-
gütung die jeweils lokal gültigen gesetzlich garantierten 
Mindestnormen und Mindestentgelte der jeweiligen Wirt-
schaftsbereiche eingehalten. Löhne sowie zu erstattende 
Ausgaben werden pünktlich, vollständig sowie in aner-
kannten Währungen gezahlt und können nur mit ausrei-
chender gesetzlicher Grundlage und einer entsprechen-
den Begründung im Rahmen der Lohnabrechnung ein-
behalten werden. 


A R B E I T S Z E I T E N


Die Arbeitszeitprinzipien der BMW Group berücksichti- 
gen sowohl betriebliche als auch individuelle Belange. 
Arbeitszeit ist für uns auch eine Ausprägung der Arbeit-
geberattraktivität. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Pri-
vatleben hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir orien-
tieren uns an den ILO-Kernarbeitsnormen und halten die 
jeweils gültigen nationalen Arbeitszeitregelungen ein.  
Wir unterstützen weltweit die Gesellschaften der BMW 
Group bei der entsprechenden Gestaltung ihrer Arbeits-
zeitvorgaben. Dies schließt einen Ausgleich für geleistete 
Überstunden ein – in Form von Freizeit oder einer ange-
messenen Vergütung. 


R E C H T A U F  G E S U N D H E I T U N D 
S I C H E R H E I T A M  A R B E I T S P L AT Z


Der Schutz und die Förderung der Gesundheit der für 
uns tätigen Menschen haben für uns höchste Priorität. 
Wir halten die geltenden Arbeitsschutzgesetze welt- 
weit konsequent ein und setzen uns darüber hinaus- 
gehende eigene Vorgaben. So wenden wir beispiels- 
weise ISO-Zertifizierungsstandards wie ISO 45001  
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit an. Unser Be- 
streben ist es, das Wohlergehen der Beschäftigten 
auch in der Lieferkette sicherzustellen und dafür zu  
sorgen, dass niemand durch seine Arbeit zu Scha- 
den kommt. 
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E I N S AT Z  V O N  S I C H E R H E I T S K R Ä F T E N 


Darüber hinaus tolerieren wir unrechtmäßiges Verhalten seitens des Sicher-
heitspersonals gegenüber Mitarbeitenden oder Dritten nicht. Wir verpflichten 
die von uns beauftragten Sicherheitsdienstleister vertraglich dazu, alle interna-
tional anerkannten Menschenrechte und damit einhergehende Umweltrechte 
zu wahren und stellen durch entsprechende Vorgaben und Maßnahmen sicher, 
dass unsere Dienstleister entsprechend beraten und bei Bedarf geschult werden. 


R E C H T E  LO K A L E R  G E M E I N S C H A F T E N 
U N D  I N D I G E N E R  V Ö L K E R


Wir berücksichtigen bei unserer Geschäftstätigkeit die Lebensgrundlage sowie 
Gesundheit lokaler Gemeinschaften und indigener Völker. Risikoszenarien wie bei-
spielsweise Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, Entwaldung, unsachgemä- 
ßer Umgang mit gefährlichen Abfällen oder Entnahme von Grundwasser in Regio-
nen mit Wasserknappheit berücksichtigen wir bei der Ableitung unserer konkreten 
Handlungsfelder auch zur Wahrung der Rechtspositionen der genannten Perso-
nengruppen. Gleichermaßen stellen wir uns entschieden gegen die Zerstörung 
kultureller und ritueller Orte sowie die widerrechtliche Zwangsräumung und den 
Entzug von Land, Wäldern und Gewässern. 


Darüber hinaus ist es unser erklärtes Ziel, im Rahmen von Baumaßnahmen an 
unseren Standorten sowie während des laufenden Betriebs Beeinträchtigun-
gen der Bevölkerung vor Ort so gering wie möglich zu halten. Wir sind an unse-
ren Standorten darauf bedacht, umweltschonende und ressourceneffiziente 
Prozesse und Verfahren einzusetzen und negative Auswirkungen auf die lokale 
Bevölkerung zu vermeiden.


U M G A N G  M I T R I S I K O -
B E H A F T E T E N  R O H S TO F F E N


Grundsätzlich verfolgen wir einen risikobasierten An-
satz, um negative menschenrechtliche oder umwelt-
bezogene Auswirkungen durch den Umgang mit Roh-
stoffen zu vermeiden. In unseren Risikoanalysen be-
rücksichtigen wir, dass einige der Rohstoffe, die bei der 
Herstellung unserer Produkte zum Einsatz kommen, 
bei Beschaffung und Verarbeitung für Menschen und 
Umwelt gefährlich sein können und besondere Maß-
nahmen erfordern. Daher handeln wir im Einklang mit 
dem Minamata-Übereinkommen über Quecksilber 
vom 10. Oktober 2013, dem Basler Übereinkommen 
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 
22. März 1989 sowie mit dem Stockholmer Überein-
kommen über persistente organische Schadstoffe 
vom 23. Mai 2001 (POPs-Übereinkommen). 


S C H U T Z  P E R S Ö N L I C H E R  D AT E N


Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie 
sonstigen Geschäftspartnern bezüglich der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten ist 
uns sehr wichtig. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der jeweils lokal geltenden Datenschutz-
gesetze durch die Konzerngesellschaften der BMW Group. Im Falle von Beschäftigtendaten 
richten sie im Austausch untereinander deren Schutz an deutschen bzw. europäischen Rechts-
vorschriften aus, um konzernweit Persönlichkeitsrechte zu wahren. Somit wirken wir auf den 
Schutz der Rechte und Freiheiten jedes Einzelnen hin, einschließlich des Rechts auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten. 
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U N S E R  A N S AT Z  Z U R  U M S E T Z U N G 
M E N S C H E N -  U N D  U M W E LT R E C H T-
L I C H E R  S O R G FA LT S P F L I C H T E N 


G E LT U N G S B E R E I C H


Die Achtung der Menschenrechte und der damit einhergehenden Umweltrechte ist für uns ein 
kontinuierlicher Prozess. Wir prüfen fortlaufend die Umsetzung unserer Sorgfaltspflichten mit 
Blick auf sich ändernde Rahmenbedingungen, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit sowie 
die Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Hinweisen. Basierend auf diesen Informationen ent-
wickeln wir unsere menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltsprozesse in unserem 
Unternehmen sowie in den Beziehungen zu unseren Lieferanten und weiteren Geschäftspart-
nern stetig weiter.  Falls nationales Recht der Umsetzung einzelner Prinzipien dieser Grund-
satzerklärung entgegensteht, streben wir an, den Menschenrechten und diesbezüglichen 
Umweltrechten unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen ein Höchstmaß an 
Geltung zu verschaffen. 


Um unserer Sorgfaltspflicht nachkommen zu können, untersuchen wir die potenziellen und 
tatsächlichen Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns auf Menschen und Um- 
welt. Wir haben dazu einen Managementprozess etabliert, mit dem wir relevante Risiken 
sowie potenziell Betroffene unserer Geschäftstätigkeit in direkten und indirekten Geschäfts- 
beziehungen erkennen und priorisieren. Unser Managementprozess greift auch externe Stim-
men mit auf, sodass zivilgesellschaftliche Kritik und gemeldete Vorfälle einfließen können. 


Der Geltungsbereich der unternehmerischen Sorgfaltspflicht erstreckt sich über den eige-
nen Geschäftsbereich der BMW Group inklusive aller konzernangehörigen Gesellschaften, 
auf die wir als BMW AG einen bestimmenden Einfluss haben, sowie Mitarbeitende und 
Geschäftspartner entlang unserer gesamten Lieferkette. Das schließt auch weitere Grup-
pen ein, die von den Aktivitäten der BMW Group direkt oder indirekt betroffen sind.


B M W  G R O U P  U N D  M I TA R B E I T E N D E


Die Achtung der Menschenrechte ist integraler Bestandteil der Unternehmenskultur der 
BMW Group und Teil unseres gemeinsamen Werteverständnisses. Mitarbeitende sind ver-
pflichtet, den BMW Group Menschenrechtskodex einzuhalten und das berufliche Handeln 
an den darin formulierten Grundsätzen sowie an der Grundsatzerklärung zur Achtung der 
Menschenrechte auszurichten. Dieser Kodex beruht auf einem Sorgfaltsprozess, der es 
uns erlaubt, kritische oder risikobehaftete Aspekte zu identifizieren und Maßnahmen fest-
zulegen. Er bekräftigt unser Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte und präzisiert, 
wie wir Menschenrechte und damit einhergehende Umweltrechte wahren und die ILO-Kern-
arbeitsnormen in unserer Geschäftstätigkeit weltweit umsetzen. Die weltweite Einhaltung 
dieser grundlegenden Prinzipien und Rechte ist uns ein Anliegen von höchster Bedeutung.
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U M G A N G  M I T L I E F E R A N T E N  U N D  W E I T E R E N 
G E S C H Ä F T S PA R T N E R N


Das Bekenntnis unserer Lieferanten und von weiteren Geschäftspartnern, 
ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, ist für uns unabdingbare 
Voraussetzung für jede Form der Zusammenarbeit. 


Der Supplier Code of Conduct bildet die Grundlage für Lieferantenbeziehun-
gen mit Grundprinzipien, einzuhaltenden Standards und Anforderungen in 
Bezug auf Nachhaltigkeit. Er ist fester Bestandteil der Ausschreibungsunter-
lagen für neue Lieferanten sowie unserer Vertragsbedingungen. Der Supplier 
Code of Conduct, die Geschäftsbedingungen und die Internationalen Ein-
kaufsbedingungen der BMW Group verpflichten Lieferanten, die Menschen-
rechte und damit einhergehende Umweltrechte zu wahren. Sie werden zudem 
aufgefordert, dies in angemessener Weise auch bei ihren jeweiligen Zuliefe-
rern einzufordern, beispielsweise indem sie wiederum Nachhaltigkeitsgrund-
sätze mit ihren Lieferanten vereinbaren. Weitere Informationen zu unserem 
Due-Diligence-Ansatz im Lieferantennetzwerk finden Sie online. 


Für unsere weiteren Geschäftspartner sind unsere Anforderungen zu den 
menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in allen Ver-
trägen verankert. Händlerverträge konkretisieren die Anforderungen für un-
sere Vertriebspartner. Zusätzlich informieren wir alle Partner, z. B. im Rah-
men von Händlerkonferenzen, über unsere Anforderungen. 


B E T R O F F E N E  U N D  P OT E N Z I E L L  G E FÄ H R D E T E 
P E R S O N E N G R U P P E N


Entlang unserer globalen Wertschöpfungsketten können grundsätzlich folgen-
de Personengruppen entweder potenziell durch unsere Geschäftsaktivitäten 
oder im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in Bezug auf Fragen der Menschen-
rechte und diesbezüglicher Umweltrechte betroffen sein: 
 Eigene Mitarbeitende (inklusive Zeitarbeitskräfte und Auszubildende), 
 Mitarbeitende von Geschäftspartnern und Joint-Venture-Partnern,
 Mitarbeitende in unserer unmittelbaren und mittelbaren Lieferkette,
 Personengruppen mit mittelbarer Verbindung zur Lieferkette: Mitglieder 


 lokaler Gemeinschaften sowie indigene Völker. 


Zur effektiven Wahrnehmung unserer Sorgfaltspflichten identifizieren wir in- 
nerhalb dieser Gruppen diejenigen Personen, die einem höheren Risiko nach-
teiliger menschenrechtlicher Auswirkungen unterliegen. Diese potenziell Be-
troffenen nehmen innerhalb unserer Sorgfaltsprozesse eine gesonderte Stel-
lung ein. Weitere Informationen zu (potenziell) betroffenen Personengruppen 
finden Sie online. 


Wir sind uns bewusst, dass insbesondere Menschenrechtsverteidiger dem 
Risiko ausgesetzt sind, bedroht, eingeschüchtert, diffamiert oder kriminali-
siert zu werden. Wir lehnen dieses Vorgehen entschieden ab und suchen den 
Austausch und eine konstruktive Zusammenarbeit mit Menschenrechtsvertei-
digern, wenn dies erforderlich ist. 
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R I S I K O M A N A G E M E N T  U N D 
V E R A N T W O R T L I C H K E I T E N


Es ist uns ein großes Anliegen, die Menschenrechtssitu-
ation innerhalb unseres Lieferantennetzwerks und ent-
lang unserer globalen Lieferketten zu verbessern. Wir 
verpflichten uns dazu, unsere menschenrechtlichen  
und umweltbezogenen Sorgfaltsprozesse kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. Die Wahrung der Menschenrechte 
und damit einhergehender Umweltrechte in unseren 
Geschäftsaktivitäten sowie in der Lieferkette ist für den 
Vorstand der BMW AG von überragender Bedeutung. 
Der Vorstand erhält daher regelmäßig sowie anlass-
bezogen Informationen über die zur Umsetzung und 
Einhaltung des Gesetzes getroffenen Maßnahmen. 


Die Verantwortlichkeit zur effektiven Umsetzung ist 
im gesamten Unternehmen klar geregelt und liegt bei 
den jeweils zuständigen operativen Einheiten der Un-
ternehmen der BMW Group sowie der Geschäftspart-
ner, welche die sie betreffenden Sorgfaltspflichten zu 
erfüllen haben. 


Um Risiken zu erkennen und unsere Maßnahmen kontinuierlich zu evaluieren, 
verpflichten wir uns zu kontinuierlichem Dialog mit Menschen, die potenziell 
von negativen menschenrechtlichen und umweltbezogenen Auswirkungen 
unserer Geschäftsaktivitäten sowie entlang unserer Lieferkette betroffen sein 
können. Weitere Informationen hierzu finden Sie online. 


Zur Unterstützung und Überwachung dieser Sorgfalts-
anforderungen und -prozesse hat der Vorstand der 
BMW AG im Dezember 2021 den Chief Compliance 
Officer als Menschenrechtsbeauftragten ernannt. 


Innerhalb der Group Compliance Funktion gibt es ein-
deutige Zuständigkeiten für die übergeordnete Kon-
zeption zur Einhaltung der Menschenrechte und da-
mit einhergehender Umweltrechte sowie für die Anlei-
tung unserer Sorgfaltsprozesse im eigenen Geschäfts-
bereich und durch weitere Geschäftspartner. Der Be-
reich Einkauf und Lieferantennetzwerk verantwortet 
die Anleitung unserer Sorgfaltsprozesse im Lieferan-
tennetzwerk. Weitere Fachbereiche wie Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz berichten regelmäßig und an-
lassbezogen nicht nur an die dafür funktional zustän-
digen Stellen, sondern zusätzlich nach definierten 
Vorgaben im Kontext des Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetzes auch an den Menschenrechtsbeauftrag-
ten. Weitere Informationen hierzu finden Sie online. 
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R I S I K O A N A LY S E


Die Basis unseres Handelns im Rahmen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
ist eine umfassende Risikoanalyse. Wir untersuchen dabei die menschenrechtlichen 
und umweltbezogenen Risiken sowie etwaige Auswirkungen, die aus unserer Ge-
schäftstätigkeit entstehen, jährlich und anlassbezogen. Anlass für die unverzügli-
che Aktualisierung der Risikoanalyse kann eine Änderung der Geschäftstätigkeit 
sein oder wenn wir substantiierte Kenntnis durch entsprechende Hinweise erhal- 
ten. Bei der Vorbereitung der Risikoanalyse berücksichtigen wir Art und Umfang  
der Geschäftstätigkeit der BMW Group als komplexes Unternehmen mit weitver-
zweigten globalen Lieferketten. 


Wir greifen dazu auf digitalisierte Risikodaten und Analyseprozesse, Geschäftspart-
ner sowie ausgewählte Stakeholder, darunter auch Vertreter tatsächlich oder poten-
ziell betroffener Gruppen, zurück. Die Analyse führen wir im eigenen Geschäftsbe-
reich der BMW Group, für alle Lieferanten und unsere weiteren Geschäftspartner 
wie folgt durch: 


3 .  P R I O R I S I E R U N G  D E R  R I S I K E N


Im Anschluss werden die Risiken nach Risikoausprägung 
und Grad der eigenen Verantwortung priorisiert. Letzteren 
bestimmen wir mithilfe der Angemessenheitskriterien Ein-
flussvermögen und Verursachungsbeitrag. Die so gewon-
nenen Erkenntnisse über menschenrechtliche und umwelt-
bezogene Risiken und Auswirkungen greifen wir für unsere 
unternehmerischen Entscheidungsprozesse auf. Dies gilt 
beispielsweise für die Auswahl und Bewertung von Liefe-
ranten und Geschäftspartnern sowie bei Unternehmens-
transaktionen und Erwägungen zu Markteintritts- oder 
-austrittsentscheidungen. Zielkonflikte zwischen Geschäfts-
tätigkeit und Wahrung der Menschenrechte sowie ein-
schlägige Erkenntnisse aus unseren menschenrechtlichen 
und umweltbezogenen Sorgfaltsprozessen sind regelmä-
ßige Diskussionspunkte des Vorstands der BMW AG. 


Die Ergebnisse dienen uns zudem als Basis, um bei Bedarf 
interne Vorschriften, Prozesse und Schulungen anzupas-
sen und im Rahmen der jährlichen Anpassungsverfahren 
veränderte Anforderungen an unsere Sorgfaltsprozesse 
zu berücksichtigen. 


Weitere Informationen zu unserem Vorgehen, priorisierten 
Risiken sowie potenziell betroffenen Personengruppen 
finden Sie online. 


1 .  R I S I K O I D E N T I F I K AT I O N 


Unser Ansatz beruht auf einer systematischen Datener- 
fassung und -verarbeitung zur Ermittlung von Menschen-
rechts- und damit einhergehenden Umweltrisiken. Dies 
geschieht auf Grundlage externer Datenquellen, mit denen 
Länderrisiken und Warengruppenrisiken (Einkauf) bzw. 
geschäftszweckspezifische Risiken (eigener Geschäftsbe-
reich sowie weitere Geschäftspartner) bestimmt werden. 
Erkenntnisse, die im Rahmen der Durchführung von Maß-
nahmen und durch die Beschwerdemechanismen gewon-
nen werden, fließen im Sinne der kontinuierlichen Verbes-
serung der Prozesse sukzessive als zusätzliche Daten-
punkte in die Risikoidentifikation ein. 


2 .  R I S I K O A N A LY S E  U N D 
- B E W E R T U N G 


Danach werden die Daten ausgewertet und gewichtet. 
Moderierend nutzen wir hier die gesetzlich vorgegebenen 
Angemessenheitskriterien Schwere und Eintrittswahr-
scheinlichkeit. Als Ergebnis liegen Erkenntnisse zur ab-
strakten Risikoexposition vor. Werden bei dieser überge-
ordneten Einschätzung Risiken identifiziert, findet eine 
detaillierte Analyse der Risiken statt. Durch Kontrollmaß-
nahmen, wie einen Fragebogen oder ein Audit, versuchen 
wir, die Risikoexposition zu konkretisieren und tatsächli-
che negative Auswirkungen auf Menschen und Umwelt 
zu identifizieren.
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K O N T R O L L-,  P R ÄV E N T I O N S - 
U N D  A B H I L F E M A S S N A H M E N


Um unserer Verantwortung für die Wahrung der Men-
schenrechte und den Schutz der Umwelt gerecht zu 
werden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen. Wir verfol-
gen dabei einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, 
dass wir sämtliche Maßnahmen aus den Ergebnissen 
der Risikoanalyse ableiten und so entsprechend priori-
sieren. Unser erklärtes Ziel ist es, (potenziell) betroffene 
Personen zu schützen und dafür zu sorgen, dass nach-
teilige menschenrechtliche und umweltbezogene Aus-
wirkungen vermieden oder zumindest verringert werden. 
Für eine systematische Umsetzung haben wir standardi-
sierte Prozesse etabliert und verschiedene Maßnahmen 
entwickelt, die sowohl regelmäßig als auch zusätzlich 
anlassbezogen durchgeführt werden.


Von neuen Lieferanten werden diese Auskünfte im Rah-
men des Vergabeprozesses eingeholt, bei bestehenden 
Geschäftsbeziehungen müssen Zulieferer sie fortlaufend 
aktualisieren. Bei veränderter Risikolage bzw. in regelmä-
ßigen Abständen müssen die Auskünfte auch im eigenen 
Geschäftsbereich aktualisiert werden.


Ist dies der Fall oder wird eine festgelegte Risikoschwelle 
überschritten, greifen wir auf weitere Kontrollmaßnahmen 
zurück, mit dem Ziel, Risiken auf etwaige Verstöße hin zu 
untersuchen. Neben risikobasiert ausgewählten Exper-
tenaudits greifen wir auch auf Audits zurück, welche die 
Unternehmen der Group selbst durchführen. Im Falle einer 
hohen Risikolage, komplexen Risikoursachen oder bereits 
eingetretenen Verstößen führen wir Human Rights Impact 
Assessments vor Ort durch. Letztere haben das Ziel, struk-
turelle Ursachen der Verletzungen besser zu verstehen, 
um wirksame Abhilfe schaffen zu können. 


Unsere Kontrollmechanismen werden bedarfsorientiert 
mit relevanten Stakeholdern abgestimmt und bilden die 
Basis, um über entsprechende Präventiv- und Abhilfe-
maßnahmen zu entscheiden.


Sowohl für verpflichtende Präventiv- als auch für Abhilfe-
maßnahmen definieren die Unternehmen der BMW Group 
einen Eskalationsprozess für den eigenen Geschäftsbe-
reich und die Lieferkette. Jener tritt dann in Kraft, wenn 
Präventions- oder Abhilfemaßnahmen nicht wie verein-
bart umgesetzt werden.


K O N T R O L L M A S S N A H M E N


Das Ziel der Kontrollmaßnahmen ist es, Risiken und Hin-
weise zu untersuchen und mit der erforderlichen Gründlich-
keit zu prüfen, ob tatsächlich Rechtsverletzungen vorliegen. 


Bei der BMW Group greifen wir bei einer festgelegten Risi-
koschwelle im eigenen Geschäftsbereich, bei unseren un-
mittelbaren, und anlassbezogen bei unseren mittelbaren 
Lieferanten auf Fragebögen zurück. Jene ermöglichen ba-
sierend auf identifizierten Risiken themenspezifische Ab-
fragen. Teils werden die Auskünfte der Lieferanten auch 
über in der Automobilbranche standardisierte Fragebögen 
erhoben und von einer unabhängigen Organisation auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft; teilweise erfolgt 
die Prüfung durch eigene Fachstellen der BMW Group. 
Lieferanten und Compliance Verantwortliche am Stand-
ort sind verpflichtet, Auskunft über ihre Nachhaltigkeits-
leistung zu geben. 
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P R ÄV E N T I O N S M A S S N A H M E N


Bei den Präventionsmaßnahmen unterscheiden wir zwi-
schen freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im 
eigenen Geschäftsbereich und bei einem unmittelbaren 
oder mittelbaren Lieferanten. Ob eine Maßnahme ver-
pflichtend oder freiwillig ist, entscheidet die Risikokate-
gorie, in die wir den Standort oder den Lieferanten ein-
gruppieren. Das Maßnahmenspektrum ist vielfältig, 
verfolgt jedoch immer das Ziel, die Risikolage von Men-
schen und Umwelt vor Ort zu verbessern. 


Mit regelmäßigen, flächendeckenden Schulungen inner-
halb unseres Unternehmens fördern wir die effektive Um-
setzung menschenrechtlicher und umweltbezogener 
Sorgfaltsprozesse. So sensibilisieren wir alle unsere Mit-
arbeitenden für Menschenrechte und umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten. Zudem sorgen wir für die Vermittlung 
entsprechender Fachkenntnisse in den relevanten Ge-
schäftsbereichen. Risikobasierte Schulungen u. a. in den 
Abteilungen Compliance, Einkauf und Produktion werden 
ergänzend und zielgruppengerecht eingesetzt. Weitere 
Trainings- und Kommunikationskonzepte sowie die risi-
kobasierte Einführung bei weiteren Geschäftspartnern 
werden kontinuierlich weiterentwickelt. Vertriebspartner-
schulungen finden beispielsweise auf Händler- oder 
Importeurskonferenzen sowie durch die Bereitstellung 
von Informationsmaterial statt. 


Im eigenen Geschäftsbereich, aber auch in der Lieferket-
te, setzen wir ebenfalls auf teils verpflichtende Schulun-
gen sowie auf systematischen Dialog und Kooperation 
mit Rechteinhabern und Menschenrechtsexperten. 


A B H I L F E M A S S N A H M E N


Bei den Abhilfemaßnahmen unterscheiden wir zwischen 
Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich und bei einem 
unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer. In unserer Lie-
ferkette, insbesondere bei mittelbaren Lieferanten, wer- 
den die Unternehmen der BMW Group bei substantiierter 
Kenntnis aktiv. Begründeten Verdachtsmomenten auf be-
reits eingetretene Verletzungen oder konkreten Hinweisen 
aus der fortlaufenden Medienbeobachtung begegnen wir 
zunächst mit einer anlassbezogenen Risikoanalyse. 


Wenn wir feststellen, dass wir als BMW Group oder unsere 
mittelbaren oder unmittelbaren Lieferanten Menschen- 
und/oder damit einhergehende Umweltrechte verletzt 
haben oder eine derartige Verletzung unmittelbar bevor-
steht, leiten wir unverzüglich Abhilfemaßnahmen ein,  
um die Verletzung zu verhindern, zu beenden oder zu  
minimieren. Sollte das Verhalten unserer Mitarbeitenden 


zur Verletzung der Menschenrechte oder damit einher-
gehender Umweltrechte führen, werden wir dem entge-
genwirken und dies sanktionieren. 


Unsere Geschäftspartner sind vertraglich zur angemes-
senen Kooperation bei der Umsetzung der Maßnahmen 
verpflichtet, um in einem solchen Fall die Sachlage zügig 
aufklären zu können und/oder die etwaige Verletzung 
verhindern, mindern oder abstellen zu können. Wir be-
halten uns je nach Ausmaß der Rechtsverletzung das 
Recht vor, von unseren Geschäftspartnern eine sofortige 
Behebung des Missstands zu verlangen, rechtliche Schrit-
te einzuleiten, die Geschäftsbeziehung temporär auszu-
setzen oder als letztes Mittel zu beenden. 


Wir engagieren uns in verschiedenen Initiativen zusam-
men mit unseren Lieferanten, um Abhilfe in unserer Lie-
ferkette zu schaffen. Wir erwarten von ihnen neben einem 
Bekenntnis zu Abhilfemaßnahmen, dass sie die Abhilfe-
prozesse unterstützen. 


Weitere Informationen zu unseren Abhilfemaßnahmen 
finden Sie online. 


Ebenso lassen wir die beispielsweise in Brancheninitiati-
ven ausgetauschten Erfahrungen von anderen Unterneh-
men und Stakeholdern in unsere Arbeit einfließen. 


Seit 2014 vereinbaren wir mit unseren unmittelbaren Lie-
feranten Präventionsmaßnahmen in verschiedenen Berei-
chen. Der Umfang der Präventionsmaßnahmen gestaltet 
sich dabei risikoorientiert und orientiert sich an der Größe 
des Lieferanten und den potenziellen Risiken. Bei Vertrags-
schluss mit einer Konzerngesellschaft der BMW Group 
verpflichtet sich der Lieferant, die Präventionsmaßnah-
men zu implementieren und bis spätestens zum Produk-
tionsstart bzw. zu einem vereinbarten Zieltermin umzu- 
setzen und anzuwenden.


Weitere Informationen zu unseren Präventionsmaßnah-
men finden Sie online. 
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W I R K S A M K E I T S K O N T R O L L E


Mindestens einmal im Jahr sowie zusätzlich anlassbezo-
gen überprüfen wir, ob unser Sorgfaltspflichtenprozess 
sowie unsere Maßnahmen zur Vermeidung oder Minde-
rung negativer menschenrechtlicher und umweltbezoge-
ner Auswirkungen effektiv sind und unsere themenspezi-
fischen sowie prozessualen Vorgaben eingehalten wer-
den. Dazu finden bei der BMW Group Audits sowie Ab-
fragen im Rahmen des jährlichen Compliance Berichts 
an alle BMW Group Konzerneinheiten und wesentliche 
Beteiligungen statt. Wir untersuchen zudem jeden Hin-
weis auf Menschenrechtsverletzungen und kontrollieren 
die Wirksamkeit unserer diesbezüglichen Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen. Um den Fortschritt und die 
Funktion unseres Sorgfaltspflichtenprozesses zu doku-
mentieren und zu messen, definieren wir geeignete 


Kennzahlen. Die Effektivität unserer Maßnahmen in unse-
rer Lieferkette prüfen wir anhand der Ergebnisse unserer 
kontinuierlich durchgeführten menschenrechtlichen Risiko-
analyse. Um die Wirkung unserer Maßnahmen zu validie-
ren, führen wir risikobasierte Überprüfungen von Umwelt- 
und Sozialstandards durch und wenden hierfür verschie-
dene Risikotools und Bewertungsverfahren an, wie bei-
spielsweise Unterlagenprüfungen, Vor-Ort-Überprüfun-
gen und Mitarbeitendenbefragungen im eigenen Geschäfts-
bereich, bei unmittelbaren Lieferanten und Geschäftspart-
nern. Nach Möglichkeit beziehen wir dabei immer auch 
potenziell Betroffene oder deren Vertretung mit ein und 
gewährleisten bei den genannten Audits, dass Rechte- 
inhaber konsultiert werden. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie online.


Damit wir negativen menschenrechtlichen und umweltbe-
zogenen Auswirkungen wirksam vorbeugen und Abhilfe 
schaffen können, ist ein angemessenes Beschwerdema-
nagement fester Bestandteil unserer Sorgfaltsprozesse. 
Dieses besteht aus verschiedenen Hinweisgebersyste-
men, die in mehreren Sprachen die Möglichkeit für ver-
trauliche oder auch anonyme Beschwerden bieten und 
über die weltweit aktiv und auf angemessene Weise in-
formiert wird. Dazu gehören der BMW Group Compliance 
Contact, die BMW Group SpeakUP Line und der Human 
Rights Contact Supply Chain. Als weitere betriebliche 
Verfahren haben wir eine Ombudsperson benannt so-
wie Kundenbeschwerdeverfahren, Anwohnerforen und 
Arbeitnehmerausschüsse eingerichtet. Darüber hinaus 
sind wir in verschiedenen branchenübergreifenden Ini-
tiativen engagiert. 


Allen Hinweisen sowie begründetem Verdacht auf 
Menschenrechts- oder diesbezüglichen Umwelt-
rechtsverletzungen gehen wir systematisch nach. 
Da Hinweisgebende Gefahr laufen, bedroht oder un-
terdrückt zu werden, wahren wir ihnen gegenüber 
die Anonymität und sichern Vertraulichkeit zu, da-
mit ihnen keine Repressalien drohen. Die Informa-
tionen dienen uns auch dazu, unsere menschen-
rechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspro-
zesse laufend zu verbessern. Die Wirksamkeit des 
bestehenden Hinweisgebersystems prüfen wir ein-
mal im Jahr sowie anlassbezogen. Weitere Infor-
mationen zu den Beschwerdemechanismen der 
BMW Group finden Sie online.


B E S C H W E R D E M E C H A N I S M E N
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B E R I C H T E R S TAT T U N G


Über unsere menschenrechtlichen und umweltbezogenen Selbstverpflichtungen 
sowie über die etablierten Sorgfaltsprozesse und deren Wirksamkeit informieren  
wir die Öffentlichkeit jedes Jahr in unserem BMW Group Bericht. Ab dem Geschäfts-
jahr 2023 berichten wir zudem jährlich an das deutsche Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle über die wesentlichen menschenrechtlichen und umwelt-
bezogenen Risiken, die wir festgestellt haben, sowie über Auswirkungen unserer 
Geschäftstätigkeit innerhalb unserer Lieferkette. Dieser Bericht wird auf unserer In-
ternetseite veröffentlicht. Zudem erläutern wir, welche Maßnahmen wir zur Präven-
tion und Abhilfe ergriffen haben, wie wir deren Wirksamkeit bewerten und welche 
Schlüsse wir im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung unseres Sorgfaltspflich-
tenprozesses daraus ableiten. Darüber hinaus berichten wir vertiefend auch auf 
unserer Internetseite. 


Die vorliegende Grundsatzerklärung wurde im Dialog mit zuständigen Fach-
stellen der BMW Group, dem BMW Group Gesamtbetriebsrat sowie externen 
Fachexperten und Stakeholdern, z. B. Nichtregierungsorganisationen und Ini-
tiativen, entwickelt. Da sich die Herausforderungen zur Achtung von Menschen- 
und damit einhergehenden Umweltrechten für Unternehmen kontinuierlich  
verändern, werden wir unsere Menschenrechtsposition und deren Umsetzung 
laufend auf Aktualität und Wirksamkeit überprüfen. Wichtige Veränderungen 
im unmittelbaren Umfeld der BMW Group können so aufgenommen und inter- 
ne Prozesse entsprechend angepasst werden. 


Diese Grundsatzerklärung hat keine rückwirkende Wirkung und tritt zum 
1. Januar 2023 in Kraft. Aus ihr lassen sich keine Rechte Einzelner oder Drit-
ter ableiten.


Die vorliegende Grundsatzerklärung prüfen wir jährlich sowie anlassbezogen 
und werden sie unverzüglich aktualisieren, sollten wir veränderte oder erwei-
terte Risiken feststellen.


Ü B E R  D I E S E 
G R U N D S AT Z E R K L Ä R U N G


K O N TA K T


Für Fragen und Anmerkungen zu dieser Grundsatzerklärung oder zu ande- 
ren menschenrechtsbezogenen Themen wenden Sie sich bitte per Mail an  
compliance@bmwgroup.com.


Beschwerden oder Berichte über die Nichteinhaltung dieser Grundsatzerklä-
rung können an compliance@bmwgroup.com oder an eines der im Abschnitt 
Beschwerdemechanismen genannten Hinweisgebersysteme gerichet werden. 


Weiterführende Informationen zu den beschriebenen Inhalten finden Sie online 
unter bmwgroup.com.
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G L O S S A R


Angemessenheit stellt sicher, dass ein Unternehmen, 
abhängig von seiner spezifischen Risikodisposition, das 
unternimmt, was vernünftigerweise von ihm erwartet 
werden kann, um identifizierten Risiken vorzubeugen 
oder diese zu beheben. Bei der Ausgestaltung des ge-
samten Risikomanagementprozesses, der Priorisierung 
der Risiken sowie der risikobasierten Ableitung von Maß-
nahmen wird die Angemessenheit ex ante und in Anleh-
nung an die UN Guiding Principles anhand der Kriterien 
Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, Schwere, Ein-
trittswahrscheinlichkeit, Einflussvermögen und Verur- 
sachungsbeitrag beurteilt. 


Bestimmender Einfluss ist der Einfluss, den die 
BMW AG als Obergesellschaft ausüben kann, wenn  
eine Mehrheitsbeteiligung an einer konzernangehö- 
rigen Gesellschaft vorliegt und Kernprozesse bei der 
Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaft gesteuert wer-
den können. Ein starkes Indiz hierfür ist regelmäßig 
die personelle Überschneidung in der Geschäftsfüh-
rung oder Führungsebene sowie die Einflussnahme 
über die Gesellschafterversammlung. 


Eigener Geschäftsbereich umfasst die eigenen 
Standorte und Niederlassungen der Konzernunter-
nehmen der BMW Group sowie weitere konzernan-
gehörige Beteiligungsgesellschaften weltweit, auf 
die ein > bestimmender Einfluss besteht – unabhän-
gig vom Standort im In- oder Ausland. Dabei werden 
alle Tätigkeiten in weltweiten Niederlassungen und 
Betriebsstätten betrachtet, einschließlich Werken, 
Lagern, Geschäften und Büros. 


Geschäftspartner sind Personen und/oder Unter-
nehmen, die eine vertragliche Beziehung mit einem 
Unternehmen der BMW Group führen. 


Menschenrechtliche bzw. umweltbezogene Ver- 
letzung bezeichnet einen Verstoß gegen eines der im  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz angeführten men-
schenrechts- und umweltbezogenen internationalen 
Übereinkommen bzw. gegen die aufgeführten Verbote.  
Es handelt sich um eine nachteilige Auswirkung, die 
bereits eingetreten ist. 


Menschenrechtsverteidiger sind Personen und Grup-
pen, die sich ohne Einsatz von Gewalt für den Schutz und 
die Förderung von Menschenrechten engagieren. Durch 
ihren Einsatz laufen Menschenrechtsverteidiger oftmals 
Gefahr, selbst Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
zu werden. 


Ombudsperson ist eine externe Vertrauensstelle und 
erfüllt die Aufgabe einer unparteiischen Schiedsperson. 
Sie geht mit Informationen vertraulich um und soll in  
Konfliktfällen den zugrunde liegenden Sachverhalt auf- 
klären und die Interessen verschiedener Parteien berück-
sichtigen. 


Risiko beschreibt eine potenzielle Auswirkung. Ein men-
schenrechtliches Risiko ist demnach eine Rechtsverlet-
zung, die möglicherweise eintreten kann. Damit sind tat-
sächliche Umstände mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit gemeint, aufgrund derer ein Verstoß gegen eine der 
menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen 
Pflichten droht.


Risikobehaftete Rohstoffe werden von der BMW Group 
als solche eingestuft, wenn sie knapp und von entschei-
dender wirtschaftlicher Bedeutung sind, oder wenn ihre 
Beschaffung und Verwendung bezogen auf Menschen-
rechte und damit einhergehende Umweltstandards als 
kritisch eingestuft wird. 


Sicherheitskräfte sind sowohl private als auch öffent-
liche Sicherheitskräfte, die zum Schutz des Unterneh-
mens eingesetzt werden. Durch sie darf es weder zu 
Rechtsverletzungen, noch zu Beeinträchtigungen der 
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, Verletzung von 
Leib und Leben oder Folter und unmenschlicher Be-
handlung kommen. Wenn Unternehmen Sicherheits-
kräfte beauftragen, ist entsprechende Unterweisung 
und Kontrolle notwendig. 


Substantiierte Kenntnis erlangen wir als Unterneh-
men, wenn uns tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
menschenrechtliche oder umweltbezogene Rechts-
verletzung bei einem unserer mittelbaren Zulieferer 
vorliegen. Dies kann beispielsweise durch eigene Er-
kenntnisse durch unser Beschwerdeverfahren, Unter-
suchungsergebnisse oder durch Medienberichte so-
wie durch Hinweise der zuständigen Behörden der 
Fall sein. 


Unternehmerische Sorgfaltspflichten bzw. men-
schen- und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten 
sind Pflichten, die darauf abzielen, die Menschenrech-
te und die Umwelt zu achten und die entsprechenden  
Risiken im eigenen Einflussbereich zu vermeiden oder 
zu minimieren. 


Vulnerable Gruppen sind Personen oder Personen-
gruppen, die einem besonderen > Risiko für nega-
tive menschenrechtliche Auswirkungen unserer Ge-
schäftstätigkeit ausgesetzt sind. Dazu zählen auch 
Personen oder Personengruppen, die negative men-
schenrechtliche Auswirkungen nicht oder nur schwer-
lich bewältigen können, wie beispielsweise Kinder, 
Menschen mit Behinderung, ethnische Minderheiten, 
Migranten und Geflüchtete.


Human Rights Impact Assessments finden zur Ursa-
chenforschung und Folgenabschätzung für Menschen-
rechte statt. Wir setzen sie zur systematischen Vorhersa-
ge, Ermittlung und Reaktion auf (potenzielle) Auswirkun-
gen einer Geschäftsaktivität auf die Menschenrechte ein. 


Länder-, Warengruppen- und Geschäftszweckri-
siken analysieren wir, um ein Verständnis über das Auf-
treten und die Zusammenhänge eines Risikos zu erlan-
gen. Da potenzielle Rechtsverletzungen von einer Viel-
zahl von Faktoren abhängig sind, können wir durch die
Untersuchung solcher Cluster Risiken spezifischer er-
kennen und entsprechende Maßnahmen treffen. 


Lieferanten (mittelbare) sind Zulieferer, die nicht in 
einem direkten Vertragsverhältnis zu Unternehmen der 
BMW Group stehen, deren Lieferungen jedoch ebenfalls  
für die Herstellung unserer Produkte und die Erbringung 
unserer Dienstleistungen notwendig sind. 


Lieferanten (unmittelbare) sind Zulieferer von Produk-
ten oder Dienstleistungen, deren Lieferungen für die Her-
stellung unserer Produkte und zur Erbringung unserer 
Dienstleistungen notwendig sind und die in einem direk-
ten Vertragsverhältnis über die Lieferung und/oder Leis-
tung mit Unternehmen der BMW Group stehen. 


Lieferkette bezieht sich auf alle Produkte und Dienst-
leistungen der BMW Group. Sie umfasst alle Schritte im 
In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und 
zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, 
angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zu 
der Lieferung an den Endkunden. Sie umfasst das Han-
deln der BMW Group im > eigenen Geschäftsbereich, 
sowie das Handeln der > unmittelbaren und mittelba-
ren Lieferanten. 
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Vorwort 


Die BMW Group1 hat den Anspruch, erfolgreicher und nachhaltiger Premiumanbieter für 
individuelle Mobilität zu sein. Das erreichen wir nur, indem wir Sorgfaltspflichten in 
unseren Prozessen verankern und auf ein globales Lieferantennetzwerk bauen können, 
das diese Werte mitträgt. Unsere „Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte 
und damit einhergehender Umweltstandards“ beschreibt das Bekenntnis der 
BMW Group sowie die etablierten Sorgfaltspflichtenprozesse. Wir erwarten von Ihnen als 
unserem Lieferanten, dass Sie die gleichen Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, an denen 
wir uns selbst messen lassen. 


Dieser Supplier Code of Conduct konkretisiert die in der „Grundsatzerklärung zur 
Achtung der Menschenrechte und damit einhergehender Umweltstandards“ genannten 
Leitprinzipien für das weltweite Lieferantennetzwerk. Diese basieren auf gesetzlichen 
Regelungen wie dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie auf 
international anerkannten Standards wie der Internationalen Menschenrechtscharta, 
den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen sowie den ILO-Kernarbeitsnormen und den Grundsätzen 
des UN Global Compact. Das vorliegende Dokument definiert die Mindestanforderungen, 
die Sie als Lieferant der BMW Group beachten und erfüllen müssen, sowie unsere klaren 
Erwartungshaltungen. Wir verlangen von Ihnen als unserem Geschäftspartner, dass Sie 
diese auch gegenüber Ihren nachgelagerten Partnern im Lieferantennetzwerk 
angemessen adressieren. Die Einhaltung der in diesem Standard formulierten 
Mindestanforderungen ist in den Einkaufsbedingungen der BMW Group verbindlich 
festgelegt - für Lieferanten von Produktionsmaterial und Kraftfahrzeugteilen in den 
„BMW Group Internationale Einkaufsbedingungen für Produktionsmaterial und 
Kraftfahrzeugteile“ (IPC) bzw. für Lieferanten von nicht produktionsbezogenem Material 
in den „Allgemeine Vertragsbedingungen für den indirekten Einkauf“ (AVB). In 
Abhängigkeit von länder- und warengruppenspezifischen Risiken sowie weiteren 
Kriterien wie der Unternehmensgröße können Lieferanten(-standorte) von der 
Verpflichtung zur Umsetzung der in diesem Supplier Code of Conduct mit einem * 
markierten Anforderungen ausgenommen sein.2  


Eine kooperative Zusammenarbeit mit unserem Lieferantennetzwerk ist für uns von 
größter Bedeutung. Wir sind uns sicher, dass wir unsere Nachhaltigkeitsleistung nur 


 
1 BMW Group bezeichnet die BMW AG und Unternehmen, an denen BMW direkt oder indirekt mit mindestens 50 % 
beteiligt ist. 
2 Bei diesen Anforderungen handelt es sich um die BMW spezifischen Anforderungen im Selbstauskunftsfragebogen, der 
im Rahmen der Vergabe angefragt wird. Lieferanten werden durch die BMW Lieferantendatenbank und im 
Selbstauskunftsfragebogen über die für sie relevanten Verpflichtungen informiert. Details zum 
Selbstauskunftsfragebogen: https://b2b.bmw.com/group/b2b/umwelt-und-sozialstandards (oder manuell über das 
B2B-Portal: Zusammenarbeit > Nachhaltigkeit > Umwelt- und Sozialstandards > Downloads). 
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durch kontinuierliche Lieferantenentwicklung sowie konsequentes Lieferanten- und 
Unterlieferantenmanagement steigern können. Angesichts der Komplexität und Dynamik 
unseres n-Tier Lieferantennetzwerks sind wir auf gemeinsame Aktivitäten mit all 
unseren unmittelbaren Lieferanten angewiesen, um mehr Transparenz zu schaffen und 
mehr Wirksamkeit zu erzielen. 


Ihr Mitwirken als Lieferant ist erfolgsentscheidend und stellt die Grundlage für unsere 
Geschäftsbeziehung dar.  
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I Anforderungen an die Lieferanten der BMW Group 


Die nachfolgenden Anforderungen an Lieferanten leiten sich unter anderem aus 
gesetzlichen Anforderungen sowie aus unserem risikobasierten Ansatz ab. Wir führen 
hierzu für unmittelbare3 Lieferanten regelmäßig und für mittelbare4 Lieferanten 
anlassbezogen eine Risikoanalyse durch. 


 
1 Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken 


Verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln ist integraler Bestandteil unserer 
Unternehmenswerte. Die Grundvoraussetzung ist für die BMW Group eine durchgängig 
gesetzeskonforme Geschäftstätigkeit. Der Lieferant muss alle für sein Produkt und 
seinen Betrieb geltenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die des Kartell- und 
Wettbewerbsrechts, zur Korruptionsvermeidung, zur Geldwäscheprävention, zur 
Exportkontrolle und zum Datenschutz einhalten. 


Der Lieferant ist zur Einrichtung einer zuständigen Stelle für Compliance / 
Unternehmensethik sowie zur Erstellung eines Verhaltenskodex (oder z. B.  
Implementierung des Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance (RBA), der 
Drive Sustainability Guiding Principles oder des BMW Group Supplier Code of Conduct) 
bzw. einer Richtlinie zur Unternehmensethik verpflichtet.* 


Der Lieferant muss es unterlassen, Mitarbeitenden der BMW Group besondere 
materielle Vorteile anzubieten oder zu gewähren. Davon ausgenommen sind 
Zuwendungen (z. B. Bewirtungen) und produktbezogene Veranstaltungen im 
geschäftsüblichen Rahmen. Die wissentliche (Unter-)Beauftragung von Unternehmen, 
an denen Mitarbeitende der BMW Group eine signifikante Beteiligung (20 % oder mehr 
des Kapitals) halten oder eine ähnlich gelagerte Nähebeziehung haben, ist für den 
Lieferanten nur mit schriftlicher Freigabe der BMW Group zulässig. 


  


 
3 Unmittelbarer Zulieferer ist ein Partner eines Vertrages über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, dessen Zulieferungen für die Herstellung des Produktes des Unternehmens oder zur Erbringung und 
Inanspruchnahme der betreffenden Dienstleistung notwendig sind. 
4 Mittelbarer Zulieferer ist jedes Unternehmen, das kein unmittelbarer Zulieferer ist und dessen Zulieferungen für die 
Herstellung des Produktes des Unternehmens oder zur Erbringung und Inanspruchnahme der betreffenden Dienstleistung 
notwendig sind. 
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2 Ökologische Verantwortung  


Verantwortung für die Umwelt bedeutet für die BMW Group, die endlichen Ressourcen 
der Natur zu schützen. Ein umsichtiger und effizienter Umgang mit Ressourcen ist für die 
BMW Group daher von zentraler Bedeutung.  


Der Lieferant muss alle für den Betriebsstandort geltenden nationalen und 
internationalen Umweltstandards und -gesetze einhalten. Die BMW Group erwartet vom 
Lieferanten zudem, dass er schädliche Bodenveränderung, Gewässer- und 
Luftverunreinigung, schädliche Lärmemissionen oder übermäßigen Wasserverbrauch 
unterlässt, welche die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von 
Nahrung erheblich beeinträchtigen, einer Person den Zugang zu einwandfreiem 
Trinkwasser verwehren, einer Person den Zugang zu Sanitäranlagen erschweren oder 
nicht ermöglichen, oder die Gesundheit einer Person schädigen.  


Ebenso verlangt die BMW Group, dass der Lieferant seine Umweltbelastungen und 
-gefährdungen kontinuierlich reduziert und den Umweltschutz im eigenen 
Einflussbereich laufend verbessert. Es ist notwendig, den Ressourcenverbrauch 
(insbesondere Energie, Wasser, Rohstoffe bzw. (Primär-)Material) und die 
Umweltauswirkungen (insbesondere Emissionen, Schadstoffe, Abfälle) stetig zu 
minimieren. Dementsprechend muss der Lieferant auf Anforderung der BMW Group ein 
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS) einführen, betreiben und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates 
nachweisen.* Der Lieferant ist zur Einrichtung einer zuständigen Stelle für ökologische 
Nachhaltigkeit und zur Erstellung einer Umweltrichtlinie und entsprechender Schulung 
seiner Mitarbeitenden verpflichtet.* 


2.1 Dekarbonisierung 


Die BMW Group bekennt sich zum Pariser Klimaabkommen (COP 21) und hat sich ein 
CO2-Reduktionsziel entlang des gesamten Produktlebenszyklus gesetzt. 


Der Lieferant verpflichtet sich verbindlich im Rahmen der Vergabe, Maßnahmen zur 
Reduzierung seiner direkten und indirekten CO2e-Emissionen (einschließlich seiner 
vorgelagerten Wertschöpfungskette) zu ergreifen. Diese umfassen beispielsweise die 
Nutzung von Grünstrom und den Einsatz von Sekundär- oder Biomaterialien. Die 
genauen Anforderungen werden im Rahmen der Anfrage und Vergabe definiert und 
vertraglich verankert und deren Einhaltung jährlich überprüft. Die Erfüllung der 
Anforderungen zur Reduzierung von CO2e-Emissionen stellt ein Entscheidungskriterium 
bei der Nominierung unserer Lieferanten dar. 


Wir erwarten vom Lieferanten, dass er Transparenz in Bezug auf seine eigenen 
Emissionen sowie die der vorgelagerten Lieferketten schafft (z. B. über Lifecycle 
Assessments (LCA)) und sich Reduktionsziele inklusive seiner Lieferkette setzt. 
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BMW überprüft dies durch die jährliche Einladung von relevanten Lieferanten zur 
Berichterstattung im Carbon Disclosure Project Supply Chain Programm.  


2.2 Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft 


Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die BMW Group auf neue, zukunftsweisende 
und ressourcenschonende Materialien und Verfahren. Die BMW Group erwartet vom 
Lieferanten daher, dass er Verschwendung unterlässt und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen wie Wasser, Energie, Rohstoffen und Materialien sicherstellt. 
Ebenso erwartet die BMW Group vom Lieferanten seine eigene n-Tier Lieferkette 
hinsichtlich der Bereitstellung abgesicherter Sekundärrohstoffquellen zu befähigen und 
den größtmöglichen Einsatz von Sekundärrohstoffen zu prüfen. Dazu zählt 
beispielsweise auch eine Berücksichtigung von Entwicklungsprämissen wie „Design for 
Circularity“ und „Design for Disassembly“ und die Etablierung von Closed Loops zur 
Rückführung von Wertstoffen in der eigenen Lieferkette. 


Wir bevorzugen Lieferanten, die gemeinsam mit uns den Einsatz kreislauffähiger 
Werkstoffe vorantreiben und die selbst in Initiativen für mehr Kreislaufwirtschaft 
engagiert sind. 


2.3 Schutz der Biodiversität 


Die BMW Group setzt sich dafür ein, die Entwaldung und Umwandlung natürlicher 
Ökosysteme in den Lieferketten aufzuhalten. Wir erwarten, dass der Lieferant natürliche 
Ökosysteme schützt und nicht zu Veränderung, Entwaldung sowie Schädigung 
natürlicher Wälder und anderer natürlicher Ökosysteme beiträgt. Dabei sollen, wo 
zutreffend, die Richtlinien des High Conservation Value Resource Network (HCV) und 
des High Carbon Stock Approach (HCSA) angewendet werden.  


Wir bevorzugen Lieferanten, die sich im Rahmen ihrer Land- bzw. Waldnutzung für 
zertifizierte, nachhaltige Land- bzw. Forstwirtschaft einsetzen. 


Die wissenschaftliche Forschung zu den ökologischen Folgen des Tiefseeabbaus ist 
noch unzureichend, sodass eine Bewertung der Umweltrisiken zum jetzigen Stand nicht 
möglich ist. Solange nicht sichergestellt ist, dass der Schutz des marinen Ökosystems 
gewährleistet werden kann, schließen wir (entsprechend dem Vorsorgeprinzip / 
precautionary principle) die Nutzung von Rohstoffen aus der Tiefsee für unsere Produkte 
aus, und erwarten dies ebenfalls von unserem Lieferanten und dessen Lieferkette. 


2.4 Umgang mit Gefahrstoffen und Abfällen  


Die BMW Group ist sich der Risiken für Betroffene beim Einsatz gefährlicher Stoffe, 
Chemikalien und Substanzen bewusst und kommt ihrer Verantwortung nach, diese 
Risiken zu verhindern, zu minimieren oder zu beenden. Deshalb erwarten wir vom 
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Lieferanten, dass er Verfahren anwendet, die nicht nur die Lieferung der Teile und 
Komponenten sicherstellen, sondern auch Umwelt- sowie Gesundheits- und 
Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Daher muss der Lieferant diese Stoffe gemäß den 
geltenden Vorschriften kennzeichnen und gewährleisten, dass sie sicher gehandhabt, 
transportiert und gelagert werden. Ebenso muss er sicherstellen, dass sie sachgerecht 
wiederverwendet, wiederverwertet oder entsorgt werden.  


Die Vorgaben aus folgenden Konventionen sind zu befolgen:  


• die Minamata Konvention (Verwendung von Quecksilber),  


• die Stockholmer Konvention (persistente organische Schadstoffe) sowie  


• die Basler Konvention (grenzüberschreitende Verbringung von gefährlichen 
Abfällen und deren Entsorgung). 


Darüber hinaus sind alle für den Betriebsstandort bzw. jeweils betroffenen Markt (z. B. 
die europäische Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)) geltenden weiteren Gesetze 
und Vorschriften in Bezug auf gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen zu 
befolgen.  


Der Lieferant ist verpflichtet, die BMW Group auf Anfrage über die Nutzung von Stoffen 
in Produktion und Betrieb, die gesetzlichen Bestimmungen / Beschränkungen 
unterliegen, zu informieren sowie schriftliche Verfahrensbeschreibungen zum Umgang 
mit diesen Stoffen vorzulegen.* 


Wir erwarten zudem, dass sich der Lieferant über zukünftig für ihn geltende 
Gesetzgebungen informiert und sich auf deren fristgerechte Umsetzung vorbereitet. 


3 Soziale Verantwortung  


Für die BMW Group ist die soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und 
weiteren möglichen Betroffenen von zentraler Bedeutung. Der Lieferant muss 
sicherstellen, keine Menschenrechtsverletzungen zu begehen und sich nicht an solchen 
zu beteiligen. Die Bedrohung und Diffamierung von Personen, die für den Schutz der 
Menschenrechte beim Lieferanten eintreten und Menschenrechtsverletzungen 
adressieren (Menschenrechtsverteidiger), lehnt die BMW Group ab und erwartet auch 
vom Lieferanten, dass er deren Schutz gewährleistet, wenn dies erforderlich ist. Daher 
erwartet die BMW Group vom Lieferanten, dass er die Grundsätze und Rechte beachtet, 
die in den Leitlinien der UN-Initiative „Global Compact“ und der „Erklärung der IAO über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen“ 
festgelegt sind, sowie seine Sorgfaltsprozesse an den Anforderungen der „Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte“ der Vereinten Nationen ausrichtet. Dazu gehört 
auch das Verbot eines Tuns oder pflichtwidrigen Unterlassens, das eine geschützte 
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Rechtsposition in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigen würde und dessen 
Rechtswidrigkeit offensichtlich ist. 


Der Lieferant ist deshalb verpflichtet, mindestens die folgenden Anforderungen 
einzuhalten: * 


• Einrichtung einer zuständigen Stelle für soziale Nachhaltigkeit,  


• Einrichtung einer zuständigen Stelle, die das Risikomanagement im Bereich der 
Nachhaltigkeit überwacht,  


• Erstellung einer Richtlinie zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechten, die 
mindestens die folgenden Themen enthält: Verbot von Kinderarbeit; Junge 
Arbeitnehmende; Löhne und Sozialleistungen; Arbeitszeit; Verbot von moderner 
Sklaverei; Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen; Nichtdiskriminierung und 
Belästigung; Frauenrechte; Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion; Land-, 
Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung, 


• Schulung seiner Mitarbeitenden zu dieser Richtlinie. 


3.1 Verbot von Kinderarbeit  


Die BMW Group duldet keinerlei Form von Kinderarbeit. Der Lieferant muss dafür 
sorgen, dass Kinderarbeit im eigenen Geschäftsbereich und bei eigenen Zulieferern 
unterbunden wird und verpflichtet sich, die folgenden Anforderungen einzuhalten:  


• Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (ILO 182). 


• Das Mindestalter für die Aufnahme einer Beschäftigung entspricht den Vorgaben 
des nationalen Rechtes des Lieferantenstandortes und beträgt mindestens 
15 Jahre (ILO 138). 


• Personen unter 18 Jahren sind Minderjährige und daher schutzbedürftig 
(ILO 182). Sie dürfen keine Arbeiten verrichten, die durch ihre Art oder Umstände, 
unter denen sie ausgeführt werden, ihre Sicherheit, Gesundheit oder Sittlichkeit 
gefährden würde, z. B. durch Überstunden oder Nachtschichten (ILO 138). 


Wir ermutigen Lieferanten, sich in ihrem eigenen Einflussbereich für die Abschaffung der 
Kinderarbeit tatkräftig zu engagieren, beispielsweise durch Kooperationen (z. B. im 
Rahmen von Initiativen) und die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. 


3.2 Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei 


Die BMW Group duldet keinerlei Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit. Der Lieferant 
muss gewährleisten, dass weder Zwangsarbeit besteht noch andere Formen moderner 
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Sklaverei im Sinne von Dienstbarkeit und unter Zwang geleisteter Arbeit oder 
Menschenhandel toleriert werden. Dabei handelt es sich konkret um:  


• Arbeitsleistung oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von 
Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat 
(ILO 29) sowie 


• alle Formen der Sklaverei, sklavenähnlicher Praktiken (z. B. Verlangen von 
überhöhten Gebühren und Einbehalt von Dokumenten), Leibeigenschaft oder 
anderer Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung (z. B. 
Schuldknechtschaft und Anwendung von Gewalt) im Umfeld der Arbeitsstätte, 
etwa durch extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung oder 
Erniedrigungen. 


Wir ermutigen Lieferanten, sich in ihrem eigenen Einflussbereich für die Beseitigung von 
moderner Sklaverei und Zwangsarbeit einzusetzen z. B. durch ergänzende Maßnahmen 
(gem. ILO Empfehlung 203) oder Kooperationen (z. B. im Rahmen von Initiativen) und 
die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. 


3.3 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen 


Die BMW Group erkennt das Recht von Erwerbstätigen an, 
Arbeitnehmendenvertretungen zu bilden und Kollektivverhandlungen zur Regelung von 
Arbeitsbedingungen zu führen. Der Lieferant muss in seinem Betrieb das Recht zum 
Zusammenschluss der Arbeitnehmenden in Gewerkschaften wahren. Gründung, Beitritt 
und Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft dürfen nicht als Grund für ungerechtfertigte 
Diskriminierungen oder Vergeltungsmaßnahmen genutzt werden. Gewerkschaften 
müssen sich frei und in Übereinstimmung mit dem Recht des Beschäftigungsortes 
betätigen dürfen. Dies umfasst das Streikrecht und das Recht auf 
Kollektivverhandlungen. 


Der Lieferant muss ausschließen, dass Sicherheitskräfte zur Beeinträchtigung der 
Vereinigungsfreiheit eingesetzt werden. 


Wir ermutigen Lieferanten, für den Umgang mit internen Konflikten und Beschwerden 
über die Arbeitsbedingungen den konstruktiven und transparenten Dialog zwischen 
Mitarbeitenden, deren Vertretung und dem Management zu fördern. 


3.4 Schutz vor Diskriminierung 


Die BMW Group setzt sich für Gleichbehandlung ein und toleriert keinerlei 
Diskriminierung. Orientierung bietet das allgemeine Diskriminierungsverbot in 
Art. 2 Abs. 1 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 
19. Dezember 1966.  
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Sofern diese nicht auf der Art der Beschäftigung beruht, muss Ungleichbehandlung in 
Beschäftigung, etwa aufgrund von nationaler oder ethnischer Abstammung, sozialer 
Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, 
politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung (ILO 111), ausgeschlossen werden. 
Ungleichbehandlung umfasst insbesondere die Zahlung ungleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit. 


Wir ermutigen Lieferanten, in ihrem Einflussbereich Vielfalt zu fördern, gefährdete 
Gruppen unter den Mitarbeitenden zu identifizieren und für diese Programme 
umzusetzen, die zu mehr Gleichbehandlung und zur Vermeidung von Diskriminierung bei 
Einstellung und Beschäftigung führen.  


3.5 Recht auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 


Der Schutz und die Förderung der Gesundheit der für sie tätigen Menschen haben für die 
BMW Group höchste Priorität. Der Lieferant muss alle für den Betriebsstandort 
geltenden nationalen als auch internationalen Standards und Gesetze zu Arbeitsschutz 
(insb. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Arbeitszeiten) einhalten. Er ist auf 
Anforderung der BMW Group dazu verpflichtet,  


• ein effektives, zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem nach ISO 45001 
(oder vergleichbar) einzuführen, zu betreiben und durch Vorlage eines 
entsprechenden Zertifikates* sowie 


• eine Arbeitsschutzrichtlinie nachzuweisen.* 


Der Lieferant muss die Arbeitszeiten (Überstunden und Höchstarbeitszeiten, 
Ruhezeiten, Arbeitszeitpläne, Mutterschaftsurlaub / Elternzeit, Krankheitsurlaub, Urlaub 
aus familiären Gründen, bezahlte Überstunden) so gestalten, dass Arbeitsunfälle infolge 
körperlicher und geistiger Ermüdung vermieden werden und die Gesundheit der 
Mitarbeitenden erhalten bleibt (ILO 1, ILO 14). Dieser Grundsatz umfasst auch 
Zeitarbeit, die Entsendung von Mitarbeitenden sowie ausgelagerte Arbeit.  


Der Lieferant muss das Verbot von Belästigung, Missbrauch und Bestrafung mit jeglicher 
Form von Gewalt bei der Arbeit beachten. Insbesondere muss der Lieferant das Verbot 
der Beauftragung oder Nutzung privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte zum Schutz 
eines unternehmerischen Projekts einhalten, wenn beim Einsatz der Sicherheitskräfte 
aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle seitens des Unternehmens das 
Verbot von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
missachtet wird oder auf andere Weise Leib und Leben verletzt werden.  


Die BMW Group ermutigt Lieferanten, für eine Interessenvertretung der Mitarbeitenden 
bei der Arbeitszeitregelung zu sorgen oder zumindest die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden bei der Arbeitszeitgestaltung angemessen zu berücksichtigen. 
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3.6 Recht auf angemessene Vergütung 


Die BMW Group steht für eine wettbewerbsfähige, leistungsgerechte und angemessene 
Vergütung. Der Lieferant muss daher die Zahlung angemessenen Lohns ebenso 
sicherstellen wie die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Arbeitsvorschriften z. B. in 
Bezug auf Arbeitszeiten, Entlohnung und Sozialleistungen. Das bedeutet im Konkreten: 


• Der Lohn muss mindestens den örtlich geltenden Mindestlohnvorschriften 
entsprechend und auf jeden Fall existenzsichernd sein. 


• Die Lohnzahlung hat gemäß ILO 95 auf nachvollziehbare Weise und zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen. Unberechtigte Lohnabzüge und das 
Einbehalten von Lohn als Disziplinarmaßnahme sind verboten.  


• Überstunden dürfen gesetzlich festgelegte Grenzen nicht überschreiten.   


• Sozialleistungen können von den Mitarbeitenden nach geltendem Recht in 
Anspruch genommen werden (z. B. Krankheitsurlaub).  Wenn eine gesetzliche 
Sozialversicherung besteht, sind die Beiträge zwingend zu entrichten.  


3.7 Rechte lokaler Gemeinschaften 


Die BMW Group achtet geltende lokale, nationale, internationale und traditionelle Land-, 
Wasser- und Ressourcenrechte. Insbesondere die Rechte indigener Völker sowie lokaler 
Gemeinschaften sollen in der gesamten Lieferkette im Einklang mit der „Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker“ geachtet, gefördert und geschützt 
werden. 


Der Lieferant verpflichtet sich, nicht an Landraub teilzunehmen. Der Lieferant muss 
ebenso das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung von Land, Wäldern und 
Gewässern befolgen, wenn er Land, Wälder und Gewässer erwirbt, bebaut oder 
anderweitig nutzt, die als Lebensgrundlage einer Person dienen. Vielmehr muss der 
Lieferant von bestehenden Landnutzern die freie, vorherige und informierte Zustimmung 
(free, prior and informed consent - FPIC), beispielsweise wie im Rahmen des UN-REDD 
Programms definiert, einholen und für eine angemessene Entschädigung sorgen, wenn 
dem Lieferanten Landnutzung gewährt wurde. 


3.8 Tierwohl 


Bei der BMW Group wollen wir dafür sorgen, dass unternehmerische Aktivitäten auch 
das Wohl von Tieren berücksichtigen. Daher wird von betroffenen Lieferanten, die 
tierische Produkte verarbeiten, die Implementierung von Standards und Best-Practice 
Methoden für die Einhaltung des Tierschutzes entlang der gesamten Lieferkette 
erwartet. Ferner erwarten wir von unserem Lieferanten, dass er bevorzugt alternative 
tierversuchsfreie Methoden anwendet, sofern Tierversuche nicht zwingend gesetzlich 
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vorgeschrieben sind. In jedem Fall muss der Lieferant national und international 
geltende Regelungen zu Tierschutz und Tierversuchen, wie z. B. das Deutsche 
Tierschutzgesetz oder die Richtlinie 2010/63 der Europäischen Union (sog. 
Versuchstierrichtlinie) einhalten.  


Darüber hinaus bekennt sich die BMW Group zu folgenden ethischen Prinzipien und 
erwartet vom Lieferanten, dass er dies ebenfalls tut und sich für deren Einhaltung 
entlang der gesamten Lieferkette einsetzt: 


• Das 3R-Prinzip zu Tierversuchen (Reduction, Refinement, Replacement), 


• die Fünf Freiheiten des Farm Animal Welfare Committee (FAWC) zur Beurteilung 
des Wohlbefindens von Tieren sowie 


• die Grundsätze der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) zum Tierwohl 
(Terrestrial Animal Health Code). 


4  Umgang mit kritischen Rohstoffen 


Die BMW Group verfolgt das Ziel, nur Rohstoffe zu verwenden, deren Gewinnung, 
Produktion, Transport, Handel, Verarbeitung und Export weder direkt noch indirekt zu 
Menschenrechtsverletzungen, Gesundheits- und Sicherheitsproblemen, 
Umweltverschmutzung oder Compliance-Verstößen beitragen.  


Der Lieferant muss besondere Sorgfaltsprozesse im Einklang mit dem „OECD-Leitfaden 
für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für 
Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“ für folgende Rohstoffe etablieren: Zinn, 
Wolfram, Tantal und Gold (sog. 3TG) aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (sog. 
CAHRAs) wie der Demokratischen Republik Kongo (DRC).  


Wir erwarten vom Lieferanten, dass er Hütten bzw. Schmelzen und Raffinerien für diese 
Rohstoffe ohne einen angemessenen und geprüften Sorgfaltsprozess ausschließt. Wir 
verlangen vom Lieferanten, uns anlassbezogen Auskunft über seine Lieferkette für diese 
und gegebenenfalls weitere kritische Rohstoffe5 zu erteilen, einschließlich Informationen 
über die Materialherkunft, wie z. B. über den Responsible Minerals Assurance Process 
(RMAP) der Responsible Minerals Initiative (RMI). 


 


 


 
5 Kritische Rohstoffe und Prozessmaterialien entsprechend dem Material Change Bericht von Drive Sustainability. 
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Dabei fokussieren wir unsere Sorgfaltspflichten neben den 3TG auf folgende Rohstoffe 
bzw. Prozessmaterialien mit identifizierten Umwelt- und Menschenrechtsrisiken bei der 
Gewinnung und Weiterverarbeitung:  


Aluminium Leder Nickel 
Chrom Lithium Platin-Gruppen-Metalle 
Graphit Mangan Seltene Erden 
Kobalt Mica Stahl / Eisen 
Kupfer Naturkautschuk Zink 


Die BMW Group erwartet vom Lieferanten, sofern er kritische Rohstoffe oder 
Prozessmaterialien5 zur Herstellung seiner Güter (z. B. Bauteile) verwendet, ebenfalls 
besondere Sorgfaltsprozesse und Aktivitäten zu implementieren, um diese Risiken zu 
erkennen, zu verhindern, zu minimieren oder zu beenden. Der Lieferant sollte Rohstoffe 
aus überprüften Quellen beziehen. Wir erwarten von dem Lieferanten eine Zertifizierung 
durch unabhängige Dritte, wie dem Standard für verantwortungsvollen Bergbau der 
Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) anzuwenden.  


Die BMW Group beteiligt sich an Multi-Stakeholder-Initiativen, die darauf abzielen, die in 
diesem Dokument festgelegten Standards in Rohstofflieferketten zu etablieren. Wir 
empfehlen Lieferanten, bei gegebener Relevanz diesbezüglich ebenfalls aktiv zu sein. 
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5 Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten  


Für die BMW Group ist das Bekenntnis ihrer Lieferanten, ihrer sozialen und ökologischen 
Verantwortung gerecht zu werden, unabdingbare Voraussetzung für jede 
Geschäftsbeziehung. Der Lieferant muss dementsprechend seine Geschäfts- und 
Beschaffungsaktivitäten an diesen Grundsätzen ausrichten und entlang seiner 
Lieferkette angemessen adressieren. Der Lieferant ist zur Veröffentlichung eines 
(Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet.*  


Wir erwarten, dass der Lieferant einen Sorgfaltsprozess mit entsprechenden 
Maßnahmen etabliert hat oder einführt, um sicherzustellen, dass seine Lieferanten und 
Unterlieferanten wiederum auch die in diesem Dokument festgelegten Standards und 
Regeln einhalten. Zur Förderung der Umsetzung dieses Supplier Code of Conduct 
erwarten wir, dass der Lieferant die folgenden Maßnahmen ergreift:  


Risikomanagement: Wir erwarten, dass der Lieferant ein angemessenes und effektives 
Managementsystem für unternehmerische Sorgfaltspflichten für Mensch und Umwelt in 
seiner Organisation sowie bei seinen unmittelbaren Zulieferern implementiert. Dazu 
gehören zum Beispiel vertragliche Vereinbarungen, eine Lieferantenrichtlinie für 
nachhaltige Beschaffung und Audits.  


Der Lieferant muss Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechend dieses 
Supplier Code of Conduct an seine Lieferanten weitergeben, die mindestens die 
folgenden Themen umfassen: Verbot von Kinderarbeit; Junge Arbeitnehmende; Löhne 
und Sozialleistungen; Arbeitszeit; Verbot von moderner Sklaverei; Vereinigungsfreiheit 
und Tarifverhandlungen; Nichtdiskriminierung und Belästigung; Frauenrechte; Vielfalt, 
Gleichberechtigung und Inklusion; Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern; 
Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung; Arbeitsschutz; Korruptions- 
und Geldwäschebekämpfung; Datenschutz und Datensicherheit; Finanzielle 
Verantwortung; Offenlegung von Informationen; Fairer Wettbewerb und Kartellrecht; 
Interessenkonflikte; Plagiate; Produktkonformität und Produktsicherheit6; Geistiges 
Eigentum; Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen; Whistleblowing und Schutz vor 
Vergeltung; Berichterstattung über Treibhausgasemissionen; Energieeffizienz; 
Erneuerbare Energien; Wasserqualität, 
-verbrauch und -wirtschaft; Luftqualität; Verantwortungsbewusstes 
Chemikalienmanagement; Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung; Abfallvermeidung; 
Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung; Bodenqualität.* 


Der Lieferant ist verpflichtet, diese Anforderungen als Teil der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, durch Lieferantenschulung, durch eine entsprechende 


 
6 Produktkonformität und Produktsicherheit gemäß Kapitel 9 „Qualität“ der „BMW Group Internationalen 
Einkaufsbedingungen für Produktionsmaterial und Kraftfahrzeugteile“ (IPC), Version 01.12.2022 sowie Kapitel 19 
„Compliance“ der „BMW Group Allgemeine Vertragsbedingungen für den Indirekten Einkauf“ (AVB), Version 11/2022. 
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Nachhaltigkeitsrichtlinie / Verhaltenskodex für Lieferanten und auf der 
Unternehmenswebseite / im Lieferantenportal zu kommunizieren.* 


Weiterentwicklung und Schulungen: Die BMW Group erkennt an, dass die Umsetzung 
der hier beschriebenen Sorgfaltspflichten ein dynamischer Prozess ist. Wir bevorzugen 
Lieferanten, welche die hier formulierten Mindestanforderungen übertreffen und 
kontinuierlich weiterentwickeln, bspw. indem sie das oben genannte Engagement auf 
ihre Lieferkette ausweiten. Dabei unterstützt die BMW Group durch Informationen, 
Schulungen und konstruktiven Austausch. 


Wir schulen und befähigen unsere unmittelbaren und anlassbezogen auch unsere 
mittelbaren Lieferanten mit Hilfe von BMW Group spezifischen sowie standardisierten 
Schulungsangeboten. Falls fehlende Präventionsmaßnahmen identifiziert wurden, sind 
ausgewählte Schulungen verpflichtend. Darüber hinaus empfehlen wir auch die 
Teilnahme an weiteren Schulungen aus unserem Schulungsprogramm.  


Informationen sowie Inhalte zu unserem Schulungsprogramm finden Sie unter: 
https://b2b.bmw.com/group/b2b/re-drive-learning-journey 
(oder manuell über das B2B-Portal: Zusammenarbeit > BMW Group Partner Academy > 
RE:DRIVE Trainingsangebot Nachhaltigkeit) 


Darüber hinaus erwarten wir, dass der Lieferant risikobasiert Schulungen für seine 
Mitarbeitenden sowie für seine Zulieferer anbietet. 


Hinweis- und Abhilfemechanismen: Sollte der Lieferant Kenntnis davon erhalten, dass 
im eigenen Geschäftsbereich oder in seiner Lieferkette gegen Anforderungen aus dem 
Supplier Code of Conduct verstoßen wurde, muss er umgehend angemessene 
Abhilfemaßnahmen treffen. Der Lieferant wird die BMW Group 
(humanrights.sscm@bmwgroup.com), bei bestätigten Verstößen, unverzüglich über 
Verstöße im eigenen Geschäftsbereich oder in seiner Lieferkette gegen die 
Verpflichtungen aus diesem Standard oder ein diesbezügliches behördliches 
Ermittlungsverfahren informieren, ebenso falls ihm entsprechende Vorgänge im Hinblick 
auf seine leitenden Angestellten zur Kenntnis kommen. 


 


  



mailto:humanrights.sscm@bmwgroup.com
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II Umsetzung des Supplier Code of Conduct 


Unsere Aktivitäten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Lieferantennetzwerk der 
BMW Group basieren auf internationalen Standards und Gesetzen. Die Einhaltung der in 
diesem Supplier Code of Conduct definierten Erwartungen und Anforderungen 
überprüfen und setzen wir wie folgt um: 


1 Prüfungs- und Auskunftsrechte 


Anlassbezogen fordert die BMW Group Zusammenarbeit vom Lieferanten und dessen 
Unterlieferanten ein, um Rückverfolgbarkeit und maximale Transparenz in relevanten 
Hochrisiko-Lieferketten herzustellen, gegebenenfalls bis zur Herkunftsquelle. Der 
Lieferant muss der BMW Group auf Verlangen vollständig und wahrheitsgemäß Fragen 
zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus diesem Standard einschließlich seiner 
Maßnahmen, evtl. Verstößen und Beschwerden beantworten. Ebenso muss der 
Lieferant auf Anforderung entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen und 
Ansprechpartner für Nachfragen benennen. Dies gilt insbesondere für Informationen, 
welche dabei unterstützen,  


• kritische Teile7 im Zusammenhang mit den Fahrzeugprojekten zu identifizieren, 


• betroffene Teile entsprechend den technischen, unternehmerischen sowie 
nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen zu ersetzen. 


Um die Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Standards beim Lieferanten zu 
überprüfen, verwenden wir beispielsweise standardisierte Selbstauskunftsfragebögen 
mit vergaberelevanten Anforderungen sowie Audits durch externe Dritte entsprechend 
der Audit-Programme der Responsible Business Alliance (RBA) und der Responsible 
Supply Chain Initiative (RSCI) und Vor-Ort-Überprüfungen durch 
Nachhaltigkeitsexperten der BMW Group. Die Selbstauskunftsfragebögen und Audits 
betrachten weitergehende Inhalte als die in diesem Supplier Code of Conduct genannten. 
Der Lieferant muss bei der Beantwortung des Selbstauskunftsfragebogens sowie den 
Audits nach besten Kräften mitwirken. Die BMW Group kann weitere geeignete 
Zertifikate zum Nachweis vom Lieferanten anfordern. Bei substantiierter Kenntnis 
(anlassbezogen) behalten wir uns vor, Risikoanalysen entlang der gesamten Lieferkette 
des Lieferanten durchzuführen. Dies kann beispielsweise durch Auditierungen mittels 
unabhängiger Dritter oder BMW-eigene Assessoren erfolgen. 


 


 
7 Kritische Teile hinsichtlich gefährlicher Stoffe, Chemikalien und Substanzen, siehe Kapitel 2.4. 
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2 Meldemöglichkeiten 


Bei (potenziellen) Verstößen gegen die oben genannten Anforderungen hat die 
BMW Group einen Beschwerdemechanismus eingerichtet, der sowohl telefonisch unter 
+49 89 382-71230 als auch per E-Mail unter humanrights.sscm@bmwgroup.com 
erreichbar ist. Ein alternativer standardisierter Beschwerdemechanismus, den wir 
einsetzen, ist RBA Voices, eine Anwendung der Responsible Business Alliance, die wir 
aktiv in unserem Lieferantennetzwerk kommunizieren. Alternativ kann diese Anwendung 
auch über den App Store (Apple Endgeräte) oder Playstore (Android Endgeräte) 
heruntergeladen und angewendet werden. Darüber hinaus steht auch unsere 
Ombudsperson für das Lieferantennetzwerk als Ansprechpartner per E-Mail zur 
Verfügung: bmw-ombudsperson@hvc-strafrecht.de. 


3 Umgang mit Verstößen 


Der Eskalationsprozess der BMW Group ist ressortübergreifend geregelt.8 
Nachhaltigkeitskriterien zu identifizierten Risiken sind vollständig in den 
Eskalationsprozess integriert. Eine Eskalation kann bei Überschreitung von 
Schwellwerten oder ereignisgesteuert bei entsprechender Kritikalität gestartet werden. 
Die höchste Eskalationsstufe unseres Prozesses entspricht „New Business Hold", d.h. 
der Lieferantenstandort wird von neuen Vergaben ausgeschlossen. Bei Nichteinhaltung 
der in diesem Supplier Code of Conduct beschriebenen verpflichtenden Anforderungen 
behält sich die BMW Group das Recht vor, Geschäftsbeziehungen zu beenden, sofern 
kein anderes wirksames Mittel zur Verfügung steht und wir unser Einflussvermögen nicht 
weiter erhöhen können.  


 
8 Details zum Eskalationsprozess: https://b2b.bmwgroup.net/group/b2b/zusammenarbeit/lieferanteneskalation (oder 
manuell über das B2B-Portal: Zusammenarbeit > Lieferanteneskalation). 



mailto:humanrights.sscm@bmwgroup.com

https://b2b.bmwgroup.net/group/b2b/zusammenarbeit/lieferanteneskalation
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https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2020/CCO_HumanRights_Code_DE_November2019_external.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2020/CCO_HumanRights_Code_DE_November2019_external.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/company/downloads/de/2019/2019-BMW-Group-Verhaltenskodex.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/company/downloads/de/2019/2019-BMW-Group-Verhaltenskodex.pdf

https://www.cdp.net/en/supply-chain

https://ec.europa.eu/environment/emas/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/normativeinstrument/wcms_193727.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/normativeinstrument/wcms_193727.pdf

https://www.un.org/Depts/german/gv-61/band3/ar61295.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0063

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2010/2010-BMW-Group-Gemeinsame-Erklaerung-ueber-Menschenrechte.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2010/2010-BMW-Group-Gemeinsame-Erklaerung-ueber-Menschenrechte.pdf

https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2010/2010-BMW-Group-Gemeinsame-Erklaerung-ueber-Menschenrechte.pdf
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Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte und damit einhergehender 
Umweltstandards (verfügbar ab Januar 2023) 
https://www.bmwgroup.com/de/unternehmen/compliance.html  


High Carbon Stock Approach (HCSA) 
http://highcarbonstock.org/ 


High Conservation Value Resource Network (HCV) 
https://hcvnetwork.org/  


Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) 
https://responsiblemining.net/ 


ISO 14001 
www.iso.org 


ISO 45001 
www.iso.org 


Material Change Bericht 
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf 


OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln 
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-
conduct.htm 


OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung 
verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten  
https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 


OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-
unternehmen.htm 


OIE Terrestrial Animal Health Code 
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-
online-access/ 


Pariser Klimaabkommen (COP 21) 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 


Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) 
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/ 



https://www.bmwgroup.com/de/unternehmen/compliance.html

http://highcarbonstock.org/

https://hcvnetwork.org/

https://responsiblemining.net/

http://www.iso.org/

http://www.iso.org/

https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm

https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm

https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/
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Responsible Minerals Initiative 
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/ 


Selbstauskunftsfragebogen zum Thema Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) 
/ Nachhaltigkeit für Zulieferer in der Automobilbranche 
https://www.drivesustainability.org/compliance/ 


Tierschutzgesetz 
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html 


UN Declaration on Human Rights 
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/german-
deutsch?LangID=ger 


UN Global Compact  
https://unglobalcompact.org/ 


UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte) 
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikati
onen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf 


UN-REDD Programm 
https://www.un-redd.org/ 


Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907 


   



http://www.responsiblemineralsinitiative.org/

https://www.drivesustainability.org/compliance/

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html

https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/german-deutsch?LangID=ger

https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/german-deutsch?LangID=ger

https://unglobalcompact.org/

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf

https://www.un-redd.org/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
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DOKUMENTENHISTORIE 


Version 1.0  veröffentlicht im Mai 2012 


Version 1.1  veröffentlicht im April 2016: geringfügige Änderungen in 
ausgewählten Kapiteln, Aufnahme neuer Kapitel „4. Vermeidung 
der Finanzierung bewaffneter Gruppen und Konflikte“ und „5. 
Umsetzung dieser Standards in der Lieferkette“ 


Version 1.2  veröffentlicht im Mai 2017: geringfügige Änderungen in 
ausgewählten Kapiteln 


Version 1.3 veröffentlicht im Dezember 2018: geringfügige Änderungen in 
ausgewählten Kapiteln, Aufnahme neues Kapitel „5. Tierwohl in der 
Lieferkette“ 


Version 2.0  veröffentlicht im Juni 2020: umfangreiche Änderungen von Layout 
und Inhalt in ausgewählten Kapiteln, Aufnahme neuer Kapitel 
„Biodiversität und Entwaldung“ und „Indigene Völker“ 


Version 3.0 veröffentlicht im Dezember 2022: Umbenennung in „Supplier Code 
of Conduct“ sowie Änderungen vor dem Hintergrund des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und der Aktualisierung des 
Selbstauskunftsfragebogens 
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		1 Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken

		2 Ökologische Verantwortung
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		3 Umgang mit Verstößen
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Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)/Nachhaltigkeit ist ein Prozess, bei dem Unternehmen die Bereiche Umwelt, 
Sozialverträglichkeit, Unternehmensführung (ESG) in ihre Unternehmensstrategie, ihre Betriebsabläufe und ihre Lieferkette 
integrieren. 


Drive Sustainability verfügt über eine Reihe gemeinsamer Richtlinien - die Leitlinien - die die Mindesterwartungen an die Zulieferer 
der Automobilindustrie in den wichtigsten CSR- /Nachhaltigkeitsbereichen umreißen. Diese beruhen auf den Grundprinzipien der 
Verantwortung im Bereich Soziales, Umwelt und Unternehmensführung, die mit den geltenden Gesetzen und internationalen 
Standards im Einklang stehen. Dazu gehören die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die ILO-Übereinkommen, 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung sowie das Pariser 
Abkommen 


 


Im Einklang mit den Leitprinzipien enthält dieser Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (engl.:Sustainability-Assessment 
Questionnaire (SAQ)) die Einhaltung der CSR/Nachhaltigkeitsvorschriften durch die Lieferanten aufzeigen und überprüfen. Dies 
geschieht durch die Bewertung und Überprüfung von Richtlinien, Prozessen, Funktionen, Instrumenten und internen Kontrollen, 
die einer Organisation helfen, ihre Tätigkeiten zu kontrollieren, Ziele zu erreichen und eine kontinuierliche Verbesserung zu 
gewährleisten. 


 


Er wurde im Jahr 2014 entwickelt und 2022* von den Partnern der Initiative Drive Sustainability - The Automotive Partnership 
überarbeitet. Er wird derzeit von dreizehn Mitgliedern** eingesetzt und soll Doppelarbeit vermeiden, sowie die Effizienz bei der 
Beantwortung von Standardfragen zu CSR/Nachhaltigkeitsaktivitäten verbessern. 


 


Der Fragebogen bezieht sich sowohl auf Unternehmens- als auch auf Standortebene:  


> Standort bezieht sich auf „den Industriestandort, an dem die Produktion stattfindet";  


> Hauptsitz bezieht sich auf „das lokale Verwaltungszentrum eines Unternehmens";  


> Muttergesellschaft bezieht sich auf die „weltweite oberste Muttergesellschaft des angeforderten Standorts/der 
angeforderten Niederlassung". 


 


Beim Ausfüllen dieses Fragebogens können Lieferanten zur Erläuterung auf das Fragezeichen neben den einzelnen Fragen 
klicken. 


 


* Mitglieder der Arbeitsgruppe 2022: BMW Group, Daimler Truck AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz AG, 
Scania CV AB, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars and Volvo Group.  


  


** Erstausrüster (OEM), die den Fragebogen einsetzen: BMW Group, Daimler Truck AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, 
Mercedes-Benz AG, Polestar, Scania CV AB, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars and Volvo Group.  
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Informationen für Lieferanten 


Einkäufer können die Fragebögen über einen Drittanbieter einholen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Einkäufer, um 


zu erfahren, ob Einreichungen über einen bestimmten Dienstleister erfolgen sollen. 


Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung 
von CSR/Nachhaltigkeit für Zulieferer der 


Automobilbranche 



https://www.drivesustainability.org/guiding-principles/

https://www.drivesustainability.org/members/
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Standort: Name:        


  


Standortadresse (Land, Stadt und/oder Straße):       


       


        


HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Bitte geben Sie den Standort ein, der der DUNS-
Nummer entspricht.   


 


  


Wie viele Mitarbeiter arbeiten an diesem 
Standort? 


      


☐ 0-9 (Kleinstunternehmen) 


☐ 10-49 (Kleinunternehmen) 


☐ 50-99 (Mittleres Unternehmen) 


☐ 100-249 (Mittleres Unternehmen) 


☐ 250-499 (Großunternehmen) 


☐ 500-999 


☐ 1000-1999  


☐ 2000-2999  


☐ 3000-3999  


☐  4000-4999  


☐  5000-9999  


☐  10000-49999  


☐  ≥50.000  


  


Hauptsitz:  ☐ Ja 


 ☐ Nein 


   


Standort-Lieferanten-ID: (Zutreffendes bitte ausfüllen) 


DUNS-Nummer:        


Sonstige (bitte angeben):       
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Muttergesellschaft: Name:        


  


Adresse der Muttergesellschaft (Land, Stadt 
und/oder Straße): 


      


       


        


  


Wie viele Mitarbeiter arbeiten insgesamt für Ihre 
Unternehmensgruppe? 


      


☐ 0-9 (Kleinstunternehmen) 


☐ 10-49 (Kleinunternehmen) 


☐ 50-99 (Mittleres Unternehmen) 


☐ 100-249 (Mittleres Unternehmen) 


☐ 250-499 (Großunternehmen) 


☐ 500-999 


☐ 1000-1999  


☐ 2000-2999  


☐ 3000-3999  


☐  4000-4999  


☐  5000-9999  


☐  10000-49999  


☐  ≥50.000  


   


Übergeordnete Lieferanten-ID: (Zutreffendes bitte ausfüllen) 


DUNS-Nummer:       


Sonstige (bitte angeben):       


Geschäftsbereich:       


 


Ausgefüllt von: Name:       


Position:       


E-mail:       


Tel:       
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A. GESCHÄFTSFÜHRUNG (ALLGEMEIN) HINTERGRUNDINFORMATIONEN  


1. Hat Ihr Unternehmen einen Vertreter der obersten Führungsebene 
für Umwelt-, Sozial-, Ethik- oder Menschenrechtsfragen ernannt? 


Von einem Unternehmen wird erwartet, dass es einen 
Vertreter der Geschäftsführung ernennt, der ungeachtet 
sonstiger Zuständigkeiten als hauptverantwortliche 
Person sicherstellt, dass das Unternehmen seiner 
Verpflichtung in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit, 
Compliance/Unternehmensethik sowie ökologische 
Nachhaltigkeit nachkommt. Die Unternehmen sollten 
auch klare Zuständigkeiten (in Bezug auf den zeitlichen 
Einsatz) der für die jeweilige Funktion benannten 
Vertreter festlegen und dies ordnungsgemäß 
dokumentieren (z.B. mit einer Stellenbeschreibung).  
 
Für Unternehmen, die in den Geltungsbereich des 
deutschen Gesetzes über die Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette (LkSG) fallen, gilt der Verantwortliche für 
soziale Nachhaltigkeit auch als Verantwortlicher für die 
vom Gesetz geforderten menschenrechtsbezogenen 
Themen.  
 
Die auf diese Frage hin benannte Person wird nicht ohne 
vorherige Benachrichtigung kontaktiert. Zunächst werden 


Anfragen an die Person gerichtet, die diesen Fragebogen 
zur Nachhaltigkeitsbewertung. 


 
Soziale Nachhaltigkeit bezieht sich auf Praktiken, die zur 
Lebensqualität sowohl der Mitarbeiter als auch der 
Gemeinden beitragen, die von den Aktivitäten des 
Unternehmens betroffen sein könnten. Unternehmen 
sollten wie von der internationalen Gemeinschaft 
anerkannt, die Menschenrechte ihrer Beschäftigten 
respektieren und alle Menschen mit Würde behandeln. 
Beispiele für soziale Themen, die angesprochen werden 
sollten, sind Nichtdiskriminierung, Vereinigungsfreiheit, 
Gesundheit und Sicherheit. (siehe Abschnitt B - 
Arbeitsbedingungen und Menschenrechte) 
 
Compliance bezieht sich auf die Grundsätze, die das 
Verhalten des Unternehmens in den Beziehungen zu 
seinen Geschäftspartnern und Kunden bestimmen. Von 
den Unternehmen wird erwartet, hohe 
Integritätsstandards einzuhalten und über die gesamte 
Lieferkette hinweg in Übereinstimmung mit den 
nationalen Gesetzen ehrlich und ausgewogen zu handeln. 
Beispiele für unethische Geschäftspraktiken sind 
Korruption, unlauterer Wettbewerb und 
Interessenkonflikte. (siehe Abschnitt C - 
Unternehmensethik) 
 
Ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich auf Praktiken, die 
langfristig zur Qualität der Umwelt beitragen. Es wird 
erwartet, dass die Unternehmen proaktiv Verantwortung 
für die Umwelt übernehmen durch den Schutz der 
Umwelt, den schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen und die Verringerung der Umweltbelastung 
durch ihre Produktion, Produkte und Dienstleistungen 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Beispiele für 
Unternehmenspraktiken sind Minderung der 
Treibhausgasemissionen und 
Abfallverringerungsprogramme. (siehe Abschnitt D - 
Umwelt) 


 


☐ Ja 


☐ Nein 


  


1a. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für soziale 
Nachhaltigkeit verantwortlich ist? * 


☐ Ja 


☐ Nein 


 Wenn ja, bitte angeben: 


 Name:         


 E-mail:        


 Position:         


   


1b. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für 
Compliance/Unternehmensethik verantwortlich ist? * 


☐ Ja 


☐ Nein 


 Wenn ja, bitte angeben: 


 Name:         


 E-mail:        


 Position:         


   


1c. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für 
ökologische Nachhaltigkeit verantwortlich ist?  * 


☐ Ja 


☐ Nein 


 Wenn ja, bitte angeben: 


 Name:         


 E-mail:        


 Job title:         
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A. GESCHÄFTSFÜHRUNG (ALLGEMEIN) HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


1d. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Person, die das 
Risikomanagement im Bereich der Nachhaltigkeit überwacht (z.B. 
einen Menschenrechtsbeauftragten)? * 


Unternehmen profitieren erheblich von der Ernennung 
eines Menschenrechtsbeauftragten (oder einer ähnlichen 
Bezeichnung), der die Aufgabe hat, Nachhaltigkeits- 
und/oder Menschenrechtsrisiken zu überwachen. Diese 
Aufgabe lässt sich am besten erfüllen, wenn sie strikt von 
der täglichen Sorgfaltsprüfung getrennt wird. Die 
folgenden sechs Kriterien zeigen, ob dies der Fall ist:  
> Der Menschenrechtsbeauftragte prüft regelmäßig die 


Einhaltung der Menschenrechts- und 
Umweltrichtlinien des Unternehmens sowie der 
gesetzlichen Bestimmungen im Betrieb.  


> Der Menschenrechtsbeauftragte steht allen 
Mitarbeitern zur Beratung in Menschenrechts- und 
Umweltfragen zur Verfügung.  


> Der Menschenrechtsbeauftragte kann Vorschläge für 
Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Verstößen 
machen, aber andere Mitarbeiter führen die 
Maßnahmen durch. 


> Der Menschenrechtsbeauftragte steht in Kontakt mit 
der Geschäftsleitung und schlägt Verbesserungen des 
Risikomanagements vor.  


> Der Menschenrechtsbeauftragte untersteht der 
obersten Geschäftsleitung, ist aber nicht an die 
Weisungen der Vorgesetzten gebunden (z.B. ist der 
Menschenrechtsbeauftragte vertraglich gegen 
Entlassung geschützt).  


> Der Menschenrechtsbeauftragte unterrichtet die 
Geschäftsleitung mindestens einmal im Jahr über die 
Lage des Risikomanagements. 


☐ Ja 


☐ Nein 


 Wenn ja, bitte angeben: 


 Name:         


 E-mail:        


 Job title:         


 * Bitte geben Sie die Kontaktdaten an, selbst wenn es dieselbe 
Person ist wie oben. 


   


2. Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen Bericht zum Thema Soziale 
Verantwortung der Unternehmen (CSR)/Nachhaltigkeit? 


Ein CSR-/Nachhaltigkeitsbericht ist ein 
Organisationsbericht, der Informationen über die 
wirtschaftliche, ökologische, soziale und ethische Leistung 
enthält.  
 
Beispiele für CSR-/Nachhaltigkeitsberichte, die sich an 
international anerkannten Standards und Rahmenwerken 
orientieren, sind:  
> GRI (Standards der GRI-Richtlinien zur 


Nachhaltigkeitsberichterstattung)  
> ISO 26000 Leitfaden Soziale Verantwortung 
> Climate Disclosure Standards Board (CDP-CDSB)  
> Global Compact der Vereinten Nationen - 


Fortschrittsbericht (UNGC-COP)  
> AFAQ 26000 Nachhaltige Entwicklung 
 
In der Europäischen Union legt die Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
die Angabe nicht finanzieller und die Diversität 
betreffender Informationen Richtlinie 2014/95/EU die 
Regeln für die Offenlegung von nicht finanziellen und die 
Diversität betreffenden Informationen durch große 
Unternehmen fest. Anschließend wurde die Richtlinie, mit 
einigen Unterschieden zwischen den Ländern bei der 
Umsetzung, in nationales Recht der Mitgliedstaaten 
umgesetzt. 


☐ Ja, gemäß der Global Reporting Initiative (GRI) - bzw. einem 
anderen international anerkannten Standard 


  Bitte geben Sie den Namen des international anerkannten 
Standards an 


        


☐  Ja, als integrierter Bestandteil des Jahresberichts, z.B. Jahres- 
und Nachhaltigkeitsbericht, nach GRI- oder einem anderen 
international anerkannten Standard 


 Bitte geben Sie den Namen des international anerkannten 
Standards an 


        


☐  Ja, aber nicht nach anderen international anerkannten 
Standards 


 Bitte geben Sie den Namen des alternativen Standards an 


        


☐ Nein 


  


 


  


  


 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%253A32014L0095

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFR-Publication-3-May-revision.pdf

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFR-Publication-3-May-revision.pdf
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A. GESCHÄFTSFÜHRUNG (ALLGEMEIN) HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


2a. Sofern Frage 2 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist eine 
Prüfung/Bestätigung Ihres jüngsten Berichts durch einen Dritten 
erfolgt? 


 


☐ Ja, das Bestätigungsschreiben ist in dem Bericht enthalten 


☐  Teilweise geprüft/bestätigt, der Umfang wird im 
Bestätigungsschreiben erläutert 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


 


2b.1. Sofern Frage 2 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Elemente 
werden in dem CSR-Bericht zu Menschenrechten offengelegt? 


 ☐ Die von unserem Unternehmen identifizierten potenziellen und 
tatsächlichen Menschenrechtsrisiken 


 ☐ Beschreibung der bestehenden Maßnahmen, die unser 
Unternehmen bereits ergriffen hat, um Menschenrechtsrisiken 
zu begegnen, sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen 


 ☐ Beschreibung zukünftiger Maßnahmen, die unser Unternehmen 
zur Handhabung unserer Menschenrechtsrisiken plant 


 ☐ Wir berichten nicht über die Menschenrechtsrisiken in unserem 
Unternehmen 


 


2b.2. Sofern Frage 2 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Elemente 
werden in dem CSR-Bericht zur Umwelt offengelegt? 


 ☐ Die identifizierten Umweltrisiken unseres Unternehmens 


 ☐ Beschreibung der bestehenden Maßnahmen, die unser 
Unternehmen bereits ergriffen hat, um Umweltrisiken zu 
begegnen, sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen 


 ☐ Beschreibung der zukünftigen Maßnahmen, die unser 
Unternehmen zur Handhabung unserer Umweltrisiken plant 


 ☐ Wir berichten nicht über die Umweltrisiken unseres 
Unternehmens 


  


2c. Sofern Frage 2 mit „Ja“ beantwortet wurde: Berichten Sie jährlich 
über die Erfüllung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten (z.B. LkSG) im 
Vorjahr? 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


3. Verfügt Ihr Unternehmen über einen Verhaltenskodex? Ein Verhaltenskodex ist ein Regelwerk, in dem die 
Verantwortlichkeiten oder die sachgerechte Praxis für 
eine Person (Mitarbeiter) und eine Organisation dargelegt 
sind. Dabei sollten soziale, ethische und ökologische 
Aspekte berücksichtigt werden. 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 
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A. GESCHÄFTSFÜHRUNG (ALLGEMEIN) HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


3a. Sofern Frage 3 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisieren Sie 
Schulungen zum Verhaltenskodex für Ihre Mitarbeiter? 


 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein, aber wir kommunizieren unseren Verhaltenskodex über 
Extranet/Broschüren usw. 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


4. Verfügt Ihr Unternehmen über einen Beschwerdemechanismus 
oder ein dokumentiertes Beschwerdeverfahren an diesem Standort? 


Gemäß dem UN-Rahmenwerk „Schutz, Achtung und 
Abhilfe" müssen Unternehmen die Menschenrechte 
respektieren und für Abhilfe sorgen, wenn ihre Betriebe 
die Menschenrechte verletzt oder zu ihrer Verletzung 
beigetragen haben. Ein Beschwerdemechanismus auf 
operativer Ebene für diese potenziell von den Aktivitäten 
des Unternehmens Betroffenen wird als ein effektives 
Verfahren empfohlen, durch das Unternehmen Abhilfe 
ermöglichen können. 


☐ Ja  


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


4a. Sofern Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde: Was sind die 
Merkmale des Beschwerdemechanismus oder Beschwerdeverfahrens 
Ihres Unternehmens? Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Gibt an, wer für das Beschwerdeverfahren zuständig ist (es gibt 
eine Beschwerdestelle, an die sich Dritte direkt oder über einen 
externen Dienstleister wenden können) 


 Bitte geben Sie die Kontaktdaten an        


☐ Die vom Unternehmen beauftragte(n) verantwortliche(n) 
Person(en) ist/sind unparteiisch, unabhängig und 
weisungsungebunden 


☐ In den schriftlichen Regeln des Beschwerdeverfahrens werden 
die einzelnen Schritte des Beschwerdeverfahrens beschrieben 
und die ungefähre Dauer der einzelnen Schritte angegeben. 


☐ Die schriftlichen Regeln des Beschwerdeverfahrens werden in 
allen Ländern, in denen wir tätig sind, in den jeweiligen 
Landessprachen öffentlich zugänglich gemacht 


☐ Der Beschwerdeführer erhält bei der Meldung der Beschwerde 
eine Empfangsbestätigung 


☐ Die Identität des Beschwerdeführers wird vertraulich behandelt 


☐ Verpflichtung zum Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Beschwerdeführer 


☐ Beschwerden können anonym gemeldet werden 


☐ Der Beschwerdeführer oder sein Vertreter wird während der 
Abhilfe/Behebung 
konsultiert 


☐ Bewertung der Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens 
mindestens einmal alle 12 Monate und auf Ad-hoc-Basis 


☐ Rechtsbehelfsverfahren 


☐ Keiner der oben genannten Punkte 


  


  


 


 



https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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A. GESCHÄFTSFÜHRUNG (ALLGEMEIN) HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


4b. Sofern Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Art von 
Beschwerden können eingereicht werden? Bitte alle Zutreffenden 
ankreuzen. 


 


☐ Menschenrechtsbeschwerden  


☐ Umweltbezogene Beschwerden 


☐ Unethische Geschäftspraktiken 


  


4c. Sofern Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche 
Interessengruppen können Beschwerden durch den 
Beschwerdemechanismus einreichen? Bitte alle Zutreffenden 
ankreuzen. 


☐ Interne Interessengruppen (Mitarbeiter, die vom Unternehmen 
fest/zeitlich befristet angestellt sind, unmittelbare Lieferanten, 
Dienstleister usw.) 


☐ Externe Interessengruppen (Auftragnehmer, mittelbare 
Lieferanten, lokale Gemeinschaften usw.) 


☐ Andere 


 


4d. Sofern Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde: Wie optimiert Ihr 
Unternehmen die Zugänglichkeit des Beschwerdeverfahrens für alle 
Interessengruppen, die berechtigt sind, es zu nutzen? Bitte alle 
Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Durch die Durchführung von Schulungen 


☐ Durch verschiedene Medien 


 ☐ Online 


 ☐ Telefon 


 ☐ Email 


 ☐ App 


☐ Durch die Teilnahme an einem gemeinsamen 
Beschwerdeverfahren der Branche 


☐ Keiner der oben genannten Punkte 


 


B. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


5. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zu 
Menschenrechten und Arbeitsbedingungen? 


Eine Richtlinie zu Menschenrechten und 
Arbeitsbedingungen ist ein formelles Dokument, das von 
der Unternehmensleitung verabschiedet wurde und das 
Engagement eines Unternehmens für einen würdevollen, 
fairen und respektvollen Umgang mit Mitarbeitern und 
anderen Stakeholdern verdeutlicht. Die Richtlinie sollte 
die Verantwortung des Unternehmens für die Achtung 
und den Schutz der Menschenrechte auf der Grundlage 
der Einhaltung von Gesetzen und internationalen 
Richtlinien darlegen. Am Arbeitsplatz umfassen die 
Menschenrechte das Recht auf ein sicheres Arbeitsumfeld, 
das Recht auf faire Entlohnung und gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit, das Recht, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren und an Tarifverhandlungen teilzunehmen 
sowie das Recht, vor Zwangsarbeit und Menschenhandel 
geschützt zu werden. 
 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 
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Die vorliegende Liste bezieht sich auf die globalen 
Nachhaltigkeitsleitlinien der Automobilbranche  
 
Menschenrechte sind die Rechte, die uns einfach 
zustehen, weil wir Menschen sind. Sie verkörpern die 
allgemein vereinbarten Mindestvoraussetzungen, damit 
jeder Mensch seine Würde wahren kann. Über 
Menschenrechte verfügen wir alle - unabhängig von 
Nationalität, Wohnsitz, Geschlecht, der nationalen oder 
ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Religion oder einem 
sonstigen Status.  
Quelle: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
 
 


 


B. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


5a. Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie 
abgedeckt? 


Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer bezieht sich auf das 
Beschäftigungsverbot von Kindern unterhalb des 
gesetzlichen Mindestalters. Darüber hinaus wird von 
Lieferanten erwartet, sicherzustellen, dass in Einklang mit 
dem ILOÜbereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter 
für die Zulassung zu einer Beschäftigung junge 
Arbeitnehmer unter 18 Jahren keine Nachtarbeit oder 
Überstunden leisten und vor Arbeitsbedingungen 
geschützt werden, die für ihre Gesundheit, Sicherheit und 
Entwicklung schädlich sind. Vereinbar mit ILO-138 
hinsichtlich leichter Arbeit. Der Lieferant sollte 
gewährleisten, dass die Aufgaben der jungen 
Arbeitnehmer den Schulbesuch nicht beeinträchtigen. Die 
Dienst- und Unterrichtszeit junger Arbeitnehmer darf 
insgesamt nicht mehr als 10 Stunden betragen.  
Quelle: EU-Charta der Grundrechte und ILO 


 
Löhne und Sozialleistungen beziehen sich auf die Grund- 
oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle darüber 
hinausgehenden Ansprüche, die dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber direkt oder indirekt in Form von Geld- oder 
Sachleistungen zu bezahlen sind, und die aus dem 
Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers resultieren. Die 
Lieferanten müssen ihre Beschäftigten gemäß den 
geltenden Vorschriften und den in der Branche üblichen 
Praktiken entlohnen. Diese Entlohnung sollte so bemessen 
sein, dass sie die Grundbedürfnisse deckt und einen 
angemessenen Lebensstandard für die Beschäftigten und 
ihre Familien ermöglicht, wozu auch die Einhaltung von 
Mindestlöhnen, Überstundenvergütung, Krankenurlaub 
und staatlich vorgeschriebenen Leistungen gehört.  
Quelle: ILO-UNGC und die Global Automotive Sustainability Practical 
Guidance (Leitlinien für globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie)  


 
Die Arbeitszeit bezieht sich auf eine regelmäßige 
Wochenarbeitszeit, die 48 Stunden nicht überschreiten 
sollte. In Ausnahmesituationen kann eine Arbeitswoche 
höchstens 60 Stunden inklusive Überstunden umfassen. 
Alle Überstunden werden auf freiwilliger Basis geleistet. 
Arbeitnehmer sollten alle sieben Tage mindestens einen 
freien Tag haben. Gesetze und Verordnungen zur 
Höchstarbeitszeit und Urlaubszeit sind zu respektieren. 
Quelle: Ethical Trading Initiative (Initiative für ethischen Handel), basierend 
auf den ILO-Konventionen 
 
Moderne Sklaverei bezieht sich auf jede Art von Arbeit 
oder Dienstleistung, die von einer Person unter 
Androhung einer Strafe verlangt wird und für die sich 
besagte Person nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. 
Beispiele sind Zwangsüberstunden, die Zurückhaltung von 


☐ Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer 


☐ Löhne und Sozialleistungen 


☐ Arbeitszeit 


☐ Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und 
erzwungene bzw. Unter Zwang geleistete Arbeit und 
Menschenhandel) 


☐ Ethische Rekrutierung 


☐ Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 


☐ Nichtdiskriminierung und Belästigung 


☐ Frauenrechte 


☐ Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion 


☐ Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern 


☐ Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung 


☐ Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften 


  


5b. Sofern Frage 5 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisiert Ihr 
Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer 
Richtlinie zum Thema Menschenrechte und Arbeitsbedingungen? 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw. 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


 



https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf

https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf





 


 


10  


SAQ Version 5.0, überarbeitet, 18. November 2022  


COPYRIGHT © 2022 CSR Europe. Alle Rechte vorbehalten. 


Ausweispapieren sowie Menschenhandel. Moderne 
Sklaverei unterliegt dem vom britischen Parlament 
verabschiedeten Modern Slavery Act 2015. Unternehmen, 
die den darin enthaltenen Kriterien entsprechen, erlegt 
dieses Gesetz die Verpflichtung auf, einmal jährlich sechs 
Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des 
Unternehmens eine „Erklärung zu Sklaverei und 
Menschenhandel“ zu veröffentlichen.  
Quelle: Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und The National Archives 
UK 


 
Ethische Rekrutierung bedeutet, dass die Einstellung von 
Arbeitnehmern rechtmäßig, im Einklang mit den 
internationalen Arbeitsnormen und auf faire und 
transparente Weise erfolgt, bei der die Menschenrechte 
geachtet werden. Beispiele für unethische Rekrutierung 
sind die Irreführung oder Täuschung potenzieller 
Arbeitnehmer über die Art der Arbeit, die Aufforderung 
zur Zahlung von Anwerbungsgebühren und/oder die 
Beschlagnahme, Zerstörung, Verheimlichung und/oder 
Verweigerung des Zugangs zu den Pässen und anderen 
von der Regierung ausgestellten Ausweispapieren der 
Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer müssen zu Beginn ihrer 
Einstellung einen schriftlichen Vertrag in einer für sie 
verständlichen Sprache erhalten, in dem ihre Rechte und 
Pflichten wahrheitsgemäß und klar dargelegt sind.  
Quelle: ILO und die Global Automotive Sustainability Practical Guidance 
(Leitlinien für globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie) 


 Vereinigungsfreiheit bezieht sich auf das Recht, sich auf 
allen Ebenen friedlich zu versammeln und 
zusammenzuschließen, insbesondere auch im politischen, 
gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich, 
was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutz ihrer 
Interessen Gewerkschaften zu gründen und diesen 
beizutreten. Dazu gehören auch die Tarifverhandlungen 
als ein Verhandlungsprozess zwischen Arbeitgebern und 
einer Gruppe von Arbeitnehmern, der zu einer die 
Arbeitsbedingungen regelnden Vereinbarung führen soll. 
Quelle: EU Charta der Grundrechte 
 
Belästigung wird definiert als brutale und 
menschenunwürdige Behandlung – bzw. Androhung einer 
solchen Behandlung –, dazu zählen u. a. sexuelle 
Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung, 
psychische oder körperliche Nötigung oder Beschimpfung 
von Arbeitnehmern.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance (Leitlinien für 
globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie) 


 
Nichtdiskriminierung ist ein Grundsatz, der die 
Gleichbehandlung einer Einzelperson oder einer Gruppe 
verlangt, ungeachtet ihrer persönlichen Merkmale, 
einschließlich des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, Religion oder Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung. Unternehmen sollten 
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit zahlen, und zwar 
nicht nur im Hinblick auf das Geschlecht, sondern auch auf 
alle anderen potenziellen Diskriminierungsgründe. Dies 
verbietet jedoch nicht eine ungleiche Bezahlung aufgrund 
der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten vor Ort. 
Quelle: EU Charta der Grundrechte 
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Frauenrechte beziehen sich auf den Grundsatz, dass 
Frauen ein Recht auf politische, wirtschaftliche und soziale 
Gleichberechtigung haben. Die Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern ist die Grundlage für Probleme wie 
ungleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ungleiche 
Bezahlung für gleiche Arbeit. Die Bemühungen um die 
Förderung von Frauen haben zu mehreren Erklärungen 
und Konventionen geführt, von denen das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau das zentrale Dokument ist. Die 
Konvention bekräftigt den Gleichheitsgrundsatz, indem sie 
von den Vertragsstaaten verlangt, dass diese „alle 
geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer 
Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und 
Förderung der Frau [treffen], damit gewährleistet wird, 
dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gleichberechtigt mit dem Mann ausüben und genießen 
kann“ (Artikel 3).  
Quelle: Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau und Global Automotive Sustainability Practical Guidance 
(Leitlinien für globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie) 


 
Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion bezieht sich 
auf den Grundsatz, dass Unternehmen eine integrative 
Kultur entwickeln und fördern sollten, in der Vielfalt 
geschätzt und gefeiert wird und jeder in der Lage ist, 
seinen vollen Beitrag zu leisten und sein Potenzial voll 
auszuschöpfen. Unternehmen sollten die Vielfalt auf allen 
Ebenen ihrer Belegschaft und ihrer Führungskräfte, 
einschließlich der Vorstände, fördern.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance (Leitlinien für 
globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie)  


 
Die Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern 
beziehen sich auf die Achtung der Rechte lokaler 
Gemeinschaften auf menschenwürdige 
Lebensbedingungen, Bildung, Beschäftigung, soziale 
Aktivitäten und das Recht auf eine freiwillige, vorherige 
und informierte Zustimmung (FPIC) zu Entwicklungen, die 
sie und das Land, auf dem sie leben, betreffen, unter 
besonderer Berücksichtigung der Präsenz gefährdeter 
Gruppen.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance (Leitlinien für 
globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie)  


 
Land-, Wald- und Wasserrechte und Zwangsräumung 
bezieht sich auf die Vermeidung von Zwangsräumungen 
und den Entzug von Land, Wäldern und Gewässern beim 
Erwerb, der Erschließung oder sonstigen Nutzung von 
Land, Wäldern und Gewässern. Quelle: Global Automotive 


Sustainability Practical Guidance (Leitlinien für globale Nachhaltigkeit in 
der Automobilindustrie)  
 
Private oder öffentliche Sicherheitskräfte bezieht sich auf 
die Beauftragung oder den Einsatz privater oder 
öffentlicher Sicherheitskräfte zum Schutz des 
Geschäftsprojekts, wenn der Einsatz der Sicherheitskräfte 
aufgrund mangelnder Ausbildung oder Kontrolle seitens 
des Unternehmens zu Menschenrechtsverletzungen 
führen kann.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance (Leitlinien für 
globale Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie) 
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B. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


6. Verfügt Ihr Standort über ein Managementsystem zur Handhabung 
von Fragen der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen? 


Ein Managementsystem umfasst eine Reihe 
dokumentierter Kontrollen, Prozesse und/oder Verfahren, 
die vom Management überprüft werden. Dabei kann es 
sich um ein internes bzw. um ein nach einem Standard 
entwickeltes System handeln (Zertifiziertes 
Managementsystem). Zertifizierte Managementsysteme 
bieten den Interessengruppen eine erhöhte Sicherheit, 
dass ein Unternehmen sich verpflichtet hat, seine 
Geschäfte in einer nachhaltigen Weise zu führen und alle 
notwendigen Prozesse implementiert hat. Während der 
SAQ auch intern entwickelte Managementsysteme 
anerkennt, wird die höchste Bewertung erzielt, wenn ein 
Managementsystem nach international anerkannten 
Standards zertifiziert ist.  
 
Zu den relevanten international anerkannten 
Zertifizierungsstandards gehören:  
> SA8000 Sozial-Managementsystem  
> RSCI-Audit-Zertifikat (FULL Label)  


☐ Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:         


 Zertifikatsnummer:         


 Gültig bis:         


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:         


 Zertifikatsnummer:         


 Gültig bis:         


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


 


C. ARBEITSSCHUTZ HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


7. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle, schriftliche 
Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, 
Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht? 


Arbeitsschutz bezieht sich auf die Wissenschaft der 
Antizipation, Erfassung, Bewertung und Kontrolle von 
Gefahren, die sich am Arbeitsplatz bzw. aus diesem 
ergeben, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Arbeitnehmer beeinträchtigen könnten, unter 
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf die 
Umgebung und die Umwelt.  
Quelle: ILO 


 
Eine Arbeitsschutzrichtlinie ist ein formelles Dokument, 
das von der Unternehmensleitung verabschiedet wurde 
und das Engagement eines Unternehmens für die 
Einhaltung der relevanten Arbeitsschutzstandards 
demonstriert. Die Richtlinie sollte die Verantwortung des 
Unternehmens für die Einhaltung von Gesetzen und 
internationalen Richtlinien verdeutlichen. Eine 
Arbeitsschutzrichtlinie sollte das Engagement des 
Managements und der Mitarbeiter für einen gesunden 
und sicheren Arbeitsplatz mit dem Ziel von „Null Unfällen" 
hervorheben. Es liegt in der Verantwortung der 
Unternehmensleitung, ausreichende Ressourcen und 
Organisation für Arbeitsschutz zur Verfügung zu stellen 
und eine regelmäßige Risikobewertung und 
Berichterstattung vorzunehmen, um eine kontinuierliche 
Verbesserung des Systems zu gewährleisten. 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


  


7a. Sofern Frage 7 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche der folgenden 
Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt? Bitte alle 
Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Persönliche Schutzausrüstung 


☐ Maschinensicherheit 


☐ Notfallvorsorge 


☐ Stör- und Unfallmanagement 


☐ Arbeitsplatz-Ergonomie 


☐ Handhabung von chemischen und/oder biologischen Stoffen 


☐ Brandschutz 
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C. ARBEITSSCHUTZ HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


7b. Sofern Frage 7 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisiert Ihr 
Unternehmen für Ihre Mitarbeiter Schulungen zum Thema 
Arbeitsschutzrichtlinie? 


Arbeitsschutzschulungen sollten klare Anweisungen an die 
Mitarbeiter enthalten, wie sie die täglichen Aufgaben 
sicher und ohne Gesundheitsrisiko ausführen können.  
 
Schulungen können einen oder mehrere der unten 
aufgeführten Themenbereiche umfassen:  
 
> Brandschutzübungen-und schulungen  
> Schulungen zum Gebrauch von persönlicher 


Schutzausrüstung  
> Schulungen zur Arbeitsschutzrichtlinie des 


Unternehmens  
> Inspektionen der Arbeitsumgebung  
> Schulungen über die Arbeit mit Gefahrstoffen  
> Verteilung von Lehrmaterial über 


Arbeitsschutzverfahren  
> Informationskampagne für Arbeitnehmer über die 


standortspezifischen Arbeitsschutzverfahren 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw. 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


8. Verfügt Ihr Standort über ein Arbeitsschutz-Managementsystem? Ein Arbeitsschutz Managementsystem bezieht sich auf 
organisierte Bemühungen und Verfahren zur 
Identifizierung von Gefahren am Arbeitsplatz, zur 
Verringerung von Unfällen und der Belastung durch 
schädliche Situationen und Schadstoffe. Es umfasst auch 
die Schulung von Mitarbeitern in den Bereichen 
Unfallverhütung, Unfallbekämpfung, Notfallverfahren und 
Verwendung von Schutzkleidung und -ausrüstung. Ein 
Managementsystem kann intern oder in 
Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen 
Standards entwickelt werden. Zertifizierte 
Managementsysteme bieten den Interessengruppen eine 
erhöhte Sicherheit, dass ein Unternehmen sich 
verpflichtet hat, seine Geschäfte in einer nachhaltigen 
Weise zu führen und alle notwendigen Prozesse 
implementiert hat. Während der SAQ auch intern 
entwickelte Managementsysteme anerkennt, wird die 
höchste Bewertung erzielt, wenn ein Managementsystem 
nach international anerkannten Standards zertifiziert ist.  
 
Zu den entsprechenden, weltweit anerkannten Standards 
und Zertifizierungen zählt:  
 
> ISO 45001 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 


 


☐ Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:         


 Zertifikatsnummer:         


 Gültig bis:         


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:         


 Zertifikatsnummer:         


 Gültig bis:         


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 
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D. UNTERNEHMENSETHIK HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


9. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zur 
Unternehmensethik? 


Eine Richtlinie zur Unternehmensethik ist ein formelles, 
von der Geschäftsleitung verabschiedetes Dokument, das 
das Engagement eines Unternehmens für eine 
gesetzeskonforme Geschäftsabwicklung in seinen 
Geschäften und Lieferketten demonstriert. Die Richtlinie 
sollte die Verantwortung des Unternehmens für die 
Einhaltung von Gesetzen und internationalen Richtlinien 
beinhalten.  
Die vorliegende Liste bezieht sich auf die globalen 
Nachhaltigkeitsleitlinien der Automobilbranche  
 
Korruption kann viele Formen annehmen, die sich in ihrer 
Schwere unterscheiden, von geringfügigen 
Einflussnahmen bis hin zu institutionalisierter Bestechung. 
Sie wird als Machtmissbrauch zum Zweck des 
persönlichen Nutzens definiert. Darunter fallen nicht nur 
der finanzielle Gewinn, sondern auch nichtfinanzielle 
Vorteile.  
Quelle: UN Global Compact and Transparency International  


 
Datenschutz und Datensicherheit bezieht sich auf das 
Recht des Einzelnen, selbst darüber zu entscheiden, wer 
seine personenbezogenen Daten verarbeiten darf und zu 
welchem Zweck. Sie beziehen sich auch auf den Schutz 
und die Sicherung solcher Daten vor unbefugtem Zugriff 
und Datenverfälschung während ihres gesamten 
Lebenszyklus. 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


9a. Sofern Frage 9 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche der folgenden 
Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt? 


 
Finanzielle Verantwortung bezieht sich auf die 
Verantwortung eines Unternehmens, Geschäftsunterlagen 
genau zu erfassen, zu pflegen und darüber zu berichten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Finanzkonten, 
Qualitätsberichte, Zeiterfassungen, Spesenabrechnungen 
und Einreichungen an Kunden oder 
Regulierungsbehörden, wenn dies angemessen ist. Bücher 
und Aufzeichnungen sind in Übereinstimmung mit 
geltendem Recht und allgemein anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen zu führen. 
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance  


 
Offenlegung von Informationen bezieht sich auf die 
Verantwortung eines Unternehmens, finanzielle und 
nicht-finanzielle Informationen gemäß den geltenden 
Vorschriften und den üblichen Praktiken der Branche 
offenzulegen und gegebenenfalls Informationen über 
seine Arbeitskräfte, Arbeitsschutzmaßnahmen, 
Umweltpraktiken, Geschäftsaktivitäten, Finanzlage und 
Leistung offenzulegen. 
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance  


 
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht bezieht sich auf die 
Einhaltung von fairen Geschäfts- und 
Wettbewerbsstandards durch Unternehmen, 
einschließlich u. a. der Vermeidung von 
Geschäftspraktiken, die rechtswidrig den Wettbewerb 
einschränken, des unsachgemäßen Austauschs von 
Wettbewerbsinformationen sowie Preisabsprachen, 
Angebotsmanipulationen oder einer missbräuchlichen 
Marktzuteilung. Es ist die vorrangige Verantwortung 
großer, mittlerer und kleiner Unternehmen 
gleichermaßen, die Wettbewerbsregeln einzuhalten. 
Unternehmen müssen sich der Risiken bewusst sein, die 
mit dem Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln 


☐ Korruptions- und Geldwäschebekämpfung 


☐ Datenschutz und Datensicherheit 


☐ Finanzielle Verantwortung (genaue Aufzeichnungen) 


☐ Offenlegung von Informationen 


☐ Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 


☐ Interessenkonflikte 


☐ Plagiate 


☐ Geistiges Eigentum 


☐ Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 


☐ Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung 


  


  


  


  


 


 



https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf

https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf
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einhergehen, und wie sie eine Compliance-Richtlinie/- 
Strategie entwickeln können, die ihren Ansprüchen am 
besten entspricht. Eine effiziente Compliance-Richtlinie/-
Strategie erlaubt dem Unternehmen, das Risiko einer 
Verwicklung in Wettbewerbsverstöße sowie die durch 
wettbewerbswidriges Verhalten entstehenden Kosten zu 
minimieren. 
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance and European 
Commission  


 
Interessenkonflikte treten auf, wenn eine Person oder ein 
Unternehmen (ob privat oder öffentlich) die eigene 
berufliche oder amtliche Funktion in irgendeiner Weise 
zum persönlichen oder unternehmerischen Wohl 
ausnutzen kann.  
Quelle: OECD  
 
Plagiate bezieht sich auf die Erwartung von Unternehmen, 
dass diese ihre Produkte und Dienstleistungen aufgrund 
angemessener Methoden und Prozesse entwickeln, 
implementieren und unterhalten, um die Gefahr der 
Einschleppung von Plagiaten und gefälschten Materialien 
in lieferbare Produkte zu minimieren. Darüber hinaus 
sollen Unternehmen wirksame Verfahren etablieren, um 
Plagiate und gefälschte Materialien festzustellen. Bei 
Feststellung sollen die Materialien isoliert und der 
Originalteilehersteller (Original Equipment Manufacturer, 
OEM) und/oder ggf. Strafverfolgungsbehörden 
benachrichtigt werden. Außerdem wird von Unternehmen 
die Bestätigung erwartet, dass Verkäufe an Nicht-OEM 
Kunden den nationalen Gesetzen entsprechen und jene 
verkauften Produkte gesetzeskonform genutzt werden.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance 


 


 


 


D. UNTERNEHMENSETHIK HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


9b. Sofern Frage 9 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisiert Ihr 
Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer 
Unternehmensethikrichtlinie?  


Geistiges Eigentum bezieht sich auf geistige Schöpfungen 
wie Erfindungen, literarische und künstlerische Werke, 
Muster sowie im Handel eingesetzte Symbole, Namen und 
Bilder. Rechtlich geschützt werden diese beispielsweise 
durch Patente, Urheberrechte und Markenzeichen, 
wodurch die Erfinder Anerkennung oder finanzielle 
Zuwendungen mit dem, was sie erfinden oder schaffen, 
verdienen können.  
Quelle: Weltorganisation für geistiges Eigentum 


 
Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen beziehen 
sich auf Beschränkungen der Ausfuhr oder Wiederausfuhr 
von Waren, Software, Dienstleistungen und Technologie 
sowie auf geltende Einschränkungen des Handels mit 
bestimmten Ländern, Regionen, Unternehmen oder 
Organisationen und Einzelpersonen.  
Quelle: Global Automotive Sustainability Practical Guidance 
 


Vergeltungsmaßnahmen werden definiert als direkte 
oder indirekte nachteilige 
Verwaltungsentscheidung und/oder Handlungen, die 
gegenüber einer Person 
angedroht, empfohlen oder eingeleitet wird, die 
mutmaßliches Fehlverhalten 
gemeldet hat, das ein erhebliches Risiko darstellt, oder die 
bei einer 
ordnungsgemäß bevollmächtigten Prüfung oder der 
Untersuchung einer Meldung 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren usw 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 
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von Fehlverhalten kooperiert hat. Von Unternehmen wird 
erwartet, dass sie 
Prozesse (Whistleblowing-System) etablieren, die es 
ermöglichen, dass Bedenken 
anonym und vertraulich und ohne 
Vergeltungsmaßnahmen geäußert werden 
können. 
Quelle: WHO und Global Automotive Sustainability Practical Guidance 


 


E. UMWELT HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


10. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Umweltrichtlinie, die 
eine Verpflichtung zu gesetzmäßigem Handeln, kontinuierlicher 
Messung und kontinuierlicher Verbesserung der Umweltleistung 
enthält? 


Eine Umweltrichtlinie zeigt die allgemeinen Absichten und 
die Ausrichtung des Unternehmens in Bezug auf seine 
Umweltleistung. Sie spiegelt das Bekenntnis des 
Unternehmens wider und wird formal durch die 
Geschäftsleitung ausgedrückt. Sie bildet einen 
Handlungsrahmen und legt Umweltziele fest, die 
rechtliche und sonstige Anforderungen sowie die 
Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit, der 
Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens 
berücksichtigen, um diese Umweltauswirkungen zu 
verringern und gleichzeitig Ressourcen und Kosten 
einzusparen. Die Richtlinie sollte sicherstellen, dass es 
keine nachteiligen Veränderungen des Bodens, keine 
Wasserverschmutzung, keine schädlichen Lärmemissionen 
und keinen übermäßigen Wasserverbrauch gibt.  
 
Die vorliegende Liste bezieht sich auf die globalen 
Nachhaltigkeitsleitlinien der Automobilbranche. 
 
Treibhausgase binden Wärme in der Atmosphäre und 
tragen zur globalen Erwärmung bei.  
 
Energieeffizienz bezieht sich auf die Menge an Energie, 
die bei gleichem Energieeinsatz produktiv genutzt wird.  
 
Erneuerbare Energien beziehen sich auf Energien, die aus 
natürlichen Ressourcen stammen, die bei ihrer Nutzung 
nicht erschöpft werden. Beispiele sind Wind, Sonne oder 
Erdwärme.  
 
Dekarbonisierung bezieht sich auf die Entfernung von 
Treibhausgasemissionen aus der Wertschöpfungskette 
eines Unternehmens.  
 
Wasserqualität und -verbrauch umfasst den Zugang zu 
sauberem Wasser und die Erhaltung für zukünftige 
Generationen.  
 
Luftqualität ist der Grad der Luftverschmutzung in der 
Atmosphäre.  
 
Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 
berücksichtigt den Lebenszyklus von Chemikalien 
einschließlich Handhabung, Lagerung und Entsorgung.  
 
Nachhaltiges Ressourcenmanagement bedeutet weniger 
zu verbrauchen, um Ressourcen zu schonen.  
 
Abfallreduzierung bedeutet weniger Ressourcen zu 
verbrauchen, um Abfälle zu minimieren und Ressourcen 
zu schonen.  
 
Wiederverwendung bezieht sich auf die Praxis, 
vorhandene Materialien oder Produkte so zu verwenden 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


  


10a. Sofern Frage 10 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche der 
folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt?  Bitte alle 
Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Berichterstattung über Treibhausgasemissionen 


☐ Energieeffizienz 


☐ Erneuerbare Energien 


☐ Dekarbonisierung 


☐ Wasserqualität, -verbrauch und -wirtschaft 


☐ Luftqualität 


☐ Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 


☐ Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 


☐ Abfallvermeidung 


☐ Wiederverwendung und Recycling 


☐ Tierschutz 


☐ Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung 


☐ Bodenqualität 


☐ Lärmemissionen 


☐ Sonstige Bereiche (Bitte angebenk)  


        


  


10b. Sofern Frage 10 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisiert Ihr 
Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer 
Umweltrichtlinie? 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren usw. 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 



https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf

https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2022/06/Automotive-Sustainability-Guiding-Principles-4.0.pdf
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wie sie sind, um Abfälle zu reduzieren, während Recycling 
sich darauf bezieht, ein Produkt in einen Rohstoff 
umzuwandeln, der wieder verwendet werden kann, oft in 
einem völlig neuen Produkt.  
 
Tierschutz bezieht sich auf die Bedingungen, unter denen 
ein Tier lebt. Ein Tier befindet sich in einem guten 
Zustand, wenn es gesund ist, sich wohlfühlt, gut ernährt 
ist, sicher ist, sein angeborenes Verhalten ausleben kann 
und frei von unnötigen Schmerzen, Ängsten oder Qualen 
ist.  
 
Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung beziehen sich 
alle auf die Erhaltung von Ökosystemen, damit Flora und 
Fauna erhalten bleiben und natürliche Lebensräume nicht 
irreparabel geschädigt werden. Im Rahmen der Green-
Deal Pläne der Europäischen Union zum Schutz der 
Ökosysteme und der Artenvielfalt hat die Europäische 
Kommission ein neues Gesetz vorgeschlagen, um die 
Entwaldung zu stoppen und die Auswirkungen der EU auf 
die Wälder weltweit zu minimieren. Das vorgeschlagene 
Gesetz verpflichtet Unternehmen, die Waren verkaufen, 
die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung 
stehen - wie Soja, Palmöl, Holz und Rindfleischprodukte 
(z.B. Leder) -, sicherzustellen, dass sie „entwaldungsfrei" 
sind, bevor sie auf den europäischen Markt gebracht oder 
aus der EU exportiert werden.  
Quelle: EU-Kommission (Generaldirektion Umwelt)  


 
Bodenqualität bezieht sich auf die Messung des 
Bodenzustands, damit er seine Aufgaben erfüllen kann, 
insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit.  
 
Lärmemissionen beziehen sich auf die Freisetzung von 
Lärm in die Umwelt aus verschiedenen Quellen, die sich in 
folgende Gruppen einteilen lassen: Transportaktivitäten, 
industrielle Aktivitäten und alltägliche Aktivitäten.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916
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E. UMWELT HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


11. Verfügt Ihr Standort über ein Umwelt-Managementsystem? Ein Managementsystem kann intern oder in 
Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen 
Standards entwickelt werden. Die Umwelt-Audits 
ermöglichen es einer Organisation, die Einhaltung von 
Rechtsvorschriften, die Umweltleistung sowie die Vorteile 
und Grenzen ihrer Umweltrichtlinien zu bewerten und 
nachzuweisen. Hierüber ist zu ermitteln, inwieweit ein 
Unternehmen die gemeinsamen Werte und Ziele erfüllt, 
zu denen es sich selbst verpflichtet hat. UmweltAudits 
können intern durchgeführt werden oder von einem 
externen Träger, der ein Zertifikat ausstellt. Zertifizierte 
Managementsysteme bieten den Interessengruppen eine 
erhöhte Sicherheit, dass ein Unternehmen sich 
verpflichtet hat, seine Geschäfte auf nachhaltige Weise zu 
führen und alle erforderlichen Prozesse implementiert 
hat. Während der SAQ auch intern entwickelte 
Managementsysteme anerkennt, wird die höchste 
Bewertung erzielt, wenn ein Managementsystem nach 
international anerkannten Standards zertifiziert ist.  
 
Zu den entsprechenden, weltweit anerkannten 
Zertifizierungen zählen u. a.:  
> ISO14001:2015 EMS  
> ISO14064 THG  
> PAS 2060 Kohlenstoffneutralität  
> BS8555 Zertifizierung: Einführung von Umwelt 


Managementsystemen (britischer Standard)  
> PAS2050 CO2-Fußabdruck  
> EU-Regelung für das Umweltmanagement und die 


Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 


☐ Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:        


 Zertifikatsnummer:        


 Gültig bis:        


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:        


 Zertifikatsnummer:        


 Gültig bis:        


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 


   


12. Verfügt Ihr Standort über ein Energie-Managementsystem? Ein Energie Managementsystem ist ein systematischer 
Prozess zur stetigen Verbesserung der Energieeffizienz 
und zur Maximierung der Energieeinsparungen. Ein 
Managementsystem kann intern oder in 
Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen 
Standards entwickelt werden. Zertifizierte 
Managementsysteme bieten den Interessengruppen eine 
erhöhte Sicherheit, dass ein Unternehmen sich 
verpflichtet hat, seine Geschäfte in einer nachhaltigen 
Weise zu führen und alle notwendigen Prozesse 
implementiert hat. Während der SAQ auch intern 
entwickelte Managementsysteme anerkennt, wird die 
höchste Bewertung erzielt, wenn ein Managementsystem 
nach international anerkannten Standards zertifiziert ist.  
 
Zu den entsprechenden, weltweit anerkannten Standards 
und Zertifizierungen zählen: 
> ISO 50001 - Energiemanagement 
 


☐ Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, zertifiziertes 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:        


 Zertifikatsnummer:        


 Gültig bis:        


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


 Bitte folgende Informationen angeben: 


 Zertifizierungsstandard:         


 Zertifizierende Stelle:        


 Zertifikatsnummer:        


 Gültig bis:        


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Nein 







 


 


19  


SAQ Version 5.0, überarbeitet, 18. November 2022  


COPYRIGHT © 2022 CSR Europe. Alle Rechte vorbehalten. 


 


E. UMWELT HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


13.  Wie viel Prozent der Elektrizität, die im letzten Kalenderjahr an 
Ihrem Standort verbraucht wurde, stammt aus erneuerbaren Quellen? 


Bei erneuerbaren Energiequellen handelt es sich um 
unerschöpfliche Energiequellen, die sich im Laufe der Zeit 
auf natürliche Weise erneuern. Die folgenden 
Energiequellen können als erneuerbar eingestuft werden: 
> Wind 
> Sonne  
> Wasserkraft 
> Biomasse 
> Geothermie 
> Gezeiten 


☐ 91%-100% 


☐ 81%-90% 


☐ 71%-80% 


☐ 61%-70% 


☐ 51-60% 


☐ 41-50% 


☐ 31-40% 


☐ 21-30% 


☐ 11-20% 


☐ 1-10% 


☐ Nicht anwendbar 


☐ Nicht bekannt 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


   


14.  Wie viel Prozent der an Ihrem Standort im letzten Kalenderjahr 
verbrauchten Heiz-/Kühlleistung stammte aus erneuerbaren Quellen? 


 


☐ 91%-100% 


☐ 81%-90% 


☐ 71%-80% 


☐ 61%-70% 


☐ 51-60% 


☐ 41-50% 


☐ 31-40% 


☐ 21-30% 


☐ 11-20% 


☐ 1-10% 


☐ Nicht anwendbar 


☐ Nicht bekannt 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  
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E. UMWELT HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


15. Setzt sich Ihr Unternehmen Ziele zur Reduzierung von 
Treibhausgasen? 


Dem Treibhausgasprotokoll zufolge ist eine 
Schlüsselkomponente eines effektiven 
Treibhausgasmanagements die Festlegung eines Ziels für 
die Verringerung von Treibhausgasemissionen und die 
Verfolgung der Leistung anhand dieses Ziels. Die Ziele für 
die Emissionsverringerung können Folgendes umfassen:  
> Scope 1 - Direkte Unternehmensemissionen im 


Zusammenhang mit der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe am Standort;  


> Scope 2 - Indirekte Unternehmensemissionen im 
Zusammenhang mit der Produktion von zugekaufter 
Elektrizität, Wärme oder Dampf;  


> Scope 3 - Indirekte Unternehmensemissionen im 
Zusammenhang mit allen anderen Aktivitäten der 
Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens, 
einschließlich vor- und nachgelagerter Emissionen. 


 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


  


15a. Sofern Frage 15 mit „Ja“ beantwortet wurde: Sind diese Ziele von 
der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt worden? 


☐ Ja 


 eben Sie die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) an, 
die mit Ihren SBTigeprüften Zielen verknüpft ist. 


   


☐ Nein, aber sie stehen im Einklang mit anderen Standards (SME 
Climate Hub, Race to Zero oder gleichwertig) 


☐ Nein 


  


15b. Sofern Frage 15 mit „Ja“ beantwortet wurde: Hat Ihr 
Unternehmen Ziele für die Minderung der Emissionen in der 
vorgelagerten Lieferkette (Scope 3)? 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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E. UMWELT HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


16. Verwendet Ihr Standort bei der Produktion oder im Betrieb Stoffe, 
die Beschränkungen aufgrund nationaler oder internationaler 
gesetzlicher Bestimmungen unterliegen? 


Einschränkungen sind ein Mittel zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor 
inakzeptablen Gefahren, die von Chemikalien ausgehen. 
Einschränkungen können die Herstellung, das 
Inverkehrbringen oder die Verwendung eines Stoffes 
beschränken oder verbieten. Eine Einschränkung gilt für 
jeden Stoff als solchen, in einer Zubereitung oder in einem 
Erzeugnis, einschließlich solcher, für die keine 
Registrierung erforderlich ist. Sie kann sich auch auf 
Importe erstrecken.  
 
Beispiele für gefährliche (beschränkte) Stoffe sind unter 
anderem: Chrom6, Blei, AZO-Farbstoffe, DMF, PAHs, 
Phthalate, PFOS, Nickelfreisetzung.  
Quelle: Europäische Chemikalienagentur  


 
Beispiele für Vorschriften zu regulierten Stoffen und zur 
Handhabung von Chemikalien:  
 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and 
Restriction of Chemicals - Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) ist eine 
Verordnung der Europäischen Union zur Produktion und 
zum Gebrauch chemischer Substanzen und zu ihren 
möglichen Auswirkungen sowohl auf die menschliche 
Gesundheit als auch auf die Umwelt. Die Verordnung 
definiert und umfasst Stoffe, Zubereitungen und 
Erzeugnisse. Hersteller und Importeure sind verpflichtet, 
Informationen über die Eigenschaften ihrer chemischen 
Substanzen zu sammeln und diese Informationen in einer 
zentralen von der Europäischen Agentur für chemische 
Stoffe verwalteten Datenbank zu registrieren. 


 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances - 
Beschränkung gefährlicher Substanzen) oder die Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) 
verbietet das Inverkehrbringen von neuen elektrischen 
und elektronischen Geräten auf dem Unionsmarkt, die 
mehr als die vereinbarten Höchstkonzentrationen an Blei, 
Cadmium, Quecksilber und anderen Substanzen 
aufweisen. 
 
Die Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge legt 
Maßnahmen fest, die auf die Vermeidung von 
Fahrzeugabfällen und darüber hinaus auf die 
Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen 
der Verwertung von Altfahrzeugen und ihren Bauteilen 
abzielen, um die Abfallbeseitigung zu verringern, sowie 
auf die Verbesserung der Umweltleistung aller am 
Lebenszyklus von Fahrzeugen beteiligten 
Wirtschaftsakteure und insbesondere der unmittelbar an 
der Behandlung von Altfahrzeugen beteiligten Akteure. 
 
Das Minamata-Übereinkommen über Quecksilber regelt 
die Verwendung von Quecksilber. Die Herstellung von mit 
Quecksilber versetzten Produkten ist unter den 
Ausnahmen der Anlage A, unter eingetragenen 
Ausnahmen oder wenn es eine alternative Strategie für 
das Produkt gibt, die der Konferenz der Vertragsparteien 
von einem Land gemeldet wurde, zulässig (Art. 4 Abs. 2 


☐ Ja  


☐ Nein 


  


16a. Sofern Frage 16 mit „Ja“ beantwortet wurde: Verfügt Ihr Standort 
über ein schriftliches Verfahren zur Handhabung von Stoffen, die 
aufgrund von Vorschriften Beschränkungen unterliegen? 


☐ Ja  


 Bitte laden Sie relevante Dokumente hoch - einschließlich 
REACH, RoHS, 2000/53/EG über Altfahrzeuge oder andere 
schriftliche Verfahren zum Umgang mit Stoffen mit 
Beschränkungen 


☐ Nein 


  


16b. Sofern Frage 16a mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche der 
folgenden Bereiche werden durch diese schriftlichen Verfahren 
abgedeckt?  Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Die Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten, die 
Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in 
Herstellungsverfahren und die Behandlung von 
Quecksilberabfällen (Bezugnahme auf das Minamata-
Übereinkommen) 


☐ Die Herstellung und Verwendung von persistenten organischen 
Schadstoffen (Bezugnahme auf das Stockholmer 
Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe) 


☐ Die Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von 
Abfällen persistenter organischer Schadstoffe (Bezugnahme auf 
das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische 
Schadstoffe) 


☐ Die Ausfuhr von Sondermüll (Bezugnahme auf das Basler 
Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung) 


☐ Die Einfuhr von Sondermüll und sonstigen Abfällen 
(Bezugnahme auf das Basler Übereinkommen über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 
ihrer Entsorgung) 


☐ Wenn Sonstige, bitte angeben 


        


 


 



https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0005.02/DOC_1&format=PDF

https://www.mercuryconvention.org/en/about
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Buchstabe a). Die Verwendung von 
Quecksilber(verbindungen) in Herstellungsverfahren ist 
nach Anhang B oder nach eingetragenen Ausnahmen 
zulässig (Art. 5 Abs. 2 und Art. 6). Das Übereinkommen 
befasst sich auch mit der Zwischenlagerung von 
Quecksilber und seiner Entsorgung, wenn es zu Abfall 
geworden ist, sowie mit Standorten, die durch 
Quecksilber kontaminiert sind, und mit 
Gesundheitsfragen. Quecksilberabfall muss gemäß Artikel 
11 Abs. 3 behandelt werden.  


 


 Das Stockholmer Übereinkommen über persistente 
organische Schadstoffe regelt die Verwendung von 
persistenten organischen Schadstoffen (POP). Das 
Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien, 
Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der 
Freisetzung von POP in die Umwelt zu ergreifen. Die 
Herstellung und Verwendung ist erlaubt für die Forschung 
im Labormaßstab oder als Referenzstandard (Art. 3 Abs. 
5), unter den Ausnahmen des Anhangs I, unter der 
Karenzzeit des Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Verordnung (EU) 
2019/1021, oder nach Anhang I Teil B Verordnung (EG) Nr. 
850/2004. Die Handhabung, Sammlung, Lagerung und 
Entsorgung sind gemäß Art. 6 erlaubt. 
 
Das Basler Übereinkommen verbietet die Ein- und Ausfuhr 
von gefährlichen Abfällen aus und in Drittstaaten und 
einige der Vertragsstaaten. Neben den Bestimmungen des 
Übereinkommens ist bei der Definition gefährlicher 
Abfälle auch die Richtlinie 91/689/EWG des Rates zu 
berücksichtigen. 


  


17. Verfügt Ihr Unternehmen über einen aktuellen CDP-Score? CDP nutzt die Scoring-Methodik, um Anreize für 
Unternehmen zu schaffen, durch die Teilnahme an den 
Programmen für Klimawandel, Wasser, Wälder und 
Lieferketten ihre Umweltauswirkungen zu messen und zu 
kontrollieren. Jeder CDP Fragebogen (Klimawandel, 
Wasser und Wälder) weist ein individuelles Scoring-
Verfahren auf. 


☐ Ja  


☐ Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


  


17a. Sofern Frage 17 mit „Ja“ beantwortet wurde: Bitte geben Sie 
Ihren CDP-Score für den Bereich Klimawandel an 


 Bewertung         


 Jahr        


   


17b. Sofern Frage 17 mit „Ja“ beantwortet wurde: Bitte geben Sie 
Ihren CDP-Score für den Bereich Wasser an 


 Bewertung         


 Jahr        


   


17c. Sofern Frage 17 mit „Ja“ beantwortet wurde: Bitte geben Sie 
Ihren CDP-Score für den Bereich Wald an 


 Bewertung         


 Jahr        


   


 



http://chm.pops.int/TheConvention/Amendments/Overview/tabid/7908/Default.aspx

http://chm.pops.int/TheConvention/Amendments/Overview/tabid/7908/Default.aspx

http://www.basel.int/TheConvention/Amendments/Overview/tabid/2759/Default.aspx

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
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F. VERANTWORTUNGSVOLLES LIEFERKETTENMANAGEMENT  HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


18. Gibt es in Ihrem Unternehmen CSR-
/Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten? 


Die CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten 
sind häufig entweder in einem konkreten Verhaltenskodex 
für Lieferanten oder in einem Dokument zum Verhalten 
des Unternehmens festgelegt, der/das sowohl für die 
internen Mitarbeiter als auch für externe 
Geschäftspartner wie beispielsweise Lieferanten gilt. Das 
Ziel dieser CSR-Anforderungen sollte es sein, gesunde 
Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und 
Umweltverantwortung in der gesamten Lieferkette zu 
fördern.  


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


  


18a. Sofern Frage 18 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Bereiche 
werden durch diese CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen abgedeckt?  
Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 


☐ Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer 


☐ Löhne und Sozialleistungen 


☐ Arbeitszeit 


☐ Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und erzwungene 
bzw. Unter Zwang geleistete Arbeit und Menschenhandel) 


☐ Ethische Rekrutierung 


☐ Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 


☐ Nichtdiskriminierung und Belästigung 


☐ Frauenrechte 


☐ Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion 


☐ Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern 


☐ Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung 


☐ Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften 


  


☐ Arbeitsschutz 


☐ Arbeitsschutz 


  


☐ Unternehmensethik 


☐ Korruptions- und Geldwäschebekämpfung 


☐ Datenschutz und Datensicherheit 


☐ Finanzielle Verantwortung (genaue Aufzeichnungen) 


☐ Offenlegung von Informationen 


☐ Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 


☐ Interessenkonflikte 


☐ Plagiate 


☐ Geistiges Eigentum 


☐ Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 


☐ Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung 


  


 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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☐ Umwelt 


☐ Berichterstattung über Treibhausgasemissionen 


☐ Energieeffizienz 


☐ Erneuerbare Energien 


☐ Dekarbonisierung 


☐ Wasserqualität, -verbrauch und -wirtschaft  


☐ Luftqualität 


☐ Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 


☐ Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 


☐ Abfallvermeidung 


☐ Wiederverwendung und Recycling 


☐ Tierschutz 


☐ Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung 


☐ Bodenqualität 


☐ Lärmemissionen 


☐ Sonstige Bereiche  (Bitte angeben)  


        


  


☐ Upstream-Lieferantenmanagement 


☐ Definition und Umsetzung ähnlicher Standards gegenüber 
eigenen Tier-1- 
Lieferanten 


☐ Verbindliche Anforderungen an Tier-1-Lieferanten zur 
Weitergabe von 
Standards entlang der Lieferkette 
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F. VERANTWORTUNGSVOLLES LIEFERKETTENMANAGEMENT  HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


18b. Sofern Frage 18 mit „Ja“ beantwortet wurde: Nutzt Ihr 
Unternehmen einen der folgenden Kanäle, um seine CSR-
/Nachhaltigkeitsanforderungen an die Lieferanten zu vermitteln?  Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. 


 


☐ In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Lieferantenschulungen 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Verhaltenskodex/Nachhaltigkeitsrichtlinien für Lieferanten 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Unternehmenswebsite/Lieferantenportal 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Keine 


  


18c. Über welche Prozesse verfügt Ihr Unternehmen, um zu prüfen, 
ob die Lieferanten Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen ? Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. 


Wenn ein Unternehmen Anforderungen an seine 
Lieferanten stellt, muss es Vorkehrungen treffen, um die 
Umsetzung dieser Anforderungen im Geschäftsbetrieb des 
Lieferanten zu überwachen. Die Überwachung der 
Lieferanten liefert Informationen und identifiziert 
Bereiche für gemeinsame positive Verbesserungen. Dies 
kann erreicht werden durch:  
> Bei einem Third-Party-Audit handelt es sich um eine 


externe Prüfung, die von unabhängigen 
Organisationen wie beispielsweise 
Registrierungsstellen (Zertifizierungsstellen) oder 
Aufsichtsbehörden durchgeführt wird.  


> Bei einem Second-Party-Audit handelt es sich um 
eine externe Prüfung, die von Kunden oder von 
anderen im Namen der Kunden durchgeführt wird. 
Sie kann auch durch Aufsichtsbehörden oder jede 
externe Partei durchgeführt werden, die ein formales 
Interesse an einem Unternehmen hat.  


> Ein Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ) 
kann verwendet werden, um die CSRund 
Nachhaltigkeitsaktivitäten einer Lieferkette zu 
bewerten und mögliche Verbesserungen zu 
ermitteln. 


☐ Third-Party-Audits (von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle 
durchgeführt) 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Second-Party-Audits (von Ihrem Unternehmen durchgeführt) 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch 


☐ Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ) 


☐ Keine 


 


 


   


19. Führt Ihr Unternehmen im Rahmen der Due-Diligence- 
/Sorgfaltsprüfung eine Nachhaltigkeitsrisikobewertung durch? 


 


☐ Ja 


☐ Nein 


  


19a. Sofern Frage 19 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welchen Umfang 
hat die Risikobewertung? Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


☐ Eigene Geschäftsbereiche 


☐ Unmittelbare Lieferanten (Tier 1) 


☐ Mittelbare Lieferanten (Tier n) 
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F. VERANTWORTUNGSVOLLES LIEFERKETTENMANAGEMENT  HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


19b. Sofern Frage 19 mit „Ja“ beantwortet wurde: Wie oft führt Ihr 
Unternehmen eine Risikobewertung durch? 


 


☐ Jährlich 


☐ Alle 2 Jahre 


☐ Ad hoc, wenn wir erwarten, dass sich die Risikosituation 
wesentlich ändert 


☐ Ad hoc, wenn wir wissen, dass ein Verstoß vorliegen könnte, z. 
B. aufgrund einer 


☐ Beschwerde 


 


G. VERANTWORTUNGSBEWUSSTE BESCHAFFUNG VON ROHSTOFFEN HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


20. Ist eines der folgenden Materialien in Ihren Produkten enthalten?  
Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


Platin wurde in die Prioritätenliste der Materialien 
aufgenommen, da dieses Metall zu den 
Platingruppenmetallen (PGM) gehört. Platin hat 
zusammen mit Palladium und Rhodium derzeit den 
höchsten Verbrauch in der Automobilindustrie. 


☐ Aluminium/Bauxit 


☐ Chrom 


☐ Kobalt 


☐ Kupfer 


☐ Baumwolle 


☐ Glas (Quarzsand) 


☐ Gold 


☐ Graphit (natürlich) 


☐ Leder 


☐ Lithium 


☐ Magnesium 


☐ Mangan 


☐ Glimmer 


☐ Molybdän 


☐ Nickel 


☐ Niobium 


☐ Palladium 


☐ Platin 


☐ Polysilizium 


☐ Seltene Erden 


☐ Rhodium 


☐ Naturkautschuk 


☐ Stahl/Eisen 


☐ Tantal 


☐ Zinn 


☐ Wolfram 


 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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☐ Zink 


☐ Alle 


   


 


G. VERANTWORTUNGSBEWUSSTE BESCHAFFUNG VON ROHSTOFFEN HINTERGRUNDINFORMATIONEN 


20a. Verfügt Ihr Unternehmen über eine Richtlinie für die 
verantwortungsbewusste Beschaffung dieser Rohstoffe? 


Eine Richtlinie für verantwortungsbewusste Rohstoffe ist 
ein Dokument, das das Engagement eines Unternehmens, 
für die nachhaltige und ethische Beschaffung von 
Rohstoffen zeigt, auf die sich die Geschäftsleitung geeinigt 
hat. Rohstoffe sind Primärrohstoffe, die zur Herstellung 
von Produkten verwendet werden.  
 
Von Unternehmen wird erwartet:  
> sicherzustellen, dass sie nicht zu 


Menschenrechtsverletzungen, Bestechung und 
Verstößen gegen ethische Grundsätze beitragen oder 
negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. 


> dass sie verifizierte konfliktfreie Hüttenwerke und 
Raffinerien für die Beschaffung von Zinn, Wolfram, 
Tantal und Gold, die in den von ihnen hergestellten 
Produkten enthalten sind, nutzen.  


 
Referenz: Responsible Minerals Initiative Für mehr 
Informationen zu bevorzugten Materialien, 
Produzentenländer und damit verbundenen Fragen der 
ökologischen Nachhaltigkeit, Sozialverträglichkeit und 
Unternehmensführung, siehe Raw Material Outlook und 
den Material Change Report. 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


 


 


   


20a1. Sofern Frage 20a mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche der 
folgenden Materialien werden von dieser Richtlinie abgedeckt? Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. 


 


☐ Aluminium/Bauxit 


☐ Chrom 


☐ Kobalt 


☐ Kupfer 


☐ Baumwolle 


☐ Glas (Quarzsand) 


☐ Gold 


☐ Graphit (natürlich) 


☐ Leder 


☐ Lithium 


☐ Magnesium 


☐ Mangan 


☐ Glimmer 


☐ Molybdän 


☐ Nickel 


☐ Niobium 


☐ Palladium 


 Fortsetzung auf der nächsten Seite 



https://www.rawmaterialoutlook.org/

https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf
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☐ Platin 


☐ Polysilizium 


☐ Seltene Erden 


☐ Rhodium 


☐ Naturkautschuk 


☐ Stahl/Eisen 


☐ Tantal  
 
 


☐ Zinn 


☐ Wolfram 


☐ Zink 


☐ Alle 


  


20b. Falls ein Rohstoff aus der obigen Liste ausgewählt wurde: Nimmt 
Ihr Unternehmen an rohstoffspezifischen Initiativen teil? 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


   


20c. Sofern Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold ausgewählt wurden: 
Verfügt Ihr Unternehmen über ein unternehmensweites 
Berichtsformular für Konfliktmineralien (CMRT)? 


Das Berichtsformular für Konfliktmineralien (Conflict 
Minerals Reporting Template -„CMRT") ist eine 
kostenlose, standardisierte Berichtsvorlage, die von der 
Responsible Minerals Initiative (RMI) entwickelt wurde 
und die Weitergabe von Informationen über das 
Herkunftsland der Mineralien und der verwendeten 
Hüttenwerke und Raffinerien in der Lieferkette erleichtert. 


☐ Ja 


 Bitte füllen Sie ein CMRT-Formular mit der neuesten Version von 
der RMI-Website aus und laden Sie es hoch 


☐ Nein 


 Bitte füllen Sie ein CMRT-Formular mit der neuesten Version von 
der RMI- Website aus und laden Sie es 


   


20d. Sofern Kobalt und/oder Glimmer ausgewählt wurden: Verfügt Ihr 
Unternehmen über ein unternehmensweites, erweitertes 
Berichtsformular für Konfliktmineralien (EMRT)? 


Das erweiterte Berichtsformular für Konfliktmineralien 
(EMRT) ist eine kostenlose Berichtsvorlage, die von der 
Responsible Minerals Initiative (RMI) entwickelt wurde, 
um Engpässe zu identifizieren und Informationen zur 
Sorgfaltspflicht in der Kobaltlieferkette zu sammeln. ☐ Ja 


 Bitte füllen Sie ein EMRT-Formular mit der neuesten Version von 
der RMI-Website aus und laden Sie es hoch 


☐ Nein 


 Bitte füllen Sie ein EMRT-Formular mit der neuesten Version von 
der RMI- Website aus und laden Sie es hoch 


   


21. Verfügt Ihr Unternehmen über ein Managementsystem für die 
verantwortungsbewusste Beschaffung von Rohstoffen oder führt es 
eine Visualisierung der Lieferkette (Supply-Chain-Mapping) durch? 


 


☐ Ja 


 Bitte laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch  


☐ Nein 


 



http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/?

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/
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H. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 


22. Bitte nutzen Sie das folgende Feld, um zusätzliche Informationen (z. B. Kommentare zu Richtlinien, Zeitplan für die 
Zertifizierung usw.) bereitzustellen. 
 


 


Drive Sustainability - The Automotive Partnership 


Drive Sustainability ist eine Automobilpartnerschaft zwischen BMW Group, Daimler Truck AG, Ford, Honda, Jaguar Land 
Rover, Mercedes-Benz AG, Scania CV AB, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars und Volvo Group. 
 
Diese von CSR Europe koordinierte Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette 
in der Automobilindustrie durch die Förderung eines gemeinsamen Konzepts innerhalb der Branche und durch die Integration 
von Nachhaltigkeit im gesamten Beschaffungsprozess voranzutreiben. 
 
Drive Sustainability unterliegt strengen kartellrechtlichen Maßnahmen. 


Über CSR Europe 


CSR Europe ist das führende europäische Business-Netzwerk für Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung. 
Mit unseren Firmenmitgliedern und nationalen CSR-Organisationen vereinen, inspirieren & unterstützen wir über 
10.000 Unternehmen auf lokaler, europäischer und weltweiter Ebene. 
 
Wir unterstützen Unternehmen & Industriesektoren bei ihrem Wandel und ihrer Zusammenarbeit im Hinblick auf praktische 
Lösungen und nachhaltiges Wachstum. Wir sind für systematischen Wandel; daher wollen wir gemäß der Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) gemeinsam mit den europäischen Regierungschefs und Interessengruppen eine übergeordnete Strategie für ein 
nachhaltiges Europa 2030 entwickeln. 


Der Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung kann unter den folgenden Bedingungen verwendet werden: 


Sie dürfen: 
Teilen – das Material in jedem beliebigen Medium oder Format kopieren und verteilen. Der Lizenzgeber kann diese 
Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. 
 
Gemäß folgender Bedingungen: 
Namensnennung – Sie müssen die Quelle entsprechend angeben, einen Link auf die Lizenz setzen und angeben, 
ob Änderungen vorgenommen wurden. Dies kann in jeder angemessenen Weise erfolgen, solange nichts darauf hinweist, 
dass der Lizenzgeber Sie oder Ihre Nutzung unterstützt. 
Nicht kommerziell – Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen. 
Keine Bearbeitung – Wenn Sie das Material umarbeiten, umwandeln oder darauf aufbauen, dürfen Sie das geänderte 
Material nicht verbreiten. 
Keine zusätzlichen Einschränkungen – Sie dürfen keine rechtlichen oder technischen Maßnahmen anwenden, 
die Andere rechtlich darin einschränken, etwas zu unternehmen, was gemäß der Lizenz erlaubt ist. 
 
Hinweise: 
Sie müssen die Lizenz nicht für gemeinfreie Elemente des Materials befolgen oder wenn Ihre Nutzung durch eine 
anwendbare Ausnahme oder Einschränkung zulässig ist. 
Jede Garantie ist ausgeschlossen. Möglicherweise gewährt Ihnen die Lizenz nicht alle Berechtigungen, die Sie für die 
beabsichtigte Verwendung benötigen. Beispielsweise können andere Rechte, wie Werbung, Datenschutz oder moralische 
Rechte, Ihre Nutzung des Materials einschränken. 
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Frage Antworten Nachhaltigkeitsbewertung 


1. Hat Ihr Unternehmen einen Vertreter der obersten Führungsebene für Umwelt-, 
Sozial-, Ethik- oder Menschenrechtsfragen ernannt? 


Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


1a. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für soziale 
Nachhaltigkeit verantwortlich ist? 


Ja 0,93% 


Nein 0,00% 


1b. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für 
Compliance/Unternehmensethik verantwortlich ist? 


Ja 0,93% 


Nein 0,00% 


1c. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für ökologische 
Nachhaltigkeit verantwortlich ist? 


Ja 0,93% 


Nein 0,00% 


1d. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für die Überwachung 
von Nachhaltigkeitsrisiken (z.B. einen Menschenrechtsbeauftragten) 
verantwortlich ist? 


Ja 0,93% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Indikator 3,71% 


2. Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen Bericht über die Soziale Verantwortung 
der Unternehmen (CSR)/Nachhaltigkeit? 


Ja, gemäß der Global Reporting Initiative (GRI) - bzw. einem 
anderen international anerkannten Standard 


3,00% 


Ja, als integrierter Bestandteil des Jahresberichts, 
z.B. Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht, nach GRI- oder einem 
anderen international anerkannten Standard 


3,00% 


Ja, aber nicht nach anderen international anerkannten 
Standards 


1,50% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 3,00% 


2a. Ist eine Prüfung/Bestätigung Ihres jüngsten Berichts durch einen Dritten 
erfolgt? 


Ja, das Bestätigungsschreiben ist in dem Bericht enthalten 0,19% 


Teilweise geprüft/bestätigt, der Umfang wird im 
Bestätigungsschreiben erläutert 


0,19% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


2b.1 Welche Elemente werden in dem CSR-Bericht zu Menschenrechten 
offengelegt? 


Die von unserem Unternehmen identifizierten potenziellen 
und tatsächlichen Menschenrechtsrisiken 


0,06% 


Beschreibung der bestehenden Maßnahmen, die unser 
Unternehmen bereits ergriffen hat, um Menschenrechtsrisiken 
zu begegnen, sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen 


0,06% 


Beschreibung zukünftiger Maßnahmen, die unser 
Unternehmen zur Handhabung unserer Menschenrechtsrisiken 
plant 


0,06% 


Wir berichten nicht über die Menschenrechtsrisiken in 
unserem Unternehmen 


0,00% 


SAQ 5.0 Punktesystem 
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Höchstwertung für Frage 0,19% 


2b.2 Welche Elemente werden in dem CSR-Bericht zur Umwelt offengelegt? Die identifizierten Umweltrisiken unseres Unternehmens 0,06% 


Beschreibung der bestehenden Maßnahmen, die unser 
Unternehmen bereits ergriffen hat, um Umweltrisiken zu 
begegnen, sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen 


0,06% 


Beschreibung der zukünftigen Maßnahmen, die unser 
Unternehmen zur Handhabung unserer Umweltrisiken plant 


0,06% 


Wir berichten nicht über die Umweltrisiken unseres 
Unternehmens 


0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


2c. Berichtet Ihr Unternehmen jährlich über die Erfüllung der gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten (z.B. LkSG) im Vorjahr? 


Ja 0,19% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


Höchstwertung für Indikator 3,75% 


3. Verfügt Ihr Unternehmen über einen 
Verhaltenskodex? 


Ja 6,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 6,00% 


3a. Organisiert Ihr Unternehmen Schulungen zum Verhaltenskodex für Ihre 
Mitarbeiter? 


Ja 4,00% 


Nein, aber wir kommunizieren unseren Verhaltenskodex über 
Extranet/Broschüren usw. 


2,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 4,00% 


Höchstwertung für Indikator 10,00% 


4. Verfügt Ihr Unternehmen über einen Beschwerdemechanismus oder ein 
dokumentiertes Beschwerdeverfahren an diesem Standort? 


Ja 3,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 3,00% 


4a. Was sind die Merkmale des Beschwerdemechanismus oder 
Beschwerdeverfahrens Ihres Unternehmens? Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


Gibt an, wer für das Beschwerdeverfahren zuständig ist (es gibt 
eine Beschwerdestelle, an die sich Dritte direkt oder über 
einen externen Dienstleister wenden können) 


0,02% 


Die vom Unternehmen beauftragte(n) verantwortliche(n) 
Person(en) ist/sind unparteiisch, unabhängig und 
weisungsungebunden 


0,02% 


In den schriftlichen Regeln des Beschwerdeverfahrens werden 
die einzelnen Schritte des Beschwerdeverfahrens beschrieben 
und die ungefähre Dauer der einzelnen Schritte angegeben. 


0,02% 


Die schriftlichen Regeln des Beschwerdeverfahrens werden in 
allen Ländern, in denen wir tätig sind, in den jeweiligen 
Landessprachen öffentlich zugänglich gemacht 


0,02% 


Der Beschwerdeführer erhält bei der Meldung der Beschwerde 
eine Empfangsbestätigung 


0,02% 


Die Identität des Beschwerdeführers wird vertraulich 
behandelt 


0,02% 


Verpflichtung zum Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Beschwerdeführer 


0,02% 


Beschwerden können anonym gemeldet werden 0,02% 
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Der Beschwerdeführer oder sein Vertreter wird während der 
Abhilfe/Behebung konsultiert 


0,02% 


Bewertung der Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens 
mindestens einmal alle 12 Monate und auf Ad-hoc-Basis 


0,02% 


Rechtsbehelfsverfahren 0,02% 


Keiner der oben genannten Punkte 0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


4b. Welche Art von Beschwerden können eingereicht werden? Bitte alle 
Zutreffenden ankreuzen. 


Menschenrechtsbeschwerden 0,06% 


Umweltbezogene Beschwerden 0,06% 


Unethische Geschäftspraktiken 0,06% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


4c. Für welche Interessengruppen steht das Beschwerdeverfahren zur Verfügung? 
Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


Interne Interessengruppen (Mitarbeiter, die vom 
Unternehmen fest/zeitlich befristet angestellt sind, 
unmittelbare Lieferanten, Dienstleister usw.) 


0,09% 


Externe Interessengruppen (Auftragnehmer, mittelbare 
Lieferanten, lokale Gemeinschaften usw.) 


0,09% 


Andere 0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


4d. Wie optimiert Ihr Unternehmen die Zugänglichkeit des Beschwerdeverfahrens 
für alle Interessengruppen, die berechtigt sind, es zu nutzen? Bitte alle 
Zutreffenden Durch die Durchführung von Schulungen 


Durch die Durchführung von Schulungen 0,06% 


Durch verschiedene Medien 0,06% 


Online 0,00% 


Telefon 0,00% 


Email 0,00% 


App 0,00% 


Durch die Teilnahme an einem gemeinsamen 
Beschwerdeverfahren der Branche 


0,06% 


Keiner der oben genannten Punkte 0,00% 


Höchstwertung für Frage 0,19% 


Höchstwertung für Indikator 3,75% 


5. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zu Menschenrechten und 
Arbeitsbedingungen? 


Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


5a. Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt? Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer 


0,29% 


Löhne und Sozialleistungen 
0,29% 


Arbeitszeit 
0,29% 


Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und 
erzwungene bzw. Unter Zwang geleistete Arbeit und 
Menschenhandel) 


0,29% 


Ethische Rekrutierung 0,29% 


Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 0,29% 


Nichtdiskriminierung und Belästigung 0,29% 


Frauenrechte 0,29% 


Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion 0,29% 


Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern 0,29% 


Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung 0,29% 


Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften 0,29% 


Höchstwertung für Frage 3,48% 


5b. Organisiert Ihr Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer Ja 2,32% 
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Richtlinie zum Thema Menschenrechte und Arbeitsbedingungen? Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw. 


1,16% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,32% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 


6. Verfügt Ihr Standort über ein Managementsystem zur Handhabung von Fragen 
der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen? 


Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, 
zertifiziertes 


10,00% 


Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


7,50% 


Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 5,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Indikator 10,00% 


7. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle, schriftliche Arbeitsschutzrichtlinie, 
die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen 
Standards entspricht? 


Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


7a. Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt? Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. 


Persönliche Schutzausrüstung 0,50% 


Maschinensicherheit 0,50% 


Notfallvorsorge 0,50% 


Stör- und Unfallmanagement 0,50% 


Arbeitsplatz-Ergonomie 0,50% 


Handhabung von chemischen und/oder 


biologischen Stoffen 


0,50% 


Brandschutz 0,50% 


Höchstwertung für Frage 3,48% 


7b. Organisiert Ihr Unternehmen für Ihre Mitarbeiter Schulungen zum Thema 
Arbeitsschutzrichtlinie? 


Ja 2,32% 


Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw. 


1,16% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,32% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 


8. Verfügt Ihr Standort über ein Arbeitsschutz-Managementsystem? Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, 
zertifiziertes 


10,00% 


Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


7,50% 


Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 5,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Indikator 10,00% 


9. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zur Unternehmensethik? Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


9a. Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt? Korruptions- und Geldwäschebekämpfung 0,35% 


Datenschutz und Datensicherheit 0,35% 


Finanzielle Verantwortung (genaue Aufzeichnungen) 0,35% 


Offenlegung von Informationen 0,35% 


Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 0,35% 


Interessenkonflikte 0,35% 
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Plagiate 0,35% 


Geistiges Eigentum 0,35% 


Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 0,35% 


Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung 0,35% 


Höchstwertung für Frage 3,48% 


9b. Sofern Frage 9 mit „Ja“ beantwortet wurde: Organisiert Ihr Unternehmen 
Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer Unternehmensethikrichtlinie?  


Ja 2,32% 


Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw 


1,16% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,32% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 


10. Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Umweltrichtlinie, die 
eine Verpflichtung zu gesetzmäßigem Handeln, kontinuierlicher 
Messung und kontinuierlicher Verbesserung der Umweltleistung 
enthält? 


Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


10a. Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Richtlinie abgedeckt?  Bitte 
alle Zutreffenden ankreuzen. 


Berichterstattung über Treibhausgasemissionen 0,25% 


Energieeffizienz 0,25% 


Erneuerbare Energien 0,25% 


Dekarbonisierung 0,25% 


Wasserqualität, -verbrauch und -wirtschaft 0,25% 


Luftqualität 0,25% 


Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 0,25% 


Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 0,25% 


Abfallvermeidung 0,25% 


Wiederverwendung und Recycling 
0,25% 


Tierschutz 0,25% 


Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung 0,25% 


Bodenqualität 0,25% 


Lärmemissionen 0,25% 


Sonstige Bereiche 0,00% 


Höchstwertung für Frage 3,48% 


10b. Organisiert Ihr Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Ihrer 
Umweltrichtlinie? 


Ja 2,32% 


Nein, aber wir kommunizieren sie über Intranet/Broschüren 
usw. 


1,16% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,32% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 


11. Verfügt Ihr Standort über ein Umwelt-Managementsystem? Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, 
zertifiziertes. 


10,00% 


Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


8,00% 


Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 6,00% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Indikator 10,00% 
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12. Verfügt Ihr Standort über ein Energie-Managementsystem? Ja, wir verfügen über ein international anerkanntes, 
zertifiziertes. 


3,75% 


Ja, wir verfügen über ein national anerkanntes, zertifiziertes 
Managementsystem 


2,81% 


Ja, aber das System ist nicht zertifiziert 1,88% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Indikator 3,75% 


16. Verwendet Ihr Standort bei der Produktion oder im Betrieb Stoffe, die 
Beschränkungen aufgrund nationaler oder internationaler gesetzlicher 
Bestimmungen unterliegen? 


Ja 0,00% 


Nein 5,80% 


Höchstwertung für Frage 5,80% 


16a. Verfügt Ihr Standort über ein schriftliches Verfahren zur Handhabung von 
Stoffen, die aufgrund von Vorschriften Beschränkungen unterliegen? 


Ja 5,80% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 5,80% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 


18. Gibt es in Ihrem Unternehmen CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an 
Lieferanten? 


Ja 0,00% 


Nein 0,00% 


18a. Welche Bereiche werden durch diese CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen 
abgedeckt?  Bitte alle Zutreffenden ankreuzen. 


Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer 0,08% 


Löhne und Sozialleistungen 0,08% 


Arbeitszeit 0,08% 


Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und 
erzwungene bzw. Unter Zwang geleistete Arbeit und 
Menschenhandel) 


0,08% 


Ethische Rekrutierung 0,08% 


Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 0,08% 


Nichtdiskriminierung und Belästigung 0,08% 


Frauenrechte 0,08% 


Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion 0,08% 


Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern 0,08% 


Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung 0,08% 


Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften 0,08% 


Arbeitsschutz 1,00% 


Korruptions- und Geldwäschebekämpfung 0,10% 


Datenschutz und Datensicherheit 0,10% 


Finanzielle Verantwortung (genaue Aufzeichnungen) 0,10% 


Offenlegung von Informationen 0,10% 


Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 0,10% 


Interessenkonflikte 0,10% 


Plagiate 0,10% 


Geistiges Eigentum 0,10% 


Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 0,10% 


Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung 0,10% 


Berichterstattung über Treibhausgasemissionen 0,07% 


Energieeffizienz 0,07% 


Erneuerbare Energien 0,07% 
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Dekarbonisierung 0,07% 


Wasserqualität, -verbrauch und -wirtschaft 0,07% 


Luftqualität 0,07% 


Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 0,07% 


Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 0,07% 


Abfallvermeidung 0,07% 


Wiederverwendung und Recycling 0,07% 


Tierschutz 0,07% 


Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung 0,07% 


Bodenqualität 0,07% 


Lärmemissionen 0,07% 


Sonstige Bereiche 0,07% 


Definition und Umsetzung ähnlicher Standards gegenüber 
eigenen Tier-1-Lieferanten 


0,50% 


Verbindliche Anforderungen an Tier-1-Lieferanten zur 
Weitergabe von Standards entlang der Lieferkette 


0,50% 


Höchstwertung für Frage 5,00% 


18b. Nutzt Ihr Unternehmen einen der folgenden Kanäle, um seine CSR-
/Nachhaltigkeitsanforderungen an die Lieferanten zu vermitteln? 


In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 1,00% 


Lieferantenschulungen 0,70% 


Verhaltenskodex/Nachhaltigkeitsrichtlinien für Lieferanten 0,50% 


Unternehmenswebsite/Lieferantenportal 0,30% 


Keine 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,50% 


18c. Über welche Prozesse verfügt Ihr Unternehmen, um zu prüfen, ob die 
Lieferanten Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen ? 


Third-Party-Audits (von einer akkreditierten 
Zertifizierungsstelle durchgeführt) 


1,00% 


Second-Party-Audits (von Ihrem Unternehmen durchgeführt) 1,00% 


Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ) 0,50% 


Keine 0,00% 


Höchstwertung für Frage 2,50% 


Höchstwertung für Indikator 10,00% 


20. Ist eines der folgenden Materialien in Ihren Produkten enthalten? Aluminium/Bauxit 0,00% 


Chrom 0,00% 


Kobalt 0,00% 


Kupfer 0,00% 


Baumwolle 0,00% 


Glas (Quarzsand) 0,00% 


Gold 0,00% 


Graphit (natürlich) 0,00% 


Leder 0,00% 


Lithium 0,00% 


Magnesium 0,00% 


Mangan 0,00% 


Glimmer 0,00% 


Molybdän 0,00% 


Nickel 0,00% 
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Niobium 
0,00% 


Palladium 0,00% 


Platin 0,00% 


Polysilizium 0,00% 


Seltene Erden 0,00% 


Rhodium 0,00% 


Naturkautschuk 0,00% 


Stahl/Eisen 0,00% 


Tantal 0,00% 


Zinn 0,00% 


Wolfram 0,00% 


Aluminium/Bauxit 0,00% 


Zink 0,00% 


Alle 5,80% 


Höchstwertung für Frage 4,35% 


20a. Verfügt Ihr Unternehmen über eine Richtlinie für die 
verantwortungsbewusste Beschaffung dieser Rohstoffe? 


Ja 4,35% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 4,35% 


21. Verfügt Ihr Unternehmen über ein Managementsystem für die 
verantwortungsbewusste Beschaffung von Rohstoffen oder führt es 
eine Visualisierung der Lieferkette (Supply-Chain-Mapping) durch? 


Ja 1,45% 


Nein 0,00% 


Höchstwertung für Frage 1,45% 


Höchstwertung für Indikator 5,80% 
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Abhängig von der Geschäftstätigkeit und der Branche des Lieferanten sind einzelne Fragen nicht relevant. Diese Fragen haben entsprechend keinen 
Einfluss auf die BMW-Nachhaltigkeitsbewertung. Die Geschäftstätigkeit sowie die Branche (NACE-Code) wird am Anfang des Fragebogens angegeben.
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1. Opening Statement 


The BMW Group is a global market leader in developing and manufacturing innovative premium 
automobiles and motorcycles, and providing financial services.  


Globally, the BMW Group production network comprises 31 production and assembly facilities on 6 
continents and its global sales network extends across more than 140 countries with over 3,600 BMW, 
1,600 MINI, 150 Rolls Royce and more than 1,200 BMW Motorcycle dealerships. The BMW Group 
produced 2,399,632 vehicles in 2022, across its various brands.  


In addition to its commitment to individual mobility, the BMW Group recognises its social responsibility - 
particularly to uphold human rights and reduce the risk of Modern Slavery within it’s business and supply 
chains. At 31 December 2022, the BMW Group employed a workforce of 149,475 people worldwide. 


One of the 11 key focus areas of the BMW Group globally in 2022 was environmental and social standards 
and respect for human rights in the supply chain, particularly regarding the procurement of raw materials 
for electric mobility applications. 


This joint statement is being submitted on behalf of the following BMW Group Australia entities: 


• BMW Australia Ltd 


• BMW Australia Finance Limited 


• BMW Sydney Pty Ltd 


• BMW Melbourne Pty Limited 


It sets out details of operations across BMW Group Australia, its supply chains, and measures taken to 
address risks of modern slavery in the reporting period from 1 January to 31 December 2022. 


2. Structure and Operations 


All entities that comprise BMW Group Australia are wholly owned subsidiaries, with the ultimate parent 
company being Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), which is headquartered in 
Munich, Germany.  This global group of companies is referred to as ‘BMW Group’ throughout this report. 


BMW Australia Ltd (BMW Australia) is the sales company in Australia for the BMW, MINI and BMW 
Motorrad vehicle brands. Although BMW AG is also the parent company for the Rolls Royce Motor Cars 
brand, BMW Australia does not facilitate the sale, service or promotion of these vehicles in Australia. 


BMW Australia Finance Limited (BMWAF) is a financial services company which provides wholesale 
finance to dealerships and regulated consumer loans and commercial finance to retail customers who 
purchase BMW Group vehicles from an approved dealer. 


BMW Sydney Pty Limited (BMW Sydney) is a dealership wholly owned by BMW Australia based in 
Rushcutters Bay, Sydney, providing vehicle sales, parts sales and vehicle service of BMW, BMW Motorrad 
and MINI vehicles. 


BMW Melbourne Pty Limited (BMW Melbourne) is a legal entity wholly owned by BMW Australia, which 
was associated with the operation of a Melbourne based dealership up until that facility was sold in 2017. 
Although the corporate entity remains, it is dormant and had no associated operations during the 
reporting period. This report therefore includes no detail in relation to supply chains or modern slavery 
risks during the reporting period for this entity. 
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Throughout this report the related bodies corporate registered within Australia (comprising BMW 
Australia, BMWAF, BMW Sydney and BMW Melbourne) are collectively referred to as ‘BMW Group 
Australia’. 


2.1 Supply Chains 


The supply chains of BMW Group Australia differ based upon the goods and services provided for 
each of the entities outlined above. 


2.1.1 BMW Australia 


The automotive supply chain is complex, often involving a diverse mix of suppliers, both within 
Australia and overseas.  


All vehicles across BMW Australia’s brands are manufactured overseas in facilities operated by the 
BMW Group or it’s approved service providers and imported by BMW Australia into the Australian 
market. Manufacturing locations for vehicles and parts imported by BMW Australia include 
Germany, Brazil, Netherlands, Austria, South Africa, United States of America, United Kingdom, 
Mexico, India, and China. Each BMW Group manufacturing location is strictly controlled by 
subsidiary corporations of the BMW Group or the relevant appointed service provider according to 
BMW Group guidance in relation to manufacturing processes, supplier management, audit, and 
oversight. These controls include measures in relation to human rights and anti-slavery outlined in 
further detail in section 4 below.  


Locally, BMW Australia procured various services, including professional corporate services 
(marketing, legal, consulting services), vehicle delivery services, roadside assistance services and 
warehousing and logistics services. The procurement and management of these locally acquired 
services are directly overseen by BMW Australia, provided by a specialist procurement team with 
support from internal governance, legal and compliance functions.  
 


2.1.2 BMWAF 


BMWAF’s supply chain is less complex than that of BMW Australia. The majority of BMWAF’s 
suppliers are based in Australia with the exception of some call centre operations and the provision 
and development of information technology. Most suppliers provide services rather than goods. The 
services provided included financial services, call centre operations, provision and/or development 
of information technology, credit reporting services, debt recovery services, marketing services, 
training, travel, and professional advisory services such as accounting and legal services.  


2.1.3 BMW Sydney 


BMW Sydney’s supply chains incorporate goods and services ranging from vehicles and parts, as 
well as products associated with vehicle servicing including required consumable goods, washing 
and detailing services, logistics and transport services, marketing and advertising services, food and 
beverage services, recruitment, cleaning, waste disposal services, professional services, finance 
and insurance products, and information technology products and services. 


BMW Sydney is supported by head office services provided by BMW Australia, including in relation 
to compliance and legal matters. 
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3. Risks of Modern Slavery 


In the preparation of this report BMW Group Australia has continued to build upon the initial detailed 
review of supply chains across the entities outlined above conducted for the 2020-21 Financial Year. To 
inform the preparation of this statement, BMW Group Australia again retained professional advisors to 
complete an updated mapping of its supply chain risks and conduct a risk assessment of its supply chain 
over the reporting period.  


Overall, the categories of suppliers identified by the professional advisors as presenting a higher risk of 
modern slavery within BMW Group Australia’s operations were monitored. Further proactive measures for 
the identification and mitigation of modern slavery risks are outlined in section 4 of this report. 


3.1 BMW Australia 


Some countries from which BMW Australia sources BMW produced vehicles and parts (such as 
China, India, and South Africa) present an increased risk of modern slavery1. Although generally these 
countries exhibit a higher overall risk to modern slavery, production facilities and supply 
arrangements established in these countries are under direct BMW Group management and are 
required to comply with BMW Group policies and requirements regarding manufacturing processes 
and procurement arrangements. An overview of these policies and requirements is included in 
section 4 below.  


Analysis undertaken by the professional advisors down to 10 tiers of BMW Australia’s supply chain 
and identified that the greatest modern slavery risk presented at tier two of the supply chain.  


The top three highest risk industries identified were: 


• other business services;  


• crude petroleum and services related to crude oil extraction, excluding surveying; and  


• printed matter and recorded media.  


These results suggest the need for BMW Australia to engage with key suppliers to ensure they are 
enforcing appropriate procurement processes through their own supplier arrangements, to ensure 
risks in these subsequent tiers is mitigated. 


3.2 BMW AF 


BMW AF’s supply chains are predominately made up of the provision of services rather than 
manufactured goods, with most expenditure based in Australia which has a geographically lower risk 
of modern slavery. However, some services are hosted in or by providers based in the other countries 
which may have an inherently higher risk than Australia.  


BMWAF continued to identify and manage Modern Slavery Risk by: 


• conducting Risk Assessments for new providers; 


• updated the Risk ratings for all providers who were active in 2022; 


• utilised the services of an external consultant specialising in Modern Slavery Risk to map and 


make a specific assessment of its supply chain for the reporting period.  


• retained the assessment of individuals suppliers’ risks in the BMWAF internal Risk 


Assessment register; and   


 
1 Some countries have medium vulnerability ratings according to the 2018 Global Slavery Index. 
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• vendors in the supply chain which had a higher modern slavery risk were subject to BMW 


Group’s enhanced due diligence and responsible procurement policies. 


The risks of modern slavery practices in BMWAF’s supply chains are spread across a number of 
industry categories including business management services and computer and technological 
services. The highest likelihood of slavery in the supply chain is occurring in Australia, the Philippines, 
China and India. 


BMWAF’s risk of modern slavery is mostly higher in tiers 2 and 3 and is comparatively low in tier 1. 


3.3 BMW Sydney 


BMW Sydney’s suppliers have some similarity with that of BMW Australia and BMWAF, incorporating 
the vehicles and financial service products, as well as a number of connections to BMW Group global 
supply chain.  It does however, differ in relation to specific local suppliers related to its dealership 
operations involving a higher range of third parties outside of the BMW Group global ecosystem of 
companies. This includes the procurement of consumables, vehicle cleaning and detailing services.  


The varied nature of BMW Sydney’s suppliers means its risk profile is relatively higher than the other 
BMW Group Australia companies. 


Analysis undertaken by the professional advisors undertaken down to 10 tiers of BMW Sydney’s 
supply chain identified the highest risk industry to be crude petroleum and services related to crude 
oil extraction, excluding surveying.  Suppliers in this industry were found to be based in countries 
including Vietnam, Indonesia and Nigeria with the highest risk appearing at the second tier.  Again, 
this suggests that BMW Sydney must work with its suppliers to ensure that they are able to mitigate 
the risks further down their respective supply chains.   


 


4. Modern slavery risk mitigation 


The BMW Group in Australia and internationally, share a commitment to continuous improvement in the 
management of modern slavery risks and the improvement of human rights and working conditions in all 
our operations and supply chains.  


The BMW Group recognises its responsibility as a company to respect human rights and environmental 
standards as they apply to our own business activities and our global supply chains. We ensure these 
fundamental rights are observed by assigning clear responsibilities through a wide range of different 
measures. 


To support and monitor these due diligence requirements and processes, the Board of Management of 
BMW AG appointed the Chief Compliance Officer as Human Rights Officer in December 2021. 


As a consequence, the BMW Group globally has implemented a number of measures key to the 
management of modern slavery risks throughout the globe, which are supported by targeted measures 
undertaken by BMW Group Australia for the Australian market. A summary of some key mitigations across 
both the global BMW Group and BMW Group Australia are outlined below. 


4.1 BMW Group 


The BMW Group has established appropriate due diligence processes to ensure compliance with 
social and environmental standards – both within our own company and sales network and in our 
relationships with suppliers and other business partners. We are guided by internationally recognised 
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standards, including the International Bill of Human Rights, the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights and the Ten Principles of the UN Global Compact. The demands arising from these 
commitments for our company, our supply chain and our other business partners are anchored at the 
BMW Group through internal standards: 


In December 2022 BMW Group published our Policy Statement on Respect for Human Rights and 
Corresponding Environmental Standards. Our statement recognises our commitment to uphold 
human rights and, in particular, reduce the risk of Modern Slavery within our company and our supply 
chains and includes specific commentary on: 


• Prohibition of child labour. In accordance with ILO Core Labour Standards, we adhere to 
minimum employment ages and categorically reject child labour; 


• Prohibition of forced labour. In accordance with ILO Core Labour Standards, we strongly 
oppose the use of forced or unlawful compulsory labour in our business activities, from the 
very beginning of the supply chain. This also includes all forms of modern slavery and human 
trafficking. All employment contracts with the BMW Group or with enterprises and suppliers 
commissioned by it must always be concluded on a voluntary basis; 


It is our expectation that our business partners are as committed to respecting human rights as we 
are. Importantly, we fully inform our partners about the BMW Group’s commitment and codify our 
expectations within our supplier and retailer contracts.  


4.1.1 BMW Group Code of Human Rights and Working Conditions 


In October 2018, (updated in 2020) the Board of Management and General Works Council of BMW 
Group signed the Code on Human Rights and Working Conditions. This Code is oriented towards 
the main international standards on human rights and working conditions, such as the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.  


The Code outlines how the BMW Group of companies promotes respect for human rights and good 
working conditions and implements the core labour standards of the International Labour 
Organisation (ILO). It covers important topics such as equal treatment of all employees, the right to 
health and safety at work and protection of the personal data of employees and customers. 


All BMW Group employees are duty-bound to comply with the Code and align their business 
activities with the principles set out in it. 


The BMW Group does not tolerate child labour, and any forced or compulsory labour, of any kind.  
At its facilities the BMW Group respects the human rights of local communities potentially affected 
by its business activities.  Equal treatment of all employees is a fundamental principle of our 
corporate policy and the protection and promotion of employee health and safety is a top priority. 


Where human rights abuses are suspected, employees can raise their concerns either with their 
supervisors, compliance representatives or via the reporting methods (SpeakUp Line and 
Whistleblower processes) noted below. 


Progress in implementing the BMW Group Code on Human Rights and Working Conditions is 
reported to the global BMW Group Compliance Officer, BMW Group Sustainability Circle and BMW 
Group Sustainability Board. 


4.1.2 Joint Declaration on Human Rights and Working Conditions in the BMW Group 


Since 2005, our Joint Declaration on Human Rights and Working Conditions (updated in 2010) has 
been our benchmark for value-oriented corporate governance. This commitment was developed 
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with the participation of our employee representatives and the trade union and is in line with globally 
recognised guidelines for environmental and social standards – such as the basic principles of the 
UN Global Compact. All of our tier-1 suppliers are called upon to observe the principles and rights 
set forth in the guidelines of the UN Initiative ‘Global Compact’ and the ‘ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up’ and to align their due diligence 
process with the requirements of the ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ by the 
United Nations. 


4.1.3 The BMW Group Sustainability Standard 


We are strongly committed to ethical business conduct throughout our business operations and in 
our supply chains, as outlined in our BMW Group Supplier Sustainability Policy.  


The BMW Group Sustainability Standard for the supplier network advises suppliers of the basic 
principles, standards, and expectations with regards to social responsibility.  


All suppliers are called upon to implement a due diligence process themselves, to ensure that their 
contractors and sub-contractors comply with the standards and rules set out in this document, as 
well. This includes, but is not limited to contractual agreements, a supplier policy for sustainable 
procurement and audits. Suppliers shall map their supply chain to effectively identify, analyse and 
prioritize material ESG-risks and take appropriate measures to address them properly 


4.2 BMW Group Australia 


At a local supply chain level, BMW Group Australia maintains a number of further processes, based 
upon the guiding requirements of the global BMW Group, to identify and minimise risks relating to 
human rights, including modern slavery. Existing measures have been further expanded on as a result 
of BMW Group Australia’s preparations for this report and the assessment and analysis of modern 
slavery risks outlined above. 


A summary of these processes and controls are included below. 


4.2.1 Procurement processes 


BMW Group Australia’s procurement processes form a key checkpoint in our protections against 
modern slavery risks. 


Our ethical procurement practices are outlined in our Procurement Policies as well as the BMW 
Australia Finance Provider Management Instruction, including the process for identifying, assessing 
and addressing modern slavery risk throughout the procurement process.  


Vendors are assessed to determine their modern slavery risk based on geographical location, 
industry and total spend. Those identified as having a higher modern slavery risk are required to 
submit a modern slavery questionnaire to help further assess their risk profile. In addition BMW 
Group Australia undertakes Business Relations Compliance (BRC) checks of suppliers in 
accordance with the BMW Group Business Relationship Compliance Framework. This now 
integrates a human rights check for business partners. 


4.2.2 Human rights guidance information for staff 


An internal intranet page, collating key information in relevant to BMW’s Human Rights and modern 
slavery obligations is accessible by all staff across BMW Group Australia. It includes key documents 
referred to in this report, including the BMW Group Code of Human Rights and Working Conditions 
and Joint Declaration on Human Rights and Working Conditions in the BMW Group, as well as 
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materials on Human Rights management and general guidance on a range of human rights 
concerns. 


4.2.3 SpeakUp Line and Whistleblower processes 


BMW Group Australia provides a number of avenues for current and former staff, suppliers and 
business contacts to confidentially and anonymously identify and report misconduct, compliance 
issues or potentially illegal activity to senior staff members, including in relation to human rights and 
modern slavery.  


One such avenue is the BMW Group SpeakUP Line. The BMW Group SpeakUP Line is available 
throughout the day in a total of 34 languages in all countries in which the BMW Group operates via 
local, toll-free numbers. Concerns may also be reported online. 


Additionally, BMW Group Australia is fully compliant with Australian Whistleblowing requirements 
and provides publicly available whistleblowing information on its websites across all brands. 


4.2.4 Assessment of modern slavery risks 


BMW Group Australia has undertaken two independent assessments of its modern slavery risks and 
supply chains. These consisted of engagement with an external consultant specialising in the 
assessment of modern slavery risks, the collation and analysis of supplier arrangements and the 
development of detailed reports outlining risks relating to geography, expenditure and industry risks 
throughout the supply chain of each of the entities covered by this report. 


In addition, we have introduced a risk assessment to determine the modern slavery risk of new 
vendors and identify whether further due diligence is required before engagement. This process is 
continuing to be developed. 


4.2.5 Modern Slavery Supplier Survey 


BMW Group Australia requires new high risk vendors to complete a modern slavery supplier survey. 
The survey identifies specific risks within the supply chain as well as what controls they have 
implemented.  


The results of the surveys, along with the Risk Assessment inform BMW Group Australia’s risk 
assessment. 


4.2.6 Register of suppliers with increased modern slavery risk 


BMW Group Australia has implemented a register of identified suppliers with increased modern 
slavery risks within its supply chains in order to guide future mitigations. This register contains a 
record of the modern slavery risk assessment.  


Suppliers with risks above a defined threshold are subject of further engagement actions to manage 
the identified risks. 


4.2.7 Modern Slavery Training and Awareness 


BMW Group Australia has provided information to all associates to increase awareness of modern 
slavery risks within our local and Global supply chains. The guidance provided includes: 


• definition of modern slavery; 


• how to recognise modern slavery risks; 


• action to be taken when a modern slavery risk is identified; and 
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• how to escalate incidents. 


Additionally, face to face training is conducted within the BMWAF induction program and within our 
Compliance awareness and training programs delivered throughout the course of the year. 


4.2.8 Modern slavery clauses in relevant agreements 


All standard contracts for the procurement of goods and services include clauses that place an 
obligation on the counterparty to comply with the law and allow BMW Group Australia to conduct an 
audit of the provider and to check the Subcontractor’s compliance with the agreement and the Law.  
These extend to Modern Slavery obligations. 
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5. Ongoing assessment of effectiveness 


It is important to measure our overall modern slavery response overall and between reporting periods. We 
recognise that our framework should continue to develop and this statement provides an opportunity to 
assess where we have been able to effectively implement our proposed actions and those which have not 
yet been achieved. The following table provides a list of activities with a progress report in achieving them. 


Area of Focus Improvement Activities Progress Report 


Governance Strengthen policies 
relating to modern 
slavery 


Implement a specific Modern 
Slavery Policy/Procedure to 
inform our Procurement and 
Provider Management 
processes. 


A BMW Group Australia Modern 
Slavery Policy has been drafted. 


The inclusion of Modern Slavery 
in the BMWAF Provider 
Management Instruction - 
Complete 


Supplier 
Engagement, 
Corrective 
Action and 
Remedy  


Provide a stronger 
contractual 
requirement for 
compliance with 
modern slavery 
obligations with our 
suppliers 


A modern slavery clause to be 
included in our template 
supply agreement.  


Uptake of the template supply 
agreement to further guide 
vendor management 
approaches (including audits) 
and actions. 


Clause drafted and rolled out in 
new agreements – Complete 
 


Ongoing uptake of the template 
supply agreement as contract 
periods are renewed – in 
progress 


Risk Assessment Review the modern 
slavery risk of 
suppliers and 
conduct deeper due 
diligence where 
required 


Regular review of the register 
of suppliers with a heightened 
modern slavery risk, including 
a review of collated modern 
slavery risk assessments 
(along with other risks). 


Independent Risk Assessment 
to identify higher risk suppliers – 
Complete 


Update of Risk Assessment of 
Register of suppliers – Complete 


Training and 
Collaboration 


Increase awareness 
of modern slavery 
risk and mitigation 
across BMW Group 
Australia 


Reporting to relevant 
Management Committees 
regarding Modern Slavery 
Risks and action taken to 
reduce Modern Slavery Risk 
within the supply chain. 


Continuing communication 
and appropriate training 
across the business providing 
insight on Modern Slavery Risk 
within the supply chain. 


Complete 


 


 


 


Annual Compliance awareness 
and training – Complete 


Governance Strengthen 
oversight and 
governance  


Appointment of Chief 
Compliance Officer as Human 
Rights Officer 


Complete 
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We recognise that our review and assessment of our actions to identify and address our modern slavery 
risks in our operations and across our supply chain will be an ongoing and evolving process that we are 
committed to continue to build upon. To this end, we will continue to develop our policies, procedures and 
KPI’s to strengthen our modern slavery framework and assess the effectiveness of our approach. This will 
also ensure that future developments are identified and appropriate action taken. 


Our planned actions include in the next reporting period include: 


Area of Focus Planned Action for Next Reporting Period 
(2023) 


Risk Assessment Enhance due diligence on high risk suppliers 


Training and Collaboration Include Modern Slavery training for induction of 
all new associates 


Training and Collaboration Provide modern slavery activities to all associates 
to engage them with the topic 


Training and Collaboration Implement regular modern slavery collaboration 
and information sessions to associates regularly 
involved in procurement and onboarding of 
suppliers 


Governance Enhance the supplier screening process to 
identify and conduct due diligence. 


Supplier Engagement, Corrective Action and 
Remedy 


Continue to roll out contracts with Modern Slavery 
clauses to new and existing suppliers 


 


6. Consultation 


As noted above, BMW Group Australia engaged an outside provider to map our supply chain risks and 
conduct a modern slavery risk assessment of our supply chain. 


This Modern Slavery statement was prepared by compliance representatives from each entity within 
BMW Group Australia in consultation with the businesses where necessary. In this way, we have taken a 
group approach to identify, manage, and address our Modern Slavery risks. 


Consultation and engagement across BMW Group Australia has occurred in the preparation of this 
Statement. This involved meetings with representatives of the BMW Group Australia’s business 
operations (including Compliance, Legal, Vendor Management and Procurement teams) to collate the 
information requested. Members of BMW Group Australia’s leadership team were consulted and involved 
in the final review. 


The BMW Group in Australia and internationally, share a commitment to continuous improvement in the 
management of modern slavery risks and the improvement of human rights and working conditions in all 
our operations and supply chains.  
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7. Approval


This statement has been approved by the respective Boards of each entity within BMW Group Australia 
and signed by a director from each of these entities below.  


………………………………………………….. ………………………………………………… 
Wolfgang Buechel 
Director and CEO, BMW Australia Ltd 
Director, BMW Sydney Pty Ltd 
Director, BMW Melbourne Pty Limited 


May Wong 
Director and CEO, BMW Australia Finance Limited 


………………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 


Date Date 


26.06.202326.06.2023






